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Titel |
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Grundsatz der Gewerbefreiheit

(1) Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, soweit nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder
Beschrankungen vorgeschrieben oder zugelassen sind.

(2) Wer gegenwartig zum Betrieb eines Gewerbes berechtigt ist, kann von demselben nicht deshalb
ausgeschlossen werden, weil er den Erfordernissen dieses Gesetzes nicht gentgt.

§2

(weggefallen)

§ 3 Betrieb verschiedener Gewerbe

Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe sowie desselben Gewerbes in mehreren Betriebs- oder
Verkaufsstatten ist gestattet. Eine Beschrankung der Handwerker auf den Verkauf der selbstverfertigten Waren
findet nicht statt.

§ 4 Grenziiberschreitende Dienstleistungserbringung, Niederlassung

(1) Werden Gewerbetreibende von einer Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen

Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum aus im
Geltungsbereich dieses Gesetzes vorlibergehend selbstandig gewerbsmalig tatig, sind § 34b Absatz 1, 3, 4, 6 und
7, § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 sowie § 38 Absatz 1 und 2 insoweit nicht anzuwenden. Die §§ 14, 55
Absatz 2 und 3, die §§ 55¢, 56a Absatz 2, 3, 5 und 7 Nummer 1 sowie § 57 Absatz 3 sind in diesen Fallen ebenfalls
nicht anzuwenden, es sei denn, es werden gewerbsmaRige Tatigkeiten ausgelbt, die auf Grund des Artikels 2
Absatz 2 der Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 Uber
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 36) vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie
oder auf Grund der Regelungen des Artikels 17 dieser Richtlinie von der Dienstleistungsfreiheit ausgenommen
sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Tatigkeit aus dem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder dem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber den Europaischen Wirtschaftsraum heraus zur Umgehung

der in Absatz 1 genannten Vorschriften erbracht wird. Eine Umgehung liegt insbesondere vor, wenn ein
Gewerbetreibender, um sich den in Absatz 1 genannten Vorschriften zu entziehen, von einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum aus ganz oder vorwiegend im Geltungsbereich dieses Gesetzes tatig wird.

(3) Eine Niederlassung besteht, wenn eine selbstandige gewerbsmaRige Tatigkeit auf unbestimmte Zeit und
mittels einer festen Einrichtung von dieser aus tatsachlich ausgeubt wird.

FuBnote

(+++ § 4 Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 +++)

§ 5 Zulassungsbeschrankungen

In den Beschrankungen des Betriebs einzelner Gewerbe, welche auf den Zoll-, Steuer- und Postgesetzen beruhen,
wird durch das gegenwartige Gesetz nichts geandert.
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§ 6 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf die Fischerei, die Errichtung und Verlegung von Apotheken,

die Erziehung von Kindern gegen Entgelt, das Unterrichtswesen, auf die Tatigkeit der Rechtsanwalte

und Berufsausubungsgesellschaften nach der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwalte und
Berufsausiibungsgesellschaften nach der Patentanwaltsordnung, der Notare, der in § 10 Absatz 1 des
Rechtsdienstleistungsgesetzes und § 1 Absatz 2 und 3 des Einflihrungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz
genannten Personen, der Wirtschaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften, der vereidigten
Buchprifer und Buchprufungsgesellschaften, der Steuerberater und Berufsausubungsgesellschaften nach dem
Steuerberatungsgesetz sowie der Steuerbevollmachtigten, auf den Gewerbebetrieb der Auswandererberater,
das Seelotswesen und die Tatigkeit der Prostituierten. Auf das Bergwesen findet dieses Gesetz nur insoweit
Anwendung, als es ausdruckliche Bestimmungen enthalt; das gleiche gilt fiir die Austibung der arztlichen und
anderen Heilberufe, den Verkauf von Arzneimitteln, den Vertrieb von Lotterielosen und die Viehzucht. Ferner
findet dieses Gesetz mit Ausnahme des Titels XI auf den Gewerbebetrieb der Versicherungsunternehmen
sowie auf Beférderungen mit Krankenkraftwagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 1 des
Personenbeforderungsgesetzes keine Anwendung.

(1a) § 6¢ findet auf alle Gewerbetreibenden und sonstigen Dienstleistungserbringer im Sinne des Artikels 4
Nummer 2 der Richtlinie 2006/123/EG Anwendung, deren Dienstleistungen unter den Anwendungsbereich der
Richtlinie fallen.

(2) Die Bestimmungen des Abschnitts | des Titels VIl finden auf alle Arbeitnehmer Anwendung.

§ 6a Entscheidungsfrist, Genehmigungsfiktion

(1) Hat die Behorde Uber einen Antrag auf Erlaubnis zur Austibung eines Gewerbes nach § 34b Absatz 1, 3,
4, § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 oder § 55 Absatz 2 nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten
entschieden, gilt die Erlaubnis als erteilt.

(2) Absatz 1 gilt auch fur Verfahren nach § 33a Absatz 1 und § 69 Absatz 1 und flr Verfahren nach dem
Gaststattengesetz, solange keine landesrechtlichen Regelungen bestehen.

§ 6b Verfahren iiber eine einheitliche Stelle Europaischer Berufsausweis; Verordnungsermachtigung

(1) Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung kénnen Uber eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes
abgewickelt werden. Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung im Einklang mit Artikel
2 Absatz 2 der Richtlinie 2006/123/EG bestimmte Verfahren von der Abwicklung Uber eine einheitliche Stelle
auszuschliellen.

(2) Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur
Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
Uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch die
Richtlinie 2013/55/EU (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geandert worden ist, Regelungen zur Ausstellung
eines Europaischen Berufsausweises und zur Durchfihrung des Verfahrens zur Anerkennung einer beruflichen
Qualifikation auf der Grundlage eines Europaischen Berufsausweises zu erlassen.

§ 6¢ Informationspflichten fiir Dienstleistungserbringer

Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur Umsetzung
der Richtlinie 2006/123/EG Vorschriften Uber Informationen, insbesondere deren Inhalt, Umfang und Art zu
erlassen, die ein Dienstleistungserbringer den Dienstleistungsempfangern zur Verfiigung zu stellen hat oder

zur Verfugung stellt. Die Rechtsverordnung kann auch Regelungen enthalten Uber die Art und Weise, in der die
Informationen zur Verfligung zu stellen sind.

FuBBnote

(+++ § 6¢: Zur Anwendung vgl. § 6 Abs. 1a +++)

§ 7 Mitteilungspflicht bei Gewerben mit Zuverlassigkeitsiiberpriifung
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(1) Wer ein Gewerbe betreibt, bei dem nach diesem Gesetz die Zuverlassigkeit von Personen Uberpruft wird,
oder Veranstalter nach § 69 Absatz 1 Satz 1 ist, hat die Personen, deren Zuverlassigkeit zu Uberprifen ist, auch
im Falle eines spateren Eintritts in den Gewerbebetrieb, unverziglich der fir die Zuverlassigkeitsiberprifung
zustandigen Behérde nach MalRgabe des Absatzes 2 Satz 1 mitzuteilen. Dies gilt bei juristischen Personen auch
hinsichtlich der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag jeweils zur Vertretung berufenen Personen.

(2) In der Mitteilung nach Absatz 1 sind folgende Daten der betreffenden Person anzugeben:

Staatsangehdrigkeit oder Staatsangehdérigkeiten,

Meldeanschriften der letzten finf Jahre bestehend aus StralRe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, wenn
vorhanden Zusatz, Land, Staat.

1. Name,

2. Geburtsname, sofern dieser vom Namen abweicht,
3. Vorname,

4, Geburtstag,

5. Geburtsort,

6.

7.

Weitergehende Anforderungen bleiben unberthrt.

§ 8 (weggefallen)
§ 9 (weggefallen)
§ 10 (weggefallen)

§ 11 Verarbeitung personenbezogener Daten; Verordnungsermachtigung

(1) Die zustandige 6ffentliche Stelle erhebt personenbezogene Daten des Gewerbetreibenden und solcher
Personen, auf die es flir die Entscheidung ankommt, soweit die Daten zur Beurteilung der Zuverlassigkeit und der
ubrigen Berufszulassungs- und -ausibungskriterien bei der Durchfuhrung gewerberechtlicher Vorschriften und
Verfahren erforderlich sind. Erforderlich kdnnen insbesondere auch Daten sein aus bereits abgeschlossenen oder
sonst anhangigen

1. gewerberechtlichen Verfahren, Straf- oder BulRgeldverfahren,
2. Insolvenzverfahren,

3. steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Verfahren oder
4, auslander- und arbeitserlaubnisrechtlichen Verfahren.

Die Datenerhebung unterbleibt, soweit besondere gesetzliche Verarbeitungsregelungen entgegenstehen.
Gewerberechtliche Anzeigepflichten bleiben unberthrt.

(2) Die flr Zwecke des Absatzes 1 erforderlichen Daten sind bei der betroffenen Person zu erheben. Ohne ihre
Mitwirkung durfen sie nur erhoben werden, wenn

1. die Entscheidung eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder

2. die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhaltnismaBigen Aufwand erfordern wiirde

und keine Anhaltspunkte daflir bestehen, daR Uiberwiegende schutzwirdige Interessen der betroffenen
Person beeintrachtigt werden. In den Fallen des Satzes 2 sind nicht-6ffentliche Stellen verpflichtet, die Daten
zu Ubermitteln, es sei denn, daR besondere gesetzliche Regelungen der Ubermittlung entgegenstehen;

die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlicher Vorschrift beruhen, bleibt unberihrt.

(3) Die Einholung von Auskinften nach § 150a, den §§ 31 und 41 des Bundeszentralregistergesetzes und § 882b
der ZivilprozeBordnung bleibt unberihrt.

(4) Die nach den Absatzen 1 und 3 erhobenen Daten dirfen flir Zwecke des Absatzes 1 verarbeitet werden.
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(5) Offentliche Stellen, die an gewerberechtlichen Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 auf Grund des Absatzes 1 Satz
2, des § 35 Abs. 4 oder einer anderen gesetzlichen Vorschrift beteiligt waren, kénnen Uber das Ergebnis informiert
werden, soweit dies zur Erflllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Diese und andere 6ffentliche Stellen sind zu
informieren, wenn auf Grund einer Entscheidung bestimmte Rechtsfolgen eingetreten sind und die Kenntnis

der Daten aus der Sicht der Gbermittelnden Stelle fur die Verwirklichung der Rechtsfolgen erforderlich ist. Der
Empfanger darf die Gbermittelten Daten fir den Zweck verarbeiten, zu dessen Erflllung sie ihm Gbermittelt
werden oder hatten Gbermittelt werden durfen. Fur die Weitergabe von Daten innerhalb der zustandigen
offentlichen Stelle gelten die Ubermittlungsregelungen der Satze 1 bis 4 entsprechend.

(6) Fur das Verandern, Einschranken der Verarbeitung oder Loschen der nach den Absatzen 1 und 3 erhobenen
Daten sowie die Ubermittlung der Daten nach Absatz 1 fiir andere als die in Absatz 5 genannten Zwecke gelten
unbeschadet der Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung die Datenschutzgesetze der
Lander.

(7) Soweit das Ausuben eines Gewerbes nach diesem Gesetz einer Erlaubnis bedarf, kann das Bundesministerium
far Wirtschaft und Klimaschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die vom Antragsteller

bei der Antragstellung anzugebenden Daten und beizufliigenden Unterlagen bestimmen, die fur die Entscheidung
der zustandigen Behérde Uber den Erlaubnisantrag erforderlich sind.

FuBnote

(+++ § 11: Zur Anwendung vgl. § 34 ProstSchG mWv 1.7.2017 +++)

§ 11a Vermittlerregister

(1) Jede Industrie- und Handelskammer (Registerbehérde) fihrt ein Register der nach § 34d Absatz 10 Satz

1, § 34f Absatz 5, § 34h Absatz 1 Satz 4 und § 34i Absatz 8 Eintragungspflichtigen. Die 6rtliche Zustandigkeit
richtet sich nach dem Landesrecht. Zweck des Registers ist es insbesondere, der Allgemeinheit, vor allem
Anlegern und Versicherungsunternehmen sowie Darlehensnehmern und Darlehensgebern, die Uberpriifung

der Zulassung sowie des Umfangs der zugelassenen Tatigkeit der Eintragungspflichtigen zu ermdglichen. Die
Registerbehdrden bedienen sich bei der Fihrung des Registers der in § 32 Abs. 2 des Umweltauditgesetzes
bezeichneten gemeinsamen Stelle (gemeinsame Stelle). Die Registerbehdrde unterliegt der Aufsicht der obersten
Landesbehdrde.

(1a) In das Register sind auch die Daten zu den nach § 34i Absatz 4 von der Erlaubnispflicht befreiten
Gewerbetreibenden einzutragen, die von den zustéandigen Behdrden eines anderen Mitgliedstaates der
Europaischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
Ubermittelt werden. Erhalt die Registerbehdrde die Mitteilung, dass ein nach § 34i Absatz 4 von der
Erlaubnispflicht befreiter Gewerbetreibender nicht mehr im Anwendungsbereich dieser Vorschrift tatig ist oder
nicht mehr im Besitz der Erlaubnis eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens Gber den Europaischen Wirtschaftsraum ist, so hat die Registerbehérde
unverzuglich die gespeicherten Daten der betroffenen Person zu l6schen.

(2) Auskunfte aus dem Register werden im Wege des automatisierten Abrufs Uber das Internet oder schriftlich
erteilt. Die Registerbehdrden gewahrleisten, dass eine gleichzeitige Abfrage bei allen Registern nach Absatz 1
Satz 1 madglich ist.

(3) Die fir eine Untersagung nach § 35 zustandige Behdrde teilt der Registerbehdrde eine Untersagung
unverzlglich mit. Bei Aufhebung der Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 oder Absatz 2 oder der Erlaubnisbefreiung
nach § 34d Absatz 6 oder einer Mitteilung nach Satz 1 oder § 48 Absatz 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes
hat die Registerbehdrde unverzlglich die zu der betroffenen Person gespeicherten Daten zu l6schen. Der
Familienname, der Vorname, die Registrierungsnummer sowie der Tag der Loschung werden im Register

in einem taglich aktualisierten Verzeichnis gespeichert. Zugang zu diesem Verzeichnis erhalten nur
Versicherungsunternehmen. Die Angaben werden einen Monat nach der Speicherung in diesem Verzeichnis
gelbscht.

(3a) Die fur die Erlaubniserteilung nach § 34f Absatz 1 zustandige Behdrde teilt der Registerbehérde unverziglich
die fUr die Eintragung nach § 34f Absatz 5 erforderlichen Angaben sowie die Aufhebung der Erlaubnis nach § 34f
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Absatz 1 mit. Die fir die Erlaubniserteilung nach § 34h Absatz 1 zustandige Behdrde teilt der Registerbehdrde
unverzuglich die Angaben mit, die fur die Eintragung nach § 34h Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit § 34f Absatz
5 erforderlich sind, sowie die Aufhebung der Erlaubnis nach § 34h Absatz 1. Bei Erhalt der Mitteilung Gber die
Aufhebung der Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 und § 34h Absatz 1 hat die Registerbehdérde unverzuglich die zu der
betroffenen Person gespeicherten Daten zu ldschen.

(3b) Die fur die Erlaubniserteilung nach § 34i Absatz 1 zustandige Behdérde teilt der Registerbehdrde unverziglich
die fur die Eintragung nach § 34i Absatz 8 Nummer 1 erforderlichen Angaben, die Aufhebung der Erlaubnis

nach § 34i Absatz 1 sowie die flr die Eintragung nach § 34i Absatz 9 erforderlichen Angaben mit. Bei Erhalt der
Mitteilung Uber die Aufhebung der Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 hat die Registerbehdrde die gespeicherten Daten
der betroffenen Person unverzlglich zu l6schen. Bei Erhalt der Mitteilung, dass die Bekanntmachung nach § 34
Absatz 9 nicht mehr erforderlich ist, hat die Registerbehdérde die gespeicherten Daten unverzlglich zu ldschen;
unabhangig von dieser Mitteilung hat die Registerbehérde die Daten aber spatestens nach finf Jahren zu |6schen.

(4) Beabsichtigt ein nach § 34d Absatz 10 Satz 1 und nach § 34i Absatz 8 Nummer 1 Eintragungspflichtiger, in
einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber
den Europaischen Wirtschaftsraum tatig zu werden, hat er dies zuvor der Registerbehdérde mitzuteilen. Wenn die
Registerbehdrde nicht zugleich Erlaubnisbehdrde ist, hat der nach Satz 1 Eintragungspflichtige die Mitteilung an
die Erlaubnisbehdrde zu richten.

(5) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Vorschriften erlassen Uber die Einzelheiten der Registerfiihrung, insbesondere ber

1. die in dem Register zu speichernden Angaben; gespeichert werden durfen nur Angaben zur Identifizierung
(insbesondere Familienname, Vorname, Geschaftsanschrift, Geburtstag und Registrierungsnummer),
zur Zulassung und zum Umfang der zugelassenen Tatigkeit der Eintragungspflichtigen und der nach
§ 34i Absatz 4 von der Erlaubnispflicht befreiten Gewerbetreibenden sowie bekanntzumachende
Angaben nach MaRgabe des § 34i Absatz 9; gespeichert werden dirfen auch Angaben zur Identifizierung
des Kreditinstituts, in dessen Namen der nach § 34i Absatz 4 von der Erlaubnispflicht befreite
Gewerbetreibende handelt,

2. Angaben, die nicht allgemein zugéanglich sein sollen, sowie die Stellen, die Zugang zu diesen Angaben
erhalten.

(6) (weggefallen)

(7) Die Registerbehodrde, die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht und die Behérden, die fur die
Erlaubniserteilung nach § 34d Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, § 34f Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit §
34h Absatz 1 Satz 4, und nach § 34i Absatz 1 Satz 1, fir die Untersagung nach § 35, fur die Entgegennahme der
Gewerbeanzeige nach § 14 oder fur die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zustandig sind, dirfen einander
auch ohne Ersuchen Informationen einschlieBlich personenbezogener Daten Ubermitteln. Die Registerbehérde
richtet eine elektronische Zugriffsmoglichkeit fir die Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht ein, die
dieser eine unmittelbare Einsicht in die Uber Versicherungsvermittler gespeicherten Daten ermdglicht. Satz

1 gilt nur, soweit dies zur Erfullung der jeweiligen Aufgaben erforderlich ist, die jeweils mit der Tatigkeit von
Versicherungsvermittlern, Versicherungsberatern, Finanzanlagenvermittlern, Honorar-Finanzanlagenberatern
und Immobiliardarlehensvermittlern zusammenhangen. Die in Satz 1 genannten Stellen stellen der Europaischen
Aufsichtsbehorde fur das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung nach MalRgabe des Artikels
35 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010

zur Errichtung einer Europaischen Aufsichtsbehdrde (Europaische Aufsichtsbehdrde flr das Versicherungswesen
und die betriebliche Altersversorgung), zur Anderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des
Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABI. L 331 vom 15.12.2010, S. 48) auf Verlangen alle Informationen zur
Verflugung, die zur Erflllung von deren Aufgaben auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 erforderlich sind.

(8) In Bezug auf Versicherungsvermittler, Versicherungsberater, Finanzanlagenvermittler, Honorar-
Finanzanlagenberater und Immobiliardarlehensvermittler unterliegen alle Personen, die im Rahmen des
Registrierungsverfahrens oder im Rahmen der Uberpriifung der Einhaltung der Voraussetzungen fiir die Tatigkeit
zur Entgegennahme oder Erteilung von Informationen verpflichtet sind, dem Berufsgeheimnis. § 309 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes gilt entsprechend.

FuBBnote

(+++ § 11a Abs. 4: Zur Nichtanwendung vgl. § 160 Abs. 6 iVm Abs. 1 ++4)
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§ 11b Bewacherregister; Verordnungsermachtigung

(1) Beim Statistischen Bundesamt (Registerbehdrde) wird ein Bewacherregister eingerichtet und gefiihrt, in dem
zum Zweck der Unterstitzung der fir den Vollzug des § 34a zustandigen Behérden Daten zu Gewerbetreibenden
nach § 34a Absatz 1 Satz 1, Wachpersonen nach § 34a Absatz 1a Satz 1 und mit der Leitung des Betriebes oder
einer Zweigniederlassung beauftragten Personen elektronisch auswertbar zu erfassen sind. Das Bewacherregister
ist raumlich, organisatorisch und personell von den Bereichen, die Aufgaben der Bundesstatistik wahrnehmen,
getrennt zu fuhren.

(2) Die Registerbehorde darf folgende Daten verarbeiten:

1. Daten zur Identifizierung und Erreichbarkeit des Gewerbetreibenden nach § 34a Absatz 1 Satz 1,
bei juristischen Personen der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag jeweils allein oder
mit anderen zur Vertretung berufenen Personen, sowie der mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Personen:

a) Familienname, Geburtsname, Vornamen,
) Geschlecht,

) Geburtsdatum, Geburtsort, Staat,
d) Staatsangehorigkeiten,

) Telefonnummer, E-Mail-Adresse,

f) Meldeanschrift bestehend aus StrafSe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Zusatz, Land, Staat und
Regionalschlissel,

g) Wohnorte der letzten flnf Jahre bestehend aus Strae, Hausnummer, Postleitzahl, Land und Staat,

h) Art des Ausweisdokuments mit ausstellender Behorde, ausstellendem Staat, Datum der
Ausstellung, Ausweisnummer, Ablaufdatum, soweit vorhanden maschinenlesbarem Namen sowie
Inhalt der maschinenlesbaren Zone,

i) sofern der Gewerbetreibende eine juristische Person ist:

aa) Rechtsform, Registerart, soweit vorhanden im Register eingetragener Name
nebst Registernummer, Registergericht oder auslandische Registernummer und
Registerbehdrde,

bb)  Betriebliche Anschrift des Sitzes der juristischen Person,
cc) Telefonnummer und E-Mail-Adresse der juristischen Person,

2. Daten zur Identifizierung und Erreichbarkeit des Gewerbebetriebes:
a) Geschaftsbezeichnung,

b) Rechtsform, Registerart, soweit vorhanden im Register eingetragener Name nebst
Registernummer, Registergericht oder auslandische Registernummer und Registerbehérde,

) Betriebliche Anschrift von Hauptniederlassung und sonstigen Betriebsstatten,
d) Telefonnummer, E-Mail-Adresse,

3. Daten zur Identifizierung und Erreichbarkeit von Wachpersonen nach § 34a Absatz 1a Satz 1:
a) Familienname, Geburtsname, Vornamen,
b Geschlecht,

(@)

)

) Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland,
d) Staatsangehdrigkeiten,

)

e Meldeanschrift bestehend aus StralSe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Zusatz, Land, Staat und

Regionalschlissel,
f) Wohnorte der letzten flnf Jahre bestehend aus Strale, Hausnummer, Postleitzahl, Land und Staat,
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g) Art des Ausweisdokuments mit ausstellender Behorde, ausstellendem Staat, Datum der
Ausstellung, Ausweisnummer, Ablaufdatum, soweit vorhanden maschinenlesbarem Namen sowie
Inhalt der maschinenlesbaren Zone,

den Umfang und das Erléschen der Erlaubnis nach § 34a Absatz 1 Satz 1 einschlieRlich des Datums der
Erlaubniserteilung und des Erldschens, der Angabe der Kontaktdaten der zustandigen Erlaubnisbehdrde
sowie den Stand des Erlaubnisverfahrens,

die Anzeige eines Gewerbetreibenden nach § 13a Uber die voriibergehende Erbringung von
Bewachungstatigkeiten in Deutschland nebst den Daten nach den Nummern 1 bis 3, soweit diese Daten
mit der Anzeige zu Ubermitteln sind,

die Angabe der Tatigkeit der Wachperson nach § 34a Absatz 1a Satz 2 und 5,
Untersagung der Beschaftigung nach § 34a Absatz 4,

Daten zur Uberprifung der Zuverlassigkeit nach § 34a Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, auch in Verbindung mit
§ 34a Absatz 1a Satz 1 Nummer 1:

a) Datum, Art und Ergebnis der Uberpriifung,

b) Stand des Uberpriifungsprozesses der Zuverlassigkeit,

) Datum der Bestands- oder Rechtskraft der Entscheidung,

die in Nummer 1 genannten Daten des Gewerbetreibenden, der eine Wachperson zur Uberpriifung der
Zuverlassigkeit anmeldet,

Daten zu Sachkunde- und Unterrichtungsnachweisen der Industrie- und Handelskammern:

a) Art der erworbenen Qualifikation,

b) bei Unterrichtungsnachweisen der Unterrichtungszeitraum, bei Sachkundenachweisen das Datum
der Sachkundeprifung,

) Ausstellungsdatum des Qualifikationsnachweises, Angabe der Identifikationsnummer der
ausstellenden Industrie- und Handelskammer, auf dem Qualifikationsnachweis angegebener
Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Geburtsort,

d) soweit vorhanden ein Validierungscode der Industrie- und Handelskammer,
e) Datum und Inhalt der Rickmeldung aus der elektronischen Abfrage Uber die Schnittstelle zu der in
§ 32 des Umweltauditgesetzes bezeichneten gemeinsamen Stelle,

Daten zu Qualifikationsnachweisen von Gewerbetreibenden, bei juristischen Personen der nach

Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag jeweils allein oder mit anderen zur Vertretung berufenen
Personen, der mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen sowie
Wachpersonen, die dem Sachkunde- oder Unterrichtungsnachweis gleichgestellt wurden:

a) Art der erworbenen Qualifikation,
b) Unterrichtungszeitraum,

) Ausstellungsdatum des Qualifikationsnachweises, Angabe der Kontaktdaten der ausstellenden
Stelle, auf dem Qualifikationsnachweis angegebener Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und
Geburtsort,

d) Bescheinigungen des Gewerbetreibenden nach § 23 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 der
Bewachungsverordnung,

Daten aus der Schnittstelle des Bewacherregisters zum Bundesamt flir Verfassungsschutz nach § 34a
Absatz 1 Satz 5 Nummer 4:

a) meldendes Landesamt flr Verfassungsschutz,
b) Datum der Meldung sowie
) Angabe, ob Erkenntnisse vorliegen,

Daten zur Identifikation und Erreichbarkeit der flr den Vollzug des § 34a zustandigen Behdrden:
a) Name,
b) Anschrift,
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) Kurzbezeichnung,

d) Land,

e) Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
f) Regionalschlissel.

(3) Die Registerbehodrde darf Statusangaben zum Ablauf der Verfahren sowie die flr den Vollzug des §
34a notwendigen Verknupfungen aus den Daten nach Absatz 2 und die durch das Register vergebenen
Identifikationsnummern fir die Datenobjekte speichern. Die Identifikationsnummern enthalten keine
personenbezogenen Angaben und werden den Datensatzen zugeordnet.

(4) Die Industrie- und Handelskammern stellen Daten nach Absatz 2 Nummer 10 in Bezug auf
Qualifikationsnachweise, die nach dem 1. Januar 2009 ausgestellt wurden, Uber die in § 32 Absatz 2 Satz 1 des
Umweltauditgesetzes bezeichnete gemeinsame Stelle elektronisch zum Abruf fur die Registerbehoérde bereit. Die
Industrie- und Handelskammern diirfen Daten nach Absatz 2 Nummer 10 in Bezug auf Qualifikationsnachweise,
die vor dem 1. Januar 2009 ausgestellt wurden, elektronisch zum Abruf bereitstellen. Bei Abfragen durch das
Bewacherregister, die sich auf Qualifikationsnachweise vor dem 1. Januar 2009 beziehen, missen die Daten
nacherfasst werden. Dabei Uben die zustéandigen obersten Landesbehdrden die Aufsicht Gber die Industrie- und
Handelskammern aus.

(5) Zum Zweck der Anmeldung von Wachpersonen und der mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Personen hat der Gewerbetreibende die Vorder- und Riickseite des
Ausweisdokuments der anzumeldenden Person in gut lesbarer Fassung vollstandig optisch digital erfasst

im Onlineportal des Registers hochzuladen. Zu diesem Zweck darf der Gewerbetreibende eine Kopie des
Ausweisdokuments anfertigen. Der Gewerbetreibende ist verpflichtet, die Kopie, auch in digitaler Form,
unverzuglich nach dem Hochladen in das Register zu vernichten. Die in das Register hochgeladene optisch digital
erfasste Kopie wird nach Prifung durch die fir den Vollzug des § 34a zustandigen Behdrden, spatestens nach
Bestands- oder Rechtskraft der Entscheidung Uber die Zuverlassigkeit, von der Registerbehdrde geldscht.

(6) Die fiir den Vollzug des § 34a zustandigen Behorden sind verpflichtet, nach MaRgabe des Satzes 2 der
Registerbehdérde im Anschluss an ein in Absatz 7 bezeichnetes die Speicherung begriindendes Ereignis
unverziglich die nach Absatz 2 zu speichernden oder zu einer Anderung oder Léschung einer Eintragung im
Register fihrenden Daten zu Gbermitteln. Zu diesem Zweck hat der Gewerbetreibende der an seinem Betriebssitz
fir den Vollzug des § 34a zustandigen Behdrde Anderungen der Daten nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 10 und 11,
ausgenommen die Daten zu den mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten
Personen, unverziiglich, spatestens 14 Tage nach dem Erlangen der Kenntnis der Anderungen, mitzuteilen.
Anderungen betreffend Daten zu Wachpersonen nach Absatz 2 Nummer 3, 6, 10 und 11 sowie zu den mit der
Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen nach Absatz 2 Nummer 1, 10 und 11
hat der Gewerbetreibende unverziiglich, spatestens 14 Tage nach dem Erlangen der Kenntnis der Anderungen,
Uber das Bewacherregister mitzuteilen. Zu diesem Zweck ist der Gewerbetreibende berechtigt, Anderungen
betreffend Daten nach den Satzen 2 und 3 zu erheben und

1. im Falle des Satzes 2 an die flir den Vollzug des § 34a zustandige Behérde und

2. im Falle des Satzes 3 an die Registerbehérde

zum Zwecke der Speicherung zu Ubermitteln.

Der Gewerbetreibende hat Wachpersonen und mit der Leitung eines Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragte Personen sechs Wochen nach Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses Uber das
Bewacherregister bei der flr den Vollzug des § 34a zustandigen Behérde abzumelden.

(7) Im Bewacherregister sind die Daten aus den folgenden Anlassen zu speichern:

1 Beantragen oder Erteilen einer Erlaubnis nach § 34a Absatz 1 Satz 1,

2 Versagen oder Erldschen einer Erlaubnis nach § 34a Absatz 1 Satz 1,

3. Untersagen der Beschaftigung nach § 34a Absatz 4,
4

Anmelden und Abmelden von Wachpersonen und mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragter Personen,
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Melden von Datenanderungen durch den Gewerbetreibenden gegenidber der fir den Vollzug des § 34a
zustandigen Behoérde nach Absatz 6 Satz 2 oder dem Bewacherregister nach Absatz 6 Satz 3,

Uberpriifen der Zuverlassigkeit im Rahmen der Regeliiberpriifung nach spatestens fiinf Jahren von
Gewerbetreibenden und gesetzlichen Vertretern juristischer Personen nach § 34a Absatz 1 Satz

10 sowie Wachpersonen nach § 34a Absatz 1a Satz 7 und mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragter Personen,

Uberpriifen aufgrund eines Nachberichts durch die zustédndigen Verfassungsschutzbehérden und
Polizeibehdrden nach § 34a Absatz 1b Satz 1.

(8) Die Registerbehodrde l6scht auf Veranlassung der fiir den Vollzug des § 34a zustandigen Behorden die im
Bewacherregister gespeicherten Daten:

1.

in den Fallen des Absatzes 7 Nummer 1 bei eingetragener Beantragung der Erlaubnis und begonnener
Prifung, sechs Monate nach Ricknahme des Antrags auf Erlaubnis,

in den Fallen des Absatzes 7 Nummer 2 betreffend eine versagte oder zurlickgenommene oder
widerrufene Erlaubnis durch Uberschreibung der Daten bei erneuter Beantragung und Erteilung der
Erlaubnis, spatestens nach finf Jahren; bei Erldschen der Erlaubnis durch Verzicht oder Tod oder
Untergang der juristischen Person, sechs Monate nach Erldschen der Erlaubnis; bei Verzicht wahrend eines
Ricknahmeverfahrens oder Widerrufsverfahrens wegen Unzuverlassigkeit, wenn der Verzicht durch eine
spatere Entscheidung gegenstandslos wird,

in den Fallen des Absatzes 7 Nummer 3 durch Uberschreiben der Daten bei einer zeitlich nachfolgenden
Feststellung der Zuverlassigkeit,

in den Fallen des Absatzes 7 Nummer 4 bei Anmeldungen betreffend Wachpersonen oder mit der Leitung
des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen die Wohnorte der letzten finf Jahre
nach der Entscheidung Uber die Zuverlassigkeit der Wachpersonen oder der mit der Leitung des Betriebes
oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen,

in den Fallen des Absatzes 7 Nummer 4 bei Abmeldungen betreffend Wachpersonen und mit der Leitung
des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen ein Jahr nach Abmeldung des letzten
fur die natlrliche Person gemeldeten Beschaftigungsverhaltnisses im Register,

in den Fallen des Absatzes 7 Nummer 5 bei Meldung von Anderungen betreffend Daten nach Absatz 2
Nummer 1, 2, 3, 6, 10 und 11 durch Uberschreiben der bisherigen Eintrage im Register,

in den Fallen des Absatzes 7 Nummer 6 bei Unzuverlassigkeit des Gewerbetreibenden, gesetzlicher
Vertreter bei juristischen Personen, von mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragten Personen sowie Wachpersonen, durch Uberschreiben der Daten nach Absatz 2 Nummer 7
bei spaterer Feststellung der Zuverlassigkeit im Rahmen eines neuen Erlaubnis- oder Anmeldeverfahrens,
spatestens nach funf Jahren, und

in den Fallen des Absatzes 7 Nummer 7 bei Unzuverldssigkeit des Gewerbetreibenden, der gesetzlichen
Vertreter juristischer Personen, von mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragten Personen sowie Wachpersonen, durch Uberschreiben der Daten nach Absatz 2 Nummer 7
bei spaterer Feststellung der Zuverlassigkeit im Rahmen eines neuen Erlaubnis- oder Anmeldeverfahrens,
spatestens nach funf Jahren.

(9) Das Bundesministerium des Innern und flir Heimat wird ermachtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Einzelheiten zu regeln:

1.
2.
3.

zu den Datensatzen, die nach Absatz 2 gespeichert werden, sowie zur Datenverarbeitung,
zur Einrichtung und FUhrung des Registers,

zum Verfahren der DatenlUbermittlung an die Registerbehoérde, insbesondere durch die fir den Vollzug des
§ 34a zustandigen Behdrden und durch die Gewerbetreibenden, sowie der Datenlbermittiung durch die
Registerbehérde, insbesondere an die fur den Vollzug des § 34a zustéandigen Behdrden,

zur Verwendung elektronischer Schnittstellen des Registers, der Schnittstelle zum Verfassungsschutz, zum
Deutschen Industrie- und Handelskammertag e. V. und zu Fachverfahren der flr den Vollzug des § 34a
zustandigen Behdrden,

zum Verfahren des automatisierten Datenabrufs aus dem Register,
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6. zum Datenschutz und der Datensicherheit nebst Protokollierungspflicht der Registerbehérde.

FuBBnote

(+++ § 11b Abs. 1: Zur Anwendung bis 10.10.2022 vgl. § 158 Abs. 1 +++)

§ 11c Ubermittlung personenbezogener Daten innerhalb der Europaischen Union und des
Europaischen Wirtschaftsraumes bei reglementierten Berufen

(1) Begibt sich ein im Inland tatiger Gewerbetreibender in einen anderen Mitgliedstaat der Europaischen

Union oder in einen anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum, um dort
dauerhaft oder voribergehend eine Tatigkeit auszutben, deren Aufnahme oder Austbung durch Rechts- und
Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter beruflicher Qualifikationen gebunden ist, so Ubermittelt die
zustandige inlandische o6ffentliche Stelle auf Ersuchen alle personenbezogenen Daten an die zustandige Stelle des
betreffenden Staates, die

1. die Rechtmaligkeit der Niederlassung des Gewerbetreibenden betreffen;

2. zur Beurteilung der Zuverlassigkeit des Gewerbetreibenden erforderlich sind, insbesondere Daten nach §
11 Abs. 1 Satz 2;

3. im Fall eines Beschwerdeverfahrens eines Dienstleistungsempfangers gegen einen Gewerbetreibenden flr

ein ordnungsgemales Beschwerdeverfahren erforderlich sind.

Die zustandige inlandische 6ffentliche Stelle ibermittelt Daten nach Satz 1 auch ohne Ersuchen, wenn
tatsachliche Anhaltspunkte daflr vorliegen, dass deren Kenntnis zur Wahrnehmung der Aufgaben der zustédndigen
auslandischen Stelle erforderlich ist. Sie kann ihrerseits bei der zustandigen Stelle des betreffenden Staates Daten
nach Satz 1 erheben, soweit die Kenntnis der Daten fiir die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist, und die
hierfir erforderlichen personenbezogenen Daten an die zustandige auslandische Stelle Gbermitteln.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend

1. fUr Arbeitnehmer eines Gewerbebetriebs,

2. fur den Fall, dass ein Gewerbetreibender oder ein Arbeitnehmer eines Gewerbebetriebs aus einem der
genannten Staaten im Inland eine gewerbliche Tatigkeit aufnimmt oder ausiibt, deren Aufnahme oder
Auslibung einen Sachkunde- oder Befahigungsnachweis oder die Eintragung in die Handwerksrolle
voraussetzt.

(3) Alle Daten sind mit dem Hinweis zu tGbermitteln, dass der Empfanger unverziglich zu prifen hat, ob die Daten
fur den angegebenen Zweck erforderlich sind, und er die Daten anderenfalls zu l6schen hat.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten auch fur den Bereich der Viehzucht.

§ 11d Zusammenarbeit der Behorden

(1) Die Registerbehdrde nach § 11a Absatz 1 Satz 1 ist verpflichtet, mit der Europaischen Kommission und den
zustandigen Behorden der anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union sowie der anderen Vertragsstaaten
des Abkommens Uber den Europadischen Wirtschaftsraum eng zusammenzuarbeiten, um die Aufsicht auf
Gemeinschaftsebene zu erleichtern. Zu diesem Zweck kann sie durch eine Vereinbarung Aufgaben und
Zustandigkeiten auf die zustandige Aufsichtsbehdrde des Mitgliedstaates, in dem der Versicherungsvermittler
oder Versicherungsberater seinen Sitz hat (Herkunftsstaat), Ubertragen und Aufgaben und Zustandigkeiten der
Aufsichtsbehorde des Herkunftsstaates Gbernehmen, die Dienstleistungen im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 Uber Versicherungsvertrieb (Neufassung)
(ABI. L 26 vom 2.2.2016, S. 19) im Inland betreffen. Der Versicherungsvermittler oder Versicherungsberater
und die Europaische Aufsichtsbehorde fur das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sind
unverzlglich Gber eine Vereinbarung nach Satz 2 zu unterrichten.

(2) Auf Ersuchen der zustandigen Behdrde eines anderen Mitglied- oder Vertragsstaates hat die zustandige
Registerbehérde nach Absatz 1 Satz 1 die Informationen einschliel8lich personenbezogener Daten an die
zustandige Behdrde des anderen Mitglied- oder Vertragsstaates zu iibermitteln, die zur Uberpriifung der
Einhaltung der Voraussetzungen fur die Tatigkeit als Versicherungsvermittler, Versicherungsberater oder
Immobiliardarlehensvermittler erforderlich sind. Sie darf ohne Ersuchen der zusténdigen Behdrde eines
anderen Mitglied- oder Vertragsstaates Informationen einschliellich personenbezogener Daten Ubermitteln,
wenn Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dass die Kenntnis dieser Informationen fiir die Uberpriifung der
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Einhaltung der Voraussetzungen flr die Tatigkeit als Versicherungsvermittler, Versicherungsberater oder
Immobiliardarlehensvermittler erforderlich ist.

(3) Wenn die Registerbehdrde nach Absatz 1 Satz 1 feststellt, dass ein Versicherungsvermittler oder
Versicherungsberater, der auf der Grundlage der Dienstleistungsfreiheit oder der Niederlassungsfreiheit im Inland
tatig ist, gegen seine Pflichten aus § 34d oder einer auf der Grundlage des § 34e erlassenen Rechtsverordnung
verstoRt, teilt sie dies der zustandigen Aufsichtsbehérde des Herkunftsstaates mit. Wenn die zusténdige
Aufsichtsbehdrde des Herkunftsstaates in diesem Fall keine oder nicht ausreichende MaBnahmen gegen den
Versicherungsvermittler oder Versicherungsberater ergreift, kann die Registerbehdrde nach Absatz 1 Satz 1 nach
Unterrichtung der zustandigen Behdrde des Herkunftsstaates die notwendigen MaBnahmen ergreifen. Im Falle
von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Aufsichtsbehdrden in den Fallen des Satzes 2 ist Artikel 19 der
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 anzuwenden.

(4) Die Registerbehdrde nach Absatz 1 Satz 1 hat im Falle des § 11a Absatz 4 die Absicht des nach § 34d Absatz
10 Eintragungspflichtigen der zustandigen Behdrde des anderen Mitglied- oder Vertragsstaates mitzuteilen und
unverzuglich den Eintragungspflichtigen Uber diese Mitteilung zu unterrichten. Das Verfahren nach Satz 1 ist

im Falle des § 11a Absatz 4 auf die Absichtserklarung des nach § 34i Absatz 8 Nummer 1 Eintragungspflichtigen
entsprechend anzuwenden. Zum Zwecke der Uberwachung darf die Registerbehdrde nach Absatz 1 Satz 1 der
zustandigen Behérde des anderen Mitglied- oder Vertragsstaates die zu dem Eintragungspflichtigen im Register
gespeicherten Angaben Ubermitteln. Die zustandige Behorde eines anderen Mitglied- oder Vertragsstaates ist
Uber Anderungen Gibermittelter Angaben zu unterrichten. Handelt es sich bei den nach § 11a Absatz 3 und 3b
geléschten Angaben um solche eines in einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat tatigen Gewerbetreibenden,
so teilt die Registerbehdrde nach Absatz 1 Satz 1 der zustandigen Behdrde des anderen Mitglied- oder
Vertragsstaates die Lodschung unverziglich mit.

(5) Die Zusammenarbeit mit den zustandigen Behérden der anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union
sowie der anderen Vertragsstaaten des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum, insbesondere

die Ubermittlung von Informationen, hat in Bezug auf die Tatigkeit von Versicherungsvermittiern und
Versicherungsberatern jeweils Gber das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz zu erfolgen, das sich
dabei der gemeinsamen Stelle bedient. In Bezug auf die Tatigkeit von Immobiliardarlehensvermittlern hat die
Zusammenarbeit, insbesondere die Ubermittlung von Informationen, jeweils (iber das Bundesamt fiir Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle zu erfolgen.

(6) Die Registerbehdrde nach Absatz 1 Satz 1 und die Behérden, die flr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
nach diesem Gesetz zustandig sind, haben der Europaischen Aufsichtsbehdérde fur das Versicherungswesen und
die betriebliche Altersversorgung zu melden:

1. Sanktionen und andere MalBnahmen, die gegenliber Gewerbetreibenden nach § 34d Absatz 1 und 2
getroffen wurden,

2. Rechtsmittel, die im Zusammenhang mit Sanktionen und anderen MaBnahmen nach Nummer 1 eingelegt
wurden, die nicht nach § 34d Absatz 11 Satz 1 éffentlich bekannt gemacht wurden, und die Ergebnisse der
Rechtsmittelverfahren,

3. jahrlich eine Zusammenfassung der Sanktionen und Maltnahmen, die gegenliber Gewerbetreibenden nach
§ 34d Absatz 1 und 2 getroffen wurden.

§ 12 Insolvenzverfahren und Restrukturierungssachen

Vorschriften, welche die Untersagung eines Gewerbes oder die Riicknahme oder den Widerruf einer Zulassung
wegen Unzuverlassigkeit des Gewerbetreibenden, die auf ungeordnete Vermdgensverhaltnisse zurtickzufihren
ist, ermaglichen, sind wahrend der Zeit

1. eines Insolvenzverfahrens,

2 in der SicherungsmaBnahmen nach § 21 der Insolvenzordnung angeordnet sind,

3. der Uberwachung der Erfiillung eines Insolvenzplans (§ 260 der Insolvenzordnung) oder

4 in der in einem Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen ein Restrukturierungsbeauftragter

bestellt ist, eine Stabilisierungsanordnung wirksam ist oder dem Restrukturierungsgericht ein
Restrukturierungsplan zur Vorprifung, zur Anberaumung eines gerichtlichen Erérterungs- und
Abstimmungstermins oder zur Bestatigung vorliegt,

nicht anzuwenden in Bezug auf das Gewerbe, das zur Zeit des Antrags auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens
oder des Antrags auf Anordnung des Restrukturierungs- oder Stabilisierungsinstruments ausgeubt wurde.Dies gilt
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nicht fir eine nach § 35 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 der Insolvenzordnung freigegebene selbststandige Tatigkeit
des Gewerbetreibenden, wenn dessen Unzuverlassigkeit mit Tatsachen begrindet wird, die nach der Freigabe
eingetreten sind.

§ 13 Erprobungsklausel

Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung zur Erprobung vereinfachender MaBnahmen,
insbesondere zur Erleichterung von Existenzgriindungen und Betriebsiibernahmen, fiir einen Zeitraum von bis

zu funf Jahren Ausnahmen von Berufsausiibungsregelungen nach diesem Gesetz und den darauf beruhenden
Rechtsverordnungen zuzulassen, soweit diese Berufsaustbungsregelungen nicht auf bindenden Vorgaben des
Europaischen Gemeinschaftsrechts beruhen und sich die Auswirkungen der Ausnahmen auf das Gebiet des
jeweiligen Landes beschranken.

§ 13a Anzeige der grenziiberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen in reglementierten
Berufen

(1) Wer als Staatsangehdriger eines Mitgliedstaates der Europaischen Union oder eines Vertragsstaates des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum eine gewerbliche Tatigkeit, deren Aufnahme oder Austbung
nach deutschem Recht einen Sachkunde- oder Unterrichtungsnachweis voraussetzt und zu deren Ausibung er

in einem dieser Staaten rechtmaRig niedergelassen ist, im Inland nur voribergehend und gelegentlich austben
will, hat diese Absicht vorher der fur die Anerkennung der Berufsqualifikation zustandigen 6ffentlichen Stelle unter
Beifugung der nach Absatz 5 erforderlichen Unterlagen anzuzeigen. Die Anzeige kann elektronisch erfolgen.

(2) Die Tatigkeit darf sofort nach der Anzeige erbracht werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1
vorliegen und fir die betreffende Tatigkeit keine Nachprifung der Berufsqualifikation vorgeschrieben ist.

Die zustandige 6ffentliche Stelle erteilt innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nach Absatz 1

eine Eingangsbestatigung, aus der hervorgeht, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen und ob die
Nachprifung der Berufsqualifikation erforderlich ist. Wird die Berufsqualifikation nachgepruft, soll die zustandige
offentliche Stelle den Dienstleister innerhalb eines Monats ab Eingang der Anzeige und der vollstandigen
Unterlagen Uber das Ergebnis unterrichten. Bei einer Verzégerung unterrichtet die zustandige 6ffentliche

Stelle den Dienstleister Gber die Grunde fir die Verzdégerung und Uber den Zeitplan fur eine Entscheidung. Die
Entscheidung ergeht spatestens innerhalb von zwei Monaten ab Eingang der vollstandigen Unterlagen. Bestehen
Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Bescheinigungen und Ausbildungsnachweise oder an den dadurch
verliehenen Rechten, ist der Fristablauf fir die Dauer der Nachprifung der Echtheit oder den dadurch verliehenen
Rechten durch Nachfrage bei der zustéandigen Stelle des Niederlassungsstaates gehemmt.

(3) Ergibt die Nachprifung, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen der Berufsqualifikation des
Dienstleistungserbringers und der im Inland erforderlichen Berufsqualifikation besteht, gibt die zustandige
offentliche Stelle dem Dienstleistungserbringer innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung Gber das Ergebnis
der Nachprifung Gelegenheit, die fur eine ausreichende berufliche Qualifikation erforderlichen Kenntnisse und
Fahigkeiten insbesondere durch eine Eignungsprifung nachzuweisen.

(4) Halt die zustandige Stelle die in den Absatzen 2 und 3 festgesetzten Fristen nicht ein, darf die Dienstleistung
erbracht werden.

(5) Folgende Unterlagen sind bei der erstmaligen Anzeige zu Ubermitteln:

1. ein Nachweis der Staatsangehdérigkeit;

2. ein Nachweis der rechtmaRigen Niederlassung zur Ausibung der betreffenden Tatigkeiten in einem der
in Absatz 1 genannten Staaten und der Nachweis, dass die Austbung dieser Tatigkeiten nicht, auch nicht
vorubergehend, untersagt ist;

3. im Fall von gewerblichen Tatigkeiten im Anwendungsbereich des Waffengesetzes, des
Sprengstoffgesetzes, des Bundesjagdgesetzes, des Beschussgesetzes und des § 34a der Gewerbeordnung
ein Nachweis, dass keine Vorstrafen vorliegen;

a) sofern der Beruf im Niederlassungsstaat durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den
Besitz bestimmter beruflicher Qualifikationen gebunden ist, ein Nachweis der Berufsqualifikation,
anderenfalls

b) ein Nachweis, dass die Tatigkeit im Niederlassungsstaat wahrend der vorhergehenden zehn Jahre
mindestens ein Jahr lang ausgelbt worden ist;
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5. ein Nachweis eines Versicherungsschutzes oder einer anderen Art des individuellen oder kollektiven
Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht, sofern ein solcher fur die betreffende Tatigkeit auch von
Inldndern gefordert wird.

Die Unterlagen kénnen elektronisch Gbermittelt werden. Die zustandige Stelle kann den Dienstleistungserbringer
im Fall begrindeter Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Unterlagen auffordern, beglaubigte Kopien
vorzulegen. Eine solche Aufforderung hemmt den Lauf der Fristen nach Absatz 2 Satz 3 und 5 nicht.

(6) Tritt eine wesentliche Anderung von Umstanden ein, die die Voraussetzungen fiir die
Dienstleistungserbringung betreffen, ist die Anderung anzuzeigen und durch Unterlagen nachzuweisen. Ansonsten
ist die Anzeige formlos alle zwdlf Monate seit der letzten Anzeige zu wiederholen, solange die weitere Erbringung
von Dienstleistungen beabsichtigt ist.

(7) Die Regelungen gelten entsprechend fur Arbeitnehmer eines Gewerbebetriebs nach Absatz 1, soweit
Sachkunde- oder Unterrichtungsnachweise auch fiir diese vorgeschrieben sind.

§ 13b Anerkennung auslandischer Unterlagen und Bescheinigungen

(1) Soweit nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung die
Zuverlassigkeit oder die Vermdgensverhaltnisse einer Person zu prifen sind, sind als Nachweis fir die
Zuverlassigkeit und fiir geordnete Vermdgensverhaltnisse von Gewerbetreibenden aus einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum Unterlagen als ausreichend anzuerkennen, die im Herkunftsstaat ausgestellt wurden und

die belegen, dass die Anforderungen an die Zuverlassigkeit und die geordneten Vermdgensverhaltnisse des
Gewerbetreibenden erfiillt werden. Dabei kann verlangt werden, dass die Unterlagen in beglaubigter Kopie

und beglaubigter deutscher Ubersetzung vorgelegt werden. Werden im Herkunftsstaat solche Unterlagen nicht
ausgestellt, so konnen sie durch eine Versicherung an Eides statt des Gewerbetreibenden oder nach dem Recht
des Herkunftsstaats vergleichbare Handlungen ersetzt werden.

(2) Soweit in diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung ein Nachweis
darUber verlangt wird, dass ein Gewerbetreibender gegen die finanziellen Risiken seiner beruflichen Tatigkeit
haftpflichtversichert ist, ist von Gewerbetreibenden aus einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum als Nachweis eine
Bescheinigung Uber den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung als hinreichend anzuerkennen, die von
einem Kreditinstitut oder einem Versicherungsunternehmen in einem anderen Mitgliedstaat oder Vertragsstaat
ausgestellt wurde, sofern die in diesem Staat abgeschlossene Berufshaftpflichtversicherung im Wesentlichen
vergleichbar ist zu der, die von Inldndern verlangt wird, und zwar hinsichtlich der Zweckbestimmung, der
vorgesehenen Deckung bezliglich des versicherten Risikos, der Versicherungssumme und méglicher Ausnahmen
von der Deckung. Bei nur teilweiser Gleichwertigkeit kann eine zusatzliche Sicherheit verlangt werden, die die
nicht gedeckten Risiken absichert.

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit Tatigkeiten nach den §§ 30, 31, 33c, 33d, 34, 34a, 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,
den §8§ 34d, 34f, 34h, 34i oder nach § 60a ausgelibt werden.

§ 13c Anerkennung von auslandischen Befahigungsnachweisen

(1) Als Nachweis einer nach der Gewerbeordnung erforderlichen Sachkundeprifung oder Unterrichtung werden
im Ausland erworbene Befahigungs- und Ausbildungsnachweise anerkannt, die von einer zustandigen Behdrde im
Ausbildungsstaat ausgestellt worden sind, sofern

1. der im Ausland erworbene Befahigungs- oder Ausbildungsnachweis und der entsprechende inldndische
Befahigungs- oder Ausbildungsnachweis die Befahigung zu einer vergleichbaren beruflichen Tatigkeit
belegen,

2. im Fall einer im Ausbildungsstaat reglementierten beruflichen Tatigkeit die den Antrag stellende Person

zur Auslbung dieser beruflichen Tatigkeit im Ausbildungsstaat berechtigt ist und

3. zwischen den nachgewiesenen auslandischen Berufsqualifikationen und der entsprechenden inlandischen
Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede bestehen.

(2) Unterscheiden sich die diesen Nachweisen zugrunde liegenden Sachgebiete wesentlich von den in den
jeweiligen gewerberechtlichen Verordnungen festgelegten Sachgebieten und gleichen die von der den
Antrag stellenden Person im Rahmen ihrer Berufspraxis oder durch sonstige nachgewiesene einschlagige
Qualifikationen erworbenen Kenntnisse Fahigkeiten und Kompetenzen diesen wesentlichen Unterschied nicht
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aus, so ist die Erlaubnis zur Aufnahme der angestrebten Tatigkeit von der erfolgreichen Teilnahme an einer
erganzenden, diese Sachgebiete umfassenden Sachkundeprufung (spezifische Sachkundepruifung) oder einer
erganzenden, diese Sachgebiete umfassenden Unterrichtung (erganzende Unterrichtung) abhangig. Fur die
spezifische Sachkundeprufung und die erganzende Unterrichtung gelten die in den jeweiligen gewerberechtlichen
Verordnungen vorgeschriebenen Anforderungen und Verfahren.

(3) Ist fur die angestrebte Tatigkeit nach der Gewerbeordnung eine Sachkundeprifung vorgesehen, so ist der
den Antrag stellenden Person nach ihrer Wahl statt der spezifischen Sachkundeprifung die Teilnahme an einer
erganzenden Unterrichtung zu ermdglichen, sofern der Befahigungsnachweis von einem anderen Mitgliedstaat
der Europaischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
ausgestellt worden ist und die jeweiligen gewerberechtlichen Verordnungen nicht etwas anderes vorsehen. Dies
gilt auch fir Nachweise, die von einem Drittstaat ausgestellt wurden, sofern diese Nachweise von einem in Satz
1 genannten Staat anerkannt worden sind und dieser Staat der den Antrag stellenden Person eine mindestens
dreijahrige Berufserfahrung in der angestrebten Tatigkeit bescheinigt. Die MaBnahmen nach Satz 1 sind so
auszugestalten, dass sie eine der Sachkundeprifung vergleichbare Beurteilung der Qualifikation erlauben. Ist
flr die angestrebte Tatigkeit nach der Gewerbeordnung eine Unterrichtung vorgesehen, kann die den Antrag
stellende Person auf Wunsch an Stelle der ergdnzenden Unterrichtung eine spezifische Sachkundeprifung
ablegen.

(3a) Die Entscheidung der zustandigen Stelle, die Aufnahme der angestrebten Tatigkeit von der erfolgreichen
Teilnahme an einer spezifischen Sachkundeprufung oder einer erganzenden Unterrichtung nach Absatz 2
Satz 1 abhangig zu machen, ist gegeniber der den Antrag stellenden Person zu begriinden und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. In der Begriindung ist insbesondere anzugeben,

1. welche wesentlichen Unterschiede im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 festgestellt wurden,

2. die Grinde, weshalb die Unterschiede im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 nicht durch die von der den Antrag
stellenden Person im Rahmen ihrer bisherigen Berufspraxis oder durch sonstige Befahigungsnachweise
erworbenen und nachgewiesenen Kenntnisse, Fahigkeiten und Kompetenzen ausgeglichen werden, und

3. das Niveau der im Geltungsbereich dieses Gesetzes erforderlichen Berufsqualifikation gemaR der
Klassifizierung in Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG.

Die zustandige Stelle muss der den Antrag stellenden Person die Méglichkeit geben, die spezifische
Sachkundeprifung oder die erganzende Unterrichtung innerhalb von sechs Monaten ab dem Zugang der
Entscheidung nach Absatz 2 Satz 1 zu absolvieren.

(4) Der Antrag auf Anerkennung sowie die gemaR Satz 2 beizufligenden Unterlagen kénnen elektronisch
Ubermittelt werden. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufligen:

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgange und der ausgelbten Erwerbstatigkeiten,
2 ein Identitatsnachweis,

3 im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise,

4, Nachweise Uber einschlagige Berufserfahrungen und sonstige Befahigungsnachweise,

5 eine Bescheinigung dartber, dass die den Antrag stellende Person zur Austbung des Berufs berechtigt ist,

sofern der Beruf im Ausbildungsstaat reglementiert ist,

soweit dies fir die Beurteilung erforderlich ist. Die Aufnahme und Ausiibung der Tatigkeit erfolgen im Ubrigen
unter den im Inland geltenden Voraussetzungen. Insbesondere kénnen von der den Antrag stellenden

Person Nachweise verlangt werden, die Rickschlisse auf ihre Zuverlassigkeit, das Vorliegen geordneter
Vermaégensverhaltnisse sowie auf erforderliche Mittel oder Sicherheiten erlauben, sofern dies in den jeweiligen
gewerberechtlichen Verordnungen bestimmt ist. Die zustandige Stelle kann die den Antrag stellende

Person auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist Informationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland
absolvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit dies zur Bewertung

der Gleichwertigkeit erforderlich ist. § 13b Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Werden Unterlagen nach Satz 1
elektronisch Ubermittelt, kann die zustandige Behdrde bei begriindeten Zweifeln an der Echtheit der Unterlagen
die den Antrag stellende Person auffordern, beglaubigte Kopien vorzulegen. Eine solche Aufforderung hemmt den
Lauf der Fristen nach Absatz 5 Satz 1 bis 3 nicht.

(5) Die zustandige Stelle bestatigt der den Antrag stellenden Person binnen eines Monats den Empfang der
Unterlagen und teilt gegebenenfalls dabei mit, dass Unterlagen fehlen. Die Prafung des Antrags auf Anerkennung
muss spatestens drei Monate nach Einreichen der vollstandigen Unterlagen abgeschlossen sein. Diese Frist kann
in begrindeten Fallen um einen Monat verlangert werden. Die Fristverlangerung ist der den Antrag stellenden
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Person rechtzeitig und unter Angabe der Grinde mitzuteilen. Bestehen begriindete Zweifel an der Echtheit oder
der inhaltlichen Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen oder an den dadurch verliehenen Rechten oder bendtigt
die zustandige Stelle weitere Informationen, kann sie die den Antrag stellende Person auffordern, innerhalb einer
angemessenen Frist weitere geeignete Unterlagen vorzulegen. Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat

der Europaischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
ausgestellt wurden, kann sich die zustédndige Stelle auch an die zustandige Stelle des Ausbildungsstaats wenden.
Der Fristablauf ist solange gehemmt.

(6) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz ist mit Ausnahme des § 17 nicht anzuwenden.

Titel 1l
Stehendes Gewerbe

1.
Allgemeine Erfordernisse

§ 14 Anzeigepflicht; Verordnungsermachtigung

(1) Wer den selbstandigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, einer Zweigniederlassung oder einer
unselbstandigen Zweigstelle anfangt, muss dies der zustandigen Behérde gleichzeitig anzeigen. Das Gleiche gilt,
wenn

1. der Betrieb verlegt wird,

2. der Gegenstand des Gewerbes gewechselt oder auf Waren oder Leistungen ausgedehnt wird, die bei
Gewerbebetrieben der angemeldeten Art nicht geschaftsiblich sind,

2a. der Name des Gewerbetreibenden geandert wird oder
3. der Betrieb aufgegeben wird.

Erfolgt die Aufgabe des Betriebes im Zusammenhang mit dessen Verlegung in einen anderen Meldebezirk, ist
dies ausschlieflich gegenuber der flir die Gewerbeanmeldung nach Satz 1 zustandigen Behérde anzuzeigen;
diese Ubermittelt die Daten aus der Gewerbeanzeige unverzlglich an die fir die Gewerbeabmeldung nach Satz
2 Nummer 3 zustandige Behorde; Absatz 8 bleibt unberthrt. Steht die Aufgabe des Betriebes eindeutig fest und
ist die Abmeldung nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolgt, kann die Behérde die Abmeldung von
Amts wegen vornehmen.

(2) Absatz 1 gilt auch fir den Handel mit Arzneimitteln, mit Losen von Lotterien und Ausspielungen sowie mit
Bezugs- und Anteilscheinen auf solche Lose und fir den Betrieb von Wettannahmestellen aller Art.

(3) Wer die Aufstellung von Automaten jeder Art als selbstandiges Gewerbe betreibt, muss die Anzeige bei der
zustandigen Behorde seiner Hauptniederlassung erstatten. Der Gewerbetreibende ist verpflichtet, zum Zeitpunkt
der Aufstellung des Automaten den Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, seine
ladungsfahige Anschrift sowie die Anschrift seiner Hauptniederlassung an dem Automaten sichtbar anzubringen.
Gewerbetreibende, fiir die eine Firma im Handelsregister eingetragen ist, haben auerdem ihre Firma in der in
Satz 2 bezeichneten Weise anzubringen. Ist aus der Firma der Familienname des Gewerbetreibenden mit einem
ausgeschriebenen Vornamen zu ersehen, so genugt die Anbringung der Firma.

(4) Die Finanzbehoérden haben den zustandigen Behorden die nach § 30 der Abgabenordnung geschiitzten Daten
von Unternehmern im Sinne des § 5 des Gewerbesteuergesetzes mitzuteilen, wenn deren Steuerpflicht nach dem
Gewerbesteuergesetz erloschen ist; mitzuteilen sind

1. der Name,

2 die betriebliche Anschrift,

3 die Rechtsform,

4, der amtliche Gemeindeschlissel,
5

die Wirtschaftsidentifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung und, soweit vorhanden, das
Unterscheidungsmerkmal nach § 139c Absatz 5a der Abgabenordnung sowie

6. der Tag, an dem die Steuerpflicht endete.
Absatz 5 Satz 1 gilt entsprechend.
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(5) Die erhobenen Daten diirfen nur fiir die Uberwachung der Gewerbeausiibung sowie statistische Erhebungen
verarbeitet werden. Der Name, der Name des Geschafts (Geschaftsbezeichnung), die betriebliche Anschrift und
die angezeigte Tatigkeit des Gewerbetreibenden dirfen allgemein zuganglich gemacht werden.

(6) Offentlichen Stellen, soweit sie nicht als 6ffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, diirfen
der Zweckbindung nach Absatz 5 Satz 1 unterliegende Daten Ubermittelt werden, soweit

1. eine regelmaRige Datenubermittiung nach Absatz 8 zulassig ist,

2. die Kenntnis der Daten zur Abwehr einer gegenwartigen Gefahr fur die 6ffentliche Sicherheit oder
erheblicher Nachteile fur das Gemeinwohl erforderlich ist oder

3. der Empfanger die Daten beim Gewerbetreibenden nur mit unverhaltnismalligem Aufwand erheben
kénnte oder von einer solchen Datenerhebung nach der Art der Aufgabe, flr deren Erflllung die Kenntnis
der Daten erforderlich ist, abgesehen werden muss und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwurdige Interesse des Gewerbetreibenden Uberwiegt.

Flr die Weitergabe von Daten innerhalb der Verwaltungseinheiten, denen die fir die Entgegennahme der Anzeige
und die Uberwachung der Gewerbeausiibung zustandigen Behérden angehéren, gilt Satz 1 entsprechend.

(7) Offentlichen Stellen, soweit sie als éffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, und
nichtéffentlichen Stellen dirfen der Zweckbindung nach Absatz 5 Satz 1 unterliegende Daten Ubermittelt werden,
wenn der Empfanger ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu bermittelnden Daten glaubhaft macht und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwirdige Interesse des Gewerbetreibenden lberwiegt.

(8) Die zustandige Behdérde Ubermittelt, sofern die empfangsberechtigte Stelle auf die regelmaRige
Datenibermittlung nicht verzichtet hat, Daten aus der Gewerbeanzeige regelmaRig an

1. die Industrie- und Handelskammer zur Wahrnehmung der in den §§ 1, 3 und 5 des Gesetzes zur
vorlaufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern genannten sowie der nach § 1 Abs.
4 desselben Gesetzes (ibertragenen Aufgaben,

2. die Handwerkskammer zur Wahrnehmung der in § 91 der Handwerksordnung genannten, insbesondere
der ihr durch die §§ 6, 19 und 28 der Handwerksordnung zugewiesenen und sonstiger durch Gesetz
Ubertragener Aufgaben,

3. die fur den Immissionsschutz zustandige Landesbehdrde zur Durchfihrung arbeitsschutzrechtlicher sowie

immissionsschutzrechtlicher Vorschriften,

3a. die fir den technischen und sozialen Arbeitsschutz, einschlieflich den Entgeltschutz nach dem
Heimarbeitsgesetz zustandige Landesbehdrde zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben,

4, die nach Landesrecht zustandige Behdrde zur Wahrnehmung der Aufgaben, die im Mess- und Eichgesetz
und in den auf Grund des Mess- und Eichgesetzes ergangenen Rechtsverordnungen festgelegt sind,

5. die Bundesagentur fur Arbeit zur Wahrnehmung der in § 405 Abs. 1 in Verbindung mit § 404 Abs. 2 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch sowie der im Arbeitnehmerutberlassungsgesetz genannten Aufgaben,

6. die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. ausschlieBlich zur Weiterleitung an die zustandige
Berufsgenossenschaft fur die Erflllung der ihr durch Gesetz Ubertragenen Aufgaben,

7. die Behdrden der Zollverwaltung zur Wahrnehmung der ihnen nach dem
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz, nach § 405 Abs. 1 in Verbindung mit § 404 Abs. 2 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch sowie nach dem Arbeithehmer-tberlassungsgesetz obliegenden Aufgaben,

8. das Registergericht, soweit es sich um die Abmeldung einer im Handels- und Genossenschaftsregister
eingetragenen Haupt- oder Zweigniederlassung handelt, fir MaBnahmen zur Herstellung der
inhaltlichen Richtigkeit des Handelsregisters gemals § 388 Absatz 1 des Gesetzes Uber das
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
oder des Genossenschaftsregisters gemaR § 160 des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften,

9. die statistischen Amter der Lander zur Fiihrung des Statistikregisters nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des
Statistikregistergesetzes in den Fallen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 und 2,

10. die nach Landesrecht zustandigen Behdrden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstande-, Futtermittel-, Tabak-, Tiergesundheits- und Tierschutzrecht,
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11. die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zum Einzug und zur Vollstreckung der
einheitlichen Pauschsteuer nach § 40a Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes,

12.  die Auslanderbehdrden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz,

13. die nach § 22 der Abgabenordnung zustandigen Finanzamter, unbeschadet des § 138 der
Abgabenordnung,

14.  die fUr die Erlaubnisverfahren nach diesem Gesetz zustandigen Behdérden.

Die Ubermittlung der Daten ist auf das zur Wahrnehmung der in Satz 1 bezeichneten Aufgaben Erforderliche zu
beschranken. Sind die Daten derart verbunden, dass ihre Trennung nach erforderlichen und nicht erforderlichen
Daten nicht oder nur mit unverhaltnismaBigem Aufwand méglich ist, sind auch die Kenntnisnahme, die
Weitergabe innerhalb der datenverarbeitenden Stelle und die Ubermittlung der Daten, die nicht zur Erfillung der
jeweiligen Aufgaben erforderlich sind, zulassig, soweit nicht schutzwiirdige Belange der betroffenen Personen
oder Dritter Uberwiegen. Die nicht erforderlichen Daten unterliegen insoweit einem Verwertungsverbot.

(9) Darlber hinaus sind Ubermittlungen der nach den Absétzen 1 bis 4 erhobenen Daten nur zul3ssig, soweit
die Kenntnis der Daten zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist oder eine besondere Rechtsvorschrift dies
vorsieht.

(10) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das den Abruf von Daten aus der Gewerbeanzeige
ermaglicht, ist nur zulassig, wenn technisch sichergestellt ist, dass

1. die abrufende Stelle die bei der zustéandigen Stelle gespeicherten Daten nicht verandern kann und

2. ein Abruf durch eine in Absatz 7 genannte Stelle nur méglich ist, wenn die abrufende Stelle entweder
den Namen des Gewerbetreibenden oder die betriebliche Anschrift des Gewerbetreibenden angegeben
hat; der Abruf von Daten unter Verwendung unvollstandiger Abfragedaten oder die Suche mittels einer
Ahnlichenfunktion kann zugelassen werden.

(11) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das den Abruf von Daten ermdglicht, die der
Zweckbindung nach Absatz 5 Satz 1 unterliegen, ist nur zulassig, soweit

1. dies wegen der Haufigkeit oder der EilbedUrftigkeit der Abrufe und unter Bertcksichtigung der
schutzwurdigen Interessen der Gewerbetreibenden angemessen ist,

2. die zum Abruf bereitgehaltenen Daten ihrer Art nach fiir die Aufgaben oder Geschaftszwecke des
Empfangers erforderlich sein kénnen und
3. technisch sichergestellt ist, dass Daten durch andere als die in Absatz 8 genannten Stellen nur abgerufen

werden kénnen, wenn dabei der Verarbeitungszweck, fur den der Abruf erfolgt, sowie das Aktenzeichen
oder eine andere Bezeichnung des Vorgangs, fur den der Abruf erfolgt, angegeben wird.

Die Datenempfanger sowie die Verarbeitungszwecke, fur die Abrufe zugelassen werden, sind vom Leiter der
Verwaltungseinheit festzulegen. Die zustandige Stelle protokolliert die Abrufe einschlieBlich der angegebenen
Verarbeitungszwecke und Vorgangsbezeichnungen. Die Protokolle missen die Feststellung der fir die einzelnen
Abrufe verantwortlichen Personen ermdglichen. Eine mindestens stichprobenweise Protokollauswertung ist durch
die speichernde Stelle zu gewahrleisten. Die Protokolldaten dirfen nur zur Kontrolle der Zulassigkeit der Abrufe
verarbeitet werden und sind nach sechs Monaten zu léschen.

(12) Daten, die der Zweckbindung nach Absatz 5 Satz 1 unterliegen, darf der Empfanger nur fir den Zweck
verarbeiten, zu dessen Erfullung sie ihm Ubermittelt werden.

(13) Uber die Gewerbeanzeigen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 werden monatliche Erhebungen als
Bundesstatistik durchgeflhrt. Die Statistik nach Satz 1 soll als Informationsgrundlage fir die Wirtschafts-

, Wettbewerbs- und Strukturpolitik dienen. Fur die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig
sind die Anzeigepflichtigen, die die Auskunftspflicht durch Erstattung der Anzeige erflllen. Die zustandige
Behodrde Ubermittelt aus den Gewerbeanzeigen monatlich die Daten als Erhebungs- oder Hilfsmerkmale an die
statistischen Amter der Lander, die zur Fiihrung der Statistik nach Satz 1 erforderlich sind. Die statistischen
Amter der Lander diirfen die Angaben zum eingetragenen Namen des Betriebes mit Rechtsform und zum
Namen des Betriebsinhabers fur die Bestimmung der Rechtsform bis zum Abschluss der nach § 12 Abs. 1

des Bundesstatistikgesetzes vorgesehenen Prifung auswerten. Ferner dirfen sie ndhere Angaben zu der
angemeldeten Tatigkeit unmittelbar bei den Auskunftspflichtigen erfragen, soweit die gemeldete Tatigkeit
sonst den Wirtschaftszweigen nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 in Verbindung mit der vom
Statistischen Bundesamt daraus erstellten Klassifikation der Wirtschaftszweige nicht zugeordnet werden kann.

- Seite 23 von 86 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

(14) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz erlasst mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung zur Gewahrleistung der ordnungsgemafen Erfillung der Anzeigepflicht nach Absatz 1,
zur Regelung der Datenlbermittlung nach Absatz 8 sowie zur Fihrung der Statistik nach Absatz 13 nahere
Vorschriften. Die Rechtsverordnung

1. bestimmt insbesondere, welche erforderlichen Informationen in den Anzeigen nach Absatz 1 anzugeben
sind,
2. kann die Verwendung von Vordrucken zur Anzeige eines Gewerbes anordnen, die Gestaltung der

Vordrucke durch Muster festlegen und Vorgaben treffen, wie und in welcher Anzahl die Vordrucke
auszufillen sind,

kann Rahmenvorgaben flr die elektronische Datenverarbeitung und -Ubermittlung festlegen,

bestimmt, welche Daten zur Aufgabenwahrnehmung der in Absatz 8 Satz 1 bezeichneten Stellen
erforderlicherweise zu bermitteln sind, und

5. bestimmt, welche Daten als Erhebungs- und Hilfsmerkmale fir die Statistik nach Absatz 13 Satz 1 an die
statistischen Amter der Lander zu Ubermitteln sind.

FuBBnote

(+++ § 14: Zur Nichtanwendung vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 +++)
(+++ § 14: Zur Anwendung vgl. § 158 in der bis zum 22.6.2022 geltenden Fassung +++)
(+++ § 14 Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 4 bis 12: Zur Geltung vgl. § 55c Satz 2 +++)

§ 15 Empfangsbescheinigung, Betrieb ohne Zulassung
(1) Die Behdrde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang der Anzeige.

(2) Wird ein Gewerbe, zu dessen Austibung eine Erlaubnis, Genehmigung, Konzession oder Bewilligung
(Zulassung) erforderlich ist, ohne diese Zulassung betrieben, so kann die Fortsetzung des Betriebes von der
zustandigen Behdrde verhindert werden. Das gleiche gilt, wenn ein Gewerbe von einer auslandischen juristischen
Person begonnen wird, deren Rechtsfahigkeit im Inland nicht anerkannt wird.

FuBBnote

(+++ § 15 Abs. 1: Zur Geltung vgl. § 55c Satz 2 +++)

Il.
Erfordernis besonderer Uberwachung oder Genehmigung

A.
Anlagen, die einer besonderen Uberwachung bediirfen

§8 16 bis 28 (weggefallen)

B.
Gewerbetreibende, die einer besonderen Genehmigung bedurfen

§ 29 Auskunft und Nachschau

(1) Gewerbetreibende oder sonstige Personen,

1. die einer Erlaubnis nach den §§ 30, 31, 33a, 33c, 33d, 33i, 34, 34a, 34Db, 34c, 34d, 34f, 34h oder 34i
bedlrfen oder nach § 34i Absatz 4 von der Erlaubnispflicht befreit sind,

2 die nach § 34b Abs. 5 oder § 36 Offentlich bestellt sind,

3. die ein Uberwachungsbediirftiges Gewerbe im Sinne des § 38 Abs. 1 betreiben,

4 gegen die ein Untersagungsverfahren nach § 35 oder § 59 er6ffnet oder abgeschlossen wurde oder

5. soweit diese einer gewerblichen Tatigkeit nach § 42 Absatz 1 des Kulturgutschutzgesetzes nachgehen,

(Betroffene), haben den Beauftragten der zustandigen offentlichen Stelle auf Verlangen die fiir die Uberwachung
des Geschaftsbetriebs erforderlichen mindlichen und schriftlichen Auskiinfte unentgeltlich zu erteilen.

- Seite 24 von 86 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

(2) Die Beauftragten sind befugt, zum Zwecke der Uberwachung Grundstiicke und Geschéaftsraume des
Betroffenen wahrend der Ublichen Geschaftszeit zu betreten, dort Prifungen und Besichtigungen vorzunehmen,
sich die geschaftlichen Unterlagen vorlegen zu lassen und in diese Einsicht zu nehmen. Zur Verhitung dringender
Gefahren flr die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung kénnen die Grundstiicke und Geschaftsraume tagsiber

auch auBerhalb der in Satz 1 genannten Zeit sowie tagstber auch dann betreten werden, wenn sie zugleich
Wohnzwecken des Betroffenen dienen; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt.

(3) Der Betroffene kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen
derin § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der ZivilprozeBordnung bezeichneten Angehdrigen der Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz Gber Ordnungswidrigkeiten aussetzen wirde.

(4) Die Absatze 1 bis 3 finden auch Anwendung, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daR ein
erlaubnispflichtiges, Uberwachungsbedrftiges oder untersagtes Gewerbe ausgeubt wird.

FuBnote

(+++ § 29: Zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 13 Satz 2 +++)

§ 30 Privatkrankenanstalten
(1) Unternehmer von Privatkranken- und Privatentbindungsanstalten sowie von Privatnervenkliniken bedurfen
einer Konzession der zustandigen Behdrde. Die Konzession ist nur dann zu versagen, wenn

1. Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlassigkeit des Unternehmers in Beziehung auf die Leitung oder
Verwaltung der Anstalt oder Klinik dartun,

la. Tatsachen vorliegen, welche die ausreichende medizinische und pflegerische Versorgung der Patienten als
nicht gewahrleistet erscheinen lassen,

2. nach den von dem Unternehmer einzureichenden Beschreibungen und Planen die baulichen und die
sonstigen technischen Einrichtungen der Anstalt oder Klinik den gesundheitspolizeilichen Anforderungen
nicht entsprechen,

3. die Anstalt oder Klinik nur in einem Teil eines auch von anderen Personen bewohnten Gebaudes
untergebracht werden soll und durch ihren Betrieb fiir die Mitbewohner dieses Gebaudes erhebliche
Nachteile oder Gefahren hervorrufen kann oder

4, die Anstalt oder Klinik zur Aufnahme von Personen mit ansteckenden Krankheiten oder von
Geisteskranken bestimmt ist und durch ihre ortliche Lage flr die Besitzer oder Bewohner der
benachbarten Grundstiicke erhebliche Nachteile oder Gefahren hervorrufen kann.

(2) Vor Erteilung der Konzession sind Uber die Fragen zu Absatz 1 Nr. 3 und 4 die Ortspolizei- und die
Gemeindebehdrden zu héren.

§ 30a

(weggefallen)

§ 30b

(weggefallen)
§ 30c (weggefallen)

§ 31 Bewachungsgewerbe auf Seeschiffen; Verordnungsermachtigung

(1) Wer gewerbsmaBig Leben oder Eigentum fremder Personen auf Seeschiffen seewarts der Begrenzung der
deutschen ausschlieBlichen Wirtschaftszone zur Abwehr auBerer Gefahren bewachen will, bedarf hierfur der
Zulassung.

(2) Die Zulassung wird durch das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Benehmen mit der
Bundespolizei erteilt. Sie ist zu befristen und kann mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutz
der Allgemeinheit oder der Auftraggeber erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die
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nachtragliche Aufnahme, Anderung oder Erganzung von Auflagen zuléssig. Die Zulassung ist im Benehmen mit
der Bundespolizei zu versagen, wenn der Antragsteller

1. nicht die Anforderungen an die betriebliche Organisation und Verfahrensablaufe, insbesondere die
MaBnahmen zur Sicherstellung der fachlichen und persdnlichen Geeignetheit und Zuverlassigkeit der
eingesetzten Personen, erflllt,

2. nicht die Anforderungen an die Geschaftsleitung sowie an die mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Person hinsichtlich der fachlichen und persénlichen Geeignetheit und
Zuverlassigkeit erfillt oder

3. den Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung nicht erbringt.
§ 34a Absatz 1 bis 4 ist nicht anzuwenden; § 34a Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Fir Amtshandlungen des Bundesamtes fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Zusammenhang mit der
Zulassung von Bewachungsunternehmen auf Seeschiffen gemal den Absatzen 1, 2 und 7 werden GebUhren

und Auslagen erhoben. Durch Rechtsverordnung kann das Bundesministerium flir Wirtschaft und Klimaschutz

im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und fiir Heimat ohne Zustimmung des Bundesrates
die Gebuhrentatbestande und die Gebihrenhdhe flir die Amtshandlungen bestimmen und dabei feste Satze,
auch in Form von Zeitgebiihren, oder Rahmensatze vorsehen. Die Geblhrensatze sind so zu bemessen, dass

der mit den Amtshandlungen verbundene gesamte Personal- und Sachaufwand gedeckt wird. Zu dem durch die
Gebuhren zu deckenden Personal- und Sachaufwand gehéren auch die Kosten der Bundespolizei, die ihr durch die
Beteiligung an dem Zulassungsverfahren nach Absatz 2 entstehen. Zusatzlich zu dem Verwaltungsaufwand kann
der in Geld berechenbare wirtschaftliche Wert flir den Gebuhrenschuldner angemessen berlcksichtigt werden.
Die Gebuhrenhdhe darf zu der Amtshandlung nicht auBer Verhaltnis stehen. Aus Griinden des 6ffentlichen
Interesses oder der Billigkeit kann eine niedrigere Gebuhr als die in den Satzen 3 bis 5 vorgesehene Gebulhr oder
eine Geblhrenbefreiung bestimmt werden. In der Verordnung kdnnen Auslagen auch abweichend von § 10 des
Verwaltungskostengesetzes bestimmt werden.

(4) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
des Innern und fiir Heimat und dem Bundesministerium fiir Digitales und Verkehr durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates

1. die Anforderungen und das Verfahren flir die Zulassung nach Absatz 1 sowie die Dauer der Zulassung
festlegen,
2. die Anforderungen an das Bewachungsunternehmen festlegen hinsichtlich der betrieblichen Organisation

und der Verfahrensablaufe, der technischen Ausristung und der Manahmen, die die Einhaltung der
waffenrechtlichen Vorschriften des Flaggenstaates sowie der Hafen- und Kiistenstaaten gewahrleisten,

3. zum Schutz der Allgemeinheit und der Auftraggeber Vorschriften Gber den Umfang der Befugnisse und
Verpflichtungen bei der Ausiibung der Bewachungstatigkeit nach Absatz 1 erlassen, insbesondere Uber

a) die Pflichten des Bewachungsunternehmens bei der Auswahl und Einstellung, der Beschaftigung
und Einweisung in die Tatigkeit der mit der Durchfiihrung von Bewachungsaufgaben
nach Absatz 1 eingesetzten Personen; Uber die Anforderungen, denen diese Personen
genligen mussen, insbesondere in Bezug auf die Ausbildung, die beruflichen Kenntnisse und
Fahigkeiten, die Berufserfahrung, Eignung und Zuverlassigkeit dieser Personen; sowie Uber die
erforderlichen organisatorischen MaBnahmen, die die Einhaltung dieser Anforderungen durch das
Bewachungsunternehmen sicherstellen,

b) die Pflicht des Bewachungsunternehmens, Biicher zu fuhren, die notwendigen Daten Uber einzelne
Geschaftsvorgange sowie die Auftraggeber aufzuzeichnen, die Blicher und Aufzeichnungen
aufzubewahren und auf Anforderung an das Bundesamt flir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu
Ubersenden,

) die Pflicht des Bewachungsunternehmens, Bewachungseinsatze beim Bundesamt flr Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle anzuzeigen, Protokolle Uber die Einsatze zu fiihren und Einsatzberichte zu
erstellen und diese dem Bundesamt flir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sowie dem Auftraggeber
zu Ubersenden sowie Meldungen ber Vorkommnisse, insbesondere den Einsatz, Verlust oder
Ersatz von Waffen, an das Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die Bundespolizei und
den Auftraggeber zu erstatten,

d) die Pflicht des Bewachungsunternehmens, dem Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
einen Wechsel der mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten
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Personen anzuzeigen und hierbei Angaben (iber diese zu machen sowie Anderungen in der
betrieblichen Organisation und den Verfahrensablaufen anzuzeigen, und

e) die Unterrichtung des Bundesamtes fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle durch Gerichte und
Staatsanwaltschaften Uber rechtliche MaBnahmen gegen Bewachungsunternehmen und ihre
Beschaftigten, die mit Bewachungsaufgaben nach Absatz 1 betraut sind,

4, den Umfang und die inhaltlichen Anforderungen an die nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 erforderliche
Betriebshaftpflichtversicherung, insbesondere die Hoéhe der Mindestversicherungssummen,
die Bestimmung der zustandigen Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2 Satz 1 des
Versicherungsvertragsgesetzes vom 23. November 2007 (BGBI. | S. 2631), das zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 79 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBI. | S. 3044) geandert worden
ist, Uber den Nachweis des Bestehens einer Haftpflichtversicherung, die Anzeigepflichten des
Versicherungsunternehmens gegeniiber dem Bundesamt flr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und den
Versicherungsnehmern sowie die Anerkennung von Haftpflichtversicherungen, die bei Versicherern
abgeschlossen wurden, die aulRerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zum Geschaftsbetrieb befugt
sind, festlegen und

5. die Anforderungen und Verfahren zur Anerkennung von Zulassungen aus anderen Staaten festlegen.

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz kann die Ermachtigung nach Satz 1 ganz oder teilweise
durch Rechtsverordnung unter Sicherstellung der Einvernehmensregelung auf das Bundesamt fir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle Ubertragen; Rechtsverordnungen des Bundesamtes fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bedirfen
in Abweichung von der Einvernehmensregelung nach Satz 1 nur des Einvernehmens des Bundespolizeiprasidiums
und des Bundesamtes flir Seeschifffahrt und Hydrographie. Rechtsverordnungen nach den Satzen 1 und 2
bedurfen der Zustimmung des Bundestages. Hat sich der Bundestag nach Ablauf von drei Sitzungswochen seit
Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, so gilt die Zustimmung als erteilt.

(5) Das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und die Bundespolizei durfen einander auch ohne
Ersuchen Informationen einschlieBlich personenbezogener Daten Ubermitteln, soweit dies zur Erfillung

der Aufgaben nach Absatz 2 erforderlich ist. Das Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und die
Bundespolizei dirfen die Gbermittelten Informationen nur im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfiillung

nach Absatz 1 verarbeiten. Das Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unterrichtet das Bundesamt fur
Seeschifffahrt und Hydrographie oder die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 3 Absatz 2 oder § 9 Absatz 1
Nummer 7 des Seeaufgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2002 (BGBI. | S. 2876), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBI. | S. 3069) geandert worden ist, bestimmte
Behérde unverziglich tber die Zulassung von Bewachungsunternehmen, (iber Anderungen, ihre Beendigung
sowie Uber sonstige das Zulassungsverfahren betreffende Tatsachen, soweit dies fur die Erflllung der Aufgaben
nach § 1 Nummer 13 des Seeaufgabengesetzes erforderlich ist.

(6) Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verodffentlicht und aktualisiert auf seiner Webseite
regelmaRig eine Liste der nach Absatz 1 zugelassenen Bewachungsunternehmen einschlieflich ihrer Anschrift,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Faxnummer; dazu ist zuvor das Einverstandnis der betroffenen
Unternehmen einzuholen.

(7) Das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist im Zusammenhang mit der Durchfihrung von § 31
auch far die Durchfihrung von § 15 Absatz 2, der §§ 29, 46 Absatz 3 und von § 47 zustandig.

§ 32 Regelung der Sachkundepriifung, Aufgabenauswahlausschiisse

(1) Soweit Prafungsverfahren nicht vollstandig durch Rechtsverordnungen nach diesem Abschnitt geregelt sind,
kann in ihnen bestimmt werden, dass die Industrie- und Handelskammern, wenn diese flr die Durchfiihrung
von Prufungen zustandig sind, durch Satzung Einzelheiten des Prifungsverfahrens regeln. Regelungen sind
insbesondere erforderlich Uber

1. die genaue Zusammensetzung eines Prufungsausschusses, insbesondere hinsichtlich der Anzahl und der
Qualifikation seiner Mitglieder,

die Berufung der Mitglieder des Prufungsausschusses und deren Abberufung,

3. das Verfahren des Prifungsausschusses, insbesondere Uber die Beschlussfassung und den Ausschluss von
der Mitwirkung,

4, die Dauer der Prifung,
die Zulassung zum praktischen Teil der Prifung,
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6 den Gegenstand und die Dauer der spezifischen Sachkundeprifung nach § 13c Absatz 2 Satz 1,
7 den Nachteilsausgleich fur Menschen mit Behinderung,

8. die Bewertung der Prifungsleistungen,

9 die Folgen von VerstoRen gegen Prifungsvorschriften,

10. die Wiederholungsprufung sowie

11.  die Niederschrift Gber die Prifung.

(2) Soweit in Rechtsverordnungen nach diesem Abschnitt fur die Auswahl von Prifungsfragen fir
Sachkundeprifungen die Bildung von Aufgabenauswahlausschissen vorgesehen ist, obliegt die Errichtung

der Aufgabenauswahlausschisse nach MaRRgabe des Satzes 2 den Industrie- und Handelskammern, die sich
dabei derin § 32 Absatz 2 des Umweltauditgesetzes bezeichneten Stelle (gemeinsame Stelle) bedienen. In den
Rechtsverordnungen sind Einzelheiten zur Errichtung der Aufgabenauswahlausschiisse, insbesondere hinsichtlich
der Zusammensetzung, zu bestimmen.

§ 33 (weggefallen)

§ 33a Schaustellungen von Personen

(1) Wer gewerbsmaBig Schaustellungen von Personen in seinen Geschaftsraumen veranstalten oder fur

deren Veranstaltung seine Geschaftsraume zur Verfligung stellen will, bedarf der Erlaubnis der zustandigen
Behdrde. Dies gilt nicht fir Darbietungen mit Uberwiegend kiinstlerischem, sportlichem, akrobatischem oder
ahnlichem Charakter. Die Erlaubnis kann mit einer Befristung erteilt und mit Auflagen verbunden werden,
soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit, der Gaste oder der Bewohner des Betriebsgrundstiicks oder der
Nachbargrundstlicke vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belastigungen erforderlich ist;
unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachtragliche Aufnahme, Anderung und Erganzung von Auflagen
zulassig.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dal8 der Antragsteller die flr den Gewerbebetrieb erforderliche
Zuverlassigkeit nicht besitzt,

zu erwarten ist, daf8 die Schaustellungen den guten Sitten zuwiderlaufen werden oder

3. der Gewerbebetrieb im Hinblick auf seine 6rtliche Lage oder auf die Verwendung der Raume dem
offentlichen Interesse widerspricht, insbesondere schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes oder sonst erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belastigungen flr die
Allgemeinheit beflirchten laRt.

§ 33b (weggefallen)

§ 33c Spielgerate mit Gewinnmaoglichkeit

(1) Wer gewerbsmaRig Spielgerate, die mit einer den Spielausgang beeinflussenden technischen Vorrichtung
ausgestattet sind, und die die Méglichkeit eines Gewinnes bieten, aufstellen will, bedarf der Erlaubnis der
zustandigen Behdrde. Die Erlaubnis berechtigt nur zur Aufstellung von Spielgeraten, deren Bauart von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist. Sie kann mit Auflagen, auch im Hinblick auf den
Aufstellungsort, verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit, der Gaste oder der Bewohner des
jeweiligen Betriebsgrundstiicks oder der Nachbargrundstiicke oder im Interesse des Jugendschutzes erforderlich
ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachtragliche Aufnahme, Anderung und Ergéanzung von
Auflagen zulassig.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die fur die Aufstellung von Spielgeraten
erforderliche Zuverlassigkeit nicht besitzt; die erforderliche Zuverlassigkeit besitzt in der Regel nicht,
wer in den letzten drei Jahren vor Stellung des Antrages wegen eines Verbrechens, wegen Diebstahls,
Unterschlagung, Erpressung, Hehlerei, Geldwasche, Betruges, Untreue, unerlaubter Veranstaltung eines
Glucksspiels, Beteiligung am unerlaubten Glucksspiel oder wegen eines Vergehens nach § 27 des
Jugendschutzgesetzes rechtskraftig verurteilt worden ist,
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2. der Antragsteller nicht durch eine Bescheinigung einer Industrie- und Handelskammer nachweist, dass
er Uber die fur die Ausibung des Gewerbes notwendigen Kenntnisse zum Spieler- und Jugendschutz
unterrichtet worden ist, oder

3. der Antragsteller nicht nachweist, dass er Uber ein Sozialkonzept einer offentlich anerkannten Institution
verfigt, in dem dargelegt wird, mit welchen MaBnahmen den sozialschadlichen Auswirkungen des
GllUcksspiels vorgebeugt werden soll.

(3) Der Gewerbetreibende darf Spielgerate im Sinne des Absatzes 1 nur aufstellen, wenn ihm die zustandige
Behdrde schriftlich bestatigt hat, dall der Aufstellungsort den auf der Grundlage des § 33f Abs. 1 Nr. 1 erlassenen
Durchfihrungsvorschriften entspricht. Sollen Spielgerate in einer Gaststatte aufgestellt werden, so ist in der
Bestatigung anzugeben, ob dies in einer Schank- oder Speisewirtschaft oder in einem Beherbergungsbetrieb
erfolgen soll. Gegenuber dem Gewerbetreibenden und demjenigen, in dessen Betrieb ein Spielgerat aufgestellt
worden ist, kdnnen von der zustandigen Behorde, in deren Bezirk das Spielgerat aufgestellt worden ist,
Anordnungen nach Mallgabe des Absatzes 1 Satz 3 erlassen werden. Der Aufsteller darf mit der Aufstellung von
Spielgeraten nur Personen beschaftigen, die die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 2 erflllen.

§ 33d Andere Spiele mit Gewinnmdglichkeit

(1) Wer gewerbsmaRig ein anderes Spiel mit Gewinnmdglichkeit veranstalten will, bedarf der Erlaubnis der
zustandigen Behdrde. Die Erlaubnis kann mit einer Befristung erteilt und mit Auflagen verbunden werden,
soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit, der Gaste oder der Bewohner des Betriebsgrundstiicks oder der
Nachbargrundstiicke oder im Interesse des Jugendschutzes erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist
auch die nachtragliche Aufnahme, Anderung und Erganzung von Auflagen zulassig.

(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller im Besitz einer von dem Bundeskriminalamt
erteilten Unbedenklichkeitsbescheinigung oder eines Abdruckes der Unbedenklichkeitsbescheinigung ist.

(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daR der Antragsteller oder der
Gewerbetreibende, in dessen Betrieb das Spiel veranstaltet werden soll, die fur die Veranstaltung von anderen
Spielen erforderliche Zuverlassigkeit nicht besitzt. § 33c Absatz 2 Nummer 1 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

(4) Die Erlaubnis ist zuriickzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung nicht bekannt war, daB Tatsachen der in Absatz 3
bezeichneten Art vorlagen. Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn

1. nach ihrer Erteilung Tatsachen der in Absatz 3 bezeichneten Art eingetreten sind,
2. das Spiel abweichend von den genehmigten Bedingungen veranstaltet wird oder
3. die Unbedenklichkeitsbescheinigung zuriickgenommen oder widerrufen worden ist.

(5) Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn bei der Veranstaltung des Spieles eine der in der Erlaubnis
enthaltenen Auflagen nicht beachtet oder gegen § 6 des Jugendschutzgesetzes verstoRen worden ist.

§ 33e Bauartzulassung und Unbedenklichkeitsbescheinigung

(1) Die Zulassung der Bauart eines Spielgerates oder ihrer Nachbaugerate und die
Unbedenklichkeitsbescheinigung fliir andere Spiele (8§ 33c und 33d) sind zu versagen, wenn die Gefahr besteht,
daB der Spieler unangemessen hohe Verluste in kurzer Zeit erleidet. Fir andere Spiele im Sinne des § 33d

kann die Unbedenklichkeitsbescheinigung auch versagt werden, wenn das Spiel durch Veranderung der
Spielbedingungen oder durch Veranderung der Spieleinrichtung mit einfachen Mitteln als Gllcksspiel im Sinne
des § 284 des Strafgesetzbuches veranstaltet werden kann. Ein Versagungsgrund im Sinne des Satzes 2 liegt
insbesondere dann vor, wenn

1. es sich um ein Karten-, Wirfel- oder Kugelspiel handelt, das von einem Gliicksspiel im Sinne des § 284 des
Strafgesetzbuches abgeleitet ist, oder

2. das Spiel nach den zur Prifung eingereichten Bedingungen nicht wirtschaftlich betrieben werden kann.

(2) Die Zulassung ist ganz oder teilweise, die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist ganz zurlickzunehmen oder
zu widerrufen, wenn Tatsachen bekannt werden, die ihre Versagung rechtfertigen wirden, oder wenn der
Antragsteller zugelassene Spielgerate an den in dem Zulassungsschein bezeichneten Merkmalen verandert oder
ein flr unbedenklich erklartes Spiel unter nicht genehmigten Bedingungen veranstaltet.
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(3) Die Zulassung und die Unbedenklichkeitsbescheinigung kdnnen mit einer Befristung erteilt und mit Auflagen
verbunden werden.

(4) Bei serienmaRBig hergestellten Spielen nach § 33d genugt es, wenn die Unbedenklichkeitsbescheinigung fur
das eingereichte Spiel und flr Nachbauten ein Abdruck der Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt wird.

§ 33f Ermachtigung zum ErlaR von Durchfiihrungsvorschriften

(1) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz kann zur Durchfiihrung der §§ 33c, 33d, 33e und 33i
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und flir Heimat dem Bundesministerium fur Gesundheit
und dem Bundesministerium fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend und mit Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung zur Eindammung der Betatigung des Spieltriebs, zum Schutze der Allgemeinheit und der
Spieler sowie im Interesse des Jugendschutzes

1. die Aufstellung von Spielgeraten oder die Veranstaltung von anderen Spielen auf bestimmte
Gewerbezweige, Betriebe oder Veranstaltungen beschranken und die Zahl der jeweils in einem Betrieb
aufgestellten Spielgerate oder veranstalteten anderen Spiele begrenzen,

2. Vorschriften iber den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen bei der Ausliibung des Gewerbes
erlassen,

3. fur die Zulassung oder die Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung bestimmte Anforderungen
stellen an

a) die Art und Weise des Spielvorgangs,

) die Art des Gewinns,

) den Hochsteinsatz und den Hochstgewinn,

d) das Verhaltnis der Anzahl der gewonnenen Spiele zur Anzahl der verlorenen Spiele,
) das Verhaltnis des Einsatzes zum Gewinn bei einer bestimmten Anzahl von Spielen,

f) die Mindestdauer eines Spiels,

g) die technische Konstruktion und die Kennzeichnung der Spielgerate,

h) personenungebundene Identifikationsmittel, die der Spieler einsetzen muss, um den Spielbetrieb
an einem Spielgerat zu erméglichen, insbesondere an deren Ausgabe, Aktivierung, Glltigkeit und
Sicherheitsmerkmale,

i) die Bekanntgabe der Spielregeln und des Gewinnplans sowie die Bereithaltung des
Zulassungsscheines oder des Abdruckes des Zulassungsscheines, des Zulassungsbeleges, der
Unbedenklichkeitsbescheinigung oder des Abdruckes der Unbedenklichkeitsbescheinigung,

4, Vorschriften Uber den Umfang der Verpflichtungen des Gewerbetreibenden erlassen, in dessen Betrieb das
Spielgerat aufgestellt oder das Spiel veranstaltet werden soll,

5. die Anforderungen an den Unterrichtungsnachweis nach § 33c Absatz 2 Nummer 2 und das Verfahren fur
diesen Nachweis sowie Ausnahmen von der Nachweispflicht festlegen.

(2) Durch Rechtsverordnung kdnnen ferner

1. das Bundesministerium far Wirtschaft und Klimaschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des
Innern und fir Heimat und mit Zustimmung des Bundesrates das Verfahren der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt bei der Prifung und Zulassung der Bauart von Spielgeraten sowie bei der Verlangerung der
Aufstelldauer von Warenspielgeraten, die auf Volksfesten, Schitzenfesten oder ahnlichen Veranstaltungen
aufgestellt werden sollen, und die ihrer Konstruktion nach keine statistischen Prifmethoden erforderlich
machen, regeln;

2. das Bundesministerium des Innern und fur Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
far Wirtschaft und Klimaschutz und mit Zustimmung des Bundesrates das Verfahren des
Bundeskriminalamtes bei der Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen regeln.

§ 33g Einschrankung und Ausdehnung der Erlaubnispflicht
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Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz kann im Einvernehmen mit den Bundesministerien des
Innern und fur Heimat und fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung bestimmen, dal§

1. fur die Veranstaltung bestimmter anderer Spiele im Sinne des § 33d Abs. 1 Satz 1 eine Erlaubnis nicht
erforderlich ist, wenn diese Spiele Uberwiegend der Unterhaltung dienen und kein 6ffentliches Interesse an
einer Erlaubnispflicht besteht,

2. die Vorschriften der §§ 33c und 33d auch flr die nicht gewerbsmaRige Aufstellung von Spielgeraten und
far die nicht gewerbsmaRige Veranstaltung anderer Spiele in Vereinen und geschlossenen Gesellschaften
gelten, in denen gewohnheitsmalig gespielt wird, wenn flr eine solche Regelung ein dffentliches
Interesse besteht.

§ 33h Spielbanken, Lotterien, Glicksspiele

Die §§ 33c bis 33g finden keine Anwendung auf
1. die Zulassung und den Betrieb von Spielbanken,

2. die Veranstaltung von Lotterien und Ausspielungen, mit Ausnahme der gewerbsmaRig betriebenen
Ausspielungen auf Volksfesten, Schitzenfesten oder ahnlichen Veranstaltungen, bei denen der Gewinn in
geringwertigen Gegenstanden besteht,

3. die Veranstaltung anderer Spiele im Sinne des § 33d Abs. 1 Satz 1, die Gllcksspiele im Sinne des § 284
des Strafgesetzbuches sind.

§ 33i Spielhallen und ahnliche Unternehmen

(1) Wer gewerbsmaBig eine Spielhalle oder ein dhnliches Unternehmen betreiben will, das ausschlieBlich oder
Uberwiegend der Aufstellung von Spielgeraten oder der Veranstaltung anderer Spiele im Sinne des § 33c Abs.

1 Satz 1 oder des § 33d Abs. 1 Satz 1 dient, bedarf der Erlaubnis der zustandigen Behérde. Die Erlaubnis kann
mit einer Befristung erteilt und mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit,
der Gaste oder der Bewohner des Betriebsgrundstiicks oder der Nachbargrundstiicke vor Gefahren, erheblichen
Nachteilen oder erheblichen Beldstigungen erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die
nachtragliche Aufnahme, Anderung und Ergénzung von Auflagen zuléssig.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. die in § 33c Absatz 2 Nummer 1 oder § 33d Absatz 3 genannten Versagungsgriinde vorliegen,

2. die zum Betrieb des Gewerbes bestimmten Raume wegen ihrer Beschaffenheit oder Lage den polizeilichen
Anforderungen nicht genligen oder

3. der Betrieb des Gewerbes eine Gefahrdung der Jugend, eine Gbermalige Ausnutzung des Spieltriebs,
schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder sonst eine nicht
zumutbare Belastigung der Allgemeinheit, der Nachbarn oder einer im 6ffentlichen Interesse bestehenden
Einrichtung beflirchten IaRt.

§ 34 Pfandleihgewerbe

(1) Wer das Geschaft eines Pfandleihers oder Pfandvermittlers betreiben will, bedarf der Erlaubnis der
zustandigen Behdrde. Die Erlaubnis kann mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der
Allgemeinheit oder der Verpfander erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachtragliche
Aufnahme, Anderung und Erganzung von Auflagen zuldssig. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dal8 der Antragsteller die fir den Gewerbebetrieb erforderliche
Zuverlassigkeit nicht besitzt, oder

2. er die fur den Gewerbebetrieb erforderlichen Mittel oder entsprechende Sicherheiten nicht nachweist.

(2) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zum Schutze der Allgemeinheit und der Verpfander Vorschriften erlassen tber den Umfang der
Befugnisse und Verpflichtungen bei der Ausiibung der in Absatz 1 genannten Gewerbe, insbesondere Uber

1. den Geltungsbereich der Erlaubnis,
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2. die Annahme, Aufbewahrung und Verwertung des Pfandgegenstandes, die Art und H6he der Vergltung fur
die Hingabe des Darlehens und Uber die Ablieferung des sich bei der Verwertung des Pfandes ergebenden
Pfandiberschusses,

3. die Verpflichtung zum Abschlul8 einer Versicherung gegen Feuerschaden, Wasserschaden,

Einbruchsdiebstahl und Beraubung oder Uber die Verpflichtung, andere MaRnahmen zu treffen,
die der Sicherung der Anspriiche der Darlehensnehmer wegen Beschadigung oder Verlustes des
Pfandgegenstandes dienen,

4, die Verpflichtung zur Buchfihrung einschlieBlich der Aufzeichnung von Daten Uber einzelne
Geschaftsvorgange sowie Uber die Verpfander.

Es kann ferner bestimmen, dal diese Vorschriften ganz oder teilweise auch auf nichtgewerblich betriebene
Pfandleihanstalten Anwendung finden.

(3) Sind nach Ablauf des Jahres, in dem das Pfand verwertet worden ist, drei Jahre verstrichen, so verfallt der Erlés
zugunsten des Fiskus des Landes, in dem die Verpfandung erfolgt ist, wenn nicht ein Empfangsberechtigter sein
Recht angemeldet hat.

(4) Der gewerbsmaBige Ankauf beweglicher Sachen mit Gewahrung des Rickkaufsrechts ist verboten.

§ 34a Bewachungsgewerbe; Verordnungsermachtigung

(1) Wer gewerbsmaRig Leben oder Eigentum fremder Personen bewachen will (Bewachungsgewerbe), bedarf
der Erlaubnis der zustandigen Behoérde. Die Erlaubnis kann mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum
Schutz der Allgemeinheit oder der Auftraggeber erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen sind auch die
nachtragliche Aufnahme, Anderung und Erganzung von Auflagen zuldssig. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller oder eine der mit der Leitung des Betriebes
oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen die fir den Gewerbebetrieb erforderliche
Zuverlassigkeit nicht besitzt,

2. der Antragsteller in ungeordneten Vermdgensverhaltnissen lebt,

3. der Antragsteller oder eine mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragte
Person nicht durch eine vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich abgelegte Prifung nachweist,
dass er die fur die Austbung des Bewachungsgewerbes notwendige Sachkunde Uber die rechtlichen und
fachlichen Grundlagen besitzt; fur juristische Personen gilt dies fur die gesetzlichen Vertreter, soweit
sie mit der Durchfiihrung von Bewachungsaufgaben direkt befasst sind oder keine mit der Leitung des
Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person einen Sachkundenachweis hat, oder

4, der Antragsteller den Nachweis einer Haftpflichtversicherung nicht erbringt.

Die erforderliche Zuverlassigkeit liegt in der Regel nicht vor, wenn der Antragsteller oder eine der mit der Leitung
des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person

1. Mitglied in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar verboten wurde
oder der einem unanfechtbaren Betatigungsverbot nach dem Vereinsgesetz unterliegt, war und seit der
Beendigung der Mitgliedschaft zehn Jahre noch nicht verstrichen sind,

2. Mitglied in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46 des
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBI. | S.
1473), das zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) geandert worden
ist, festgestellt hat, war und seit der Beendigung der Mitgliedschaft zehn Jahre noch nicht verstrichen sind,

3. einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen und Tatigkeiten im Sinne des § 3 Absatz 1 des
Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990 (BGBI. | S. 2954, 2970), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBI. | S. 1818) geandert worden ist, verfolgt oder unterstitzt
oder in den letzten finf Jahren verfolgt oder unterstutzt hat,

4, in den letzten funf Jahren vor Stellung des Antrags wegen Versuchs oder Vollendung einer der
nachstehend aufgeflhrten Straftaten zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens
90 Tagessatzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskraftig verurteilt worden
ist oder bei dem die Verhdngung von Jugendstrafe ausgesetzt worden ist, wenn seit dem Eintritt der
Rechtskraft der letzten Verurteilung fiinf Jahre noch nicht verstrichen sind:

a) Verbrechen im Sinne von § 12 Absatz 1 des Strafgesetzbuches,
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b) Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, des Menschenhandels oder der Férderung des
Menschenhandels, der vorsatzlichen Kdérperverletzung, Freiheitsberaubung, des Diebstahls,
der Unterschlagung, Erpressung, des Betrugs, der Untreue, Hehlerei, Urkundenfalschung, des
Landfriedensbruchs oder Hausfriedensbruchs oder des Widerstands gegen oder des tatlichen
Angriffs auf Vollstreckungsbeamte oder gegen oder auf Personen, die Vollstreckungsbeamten
gleichstehen,

) Vergehen gegen das Betdubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz, Waffengesetz,
Sprengstoffgesetz, Aufenthaltsgesetz, Arbeithnehmeriberlassungsgesetz oder das
Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder

d) staatsschutzgefahrdende oder gemeingefahrliche Straftat.

Zur Uberpriifung der Zuverlassigkeit hat die Behérde mindestens einzuholen:

1. eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Absatz 1,
2. eine unbeschrankte Auskunft nach § 41 Absatz 1 Nummer 9 des Bundeszentralregistergesetzes,
3. eine Stellungnahme der flr den Wohnort zustandigen Behérde der Landespolizei, einer zentralen

Polizeidienststelle oder des jeweils zustandigen Landeskriminalamts, ob und welche tatsachlichen
Anhaltspunkte bekannt sind, die Bedenken gegen die Zuverlassigkeit begriinden kénnen, soweit Zwecke
der Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr einer Ubermittlung der tatsachlichen Anhaltspunkte nicht
entgegenstehen und

4, Uber die Schnittstelle des Bewacherregisters zum Bundesamt fur Verfassungsschutz nach § 11b
eine Stellungnahme der flr den Sitz der zustandigen Behoérde zustandigen Landesbehérde fur
Verfassungsschutz zu Erkenntnissen, die flir die Beurteilung der Zuverlassigkeit von Bedeutung sein
kénnen.

Die zustandige Behdrde darf die Gbermittelten Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfillung ihrer gesetzlichen
Aufgaben der Uberwachung der Gewerbetreibenden erforderlich ist. Ubermittlungsregelungen nach anderen
Gesetzen bleiben unberlhrt. § 1 des Sicherheitsiberprifungsgesetzes vom 20. April 1994 (BGBI. | S. 867), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2732) geandert worden ist, bleibt unberihrt.
Haben sich der Antragsteller oder eine der mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragten Personen wahrend der letzten drei Jahre vor der Uberpriifung der Zuverlassigkeit nicht im Inland
oder einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum aufgehalten und kann ihre Zuverlassigkeit deshalb nicht oder nicht
ausreichend nach Satz 5 festgestellt werden, so ist die Erlaubnis nach Absatz 1 zu versagen. Die zustandige
Behdrde hat den Gewerbetreibenden und die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung
beauftragten Personen in regelmaRigen Abstanden, spatestens jedoch nach Ablauf von flnf Jahren, auf ihre
Zuverlassigkeit zu Gberprufen.

(1a) Der Gewerbetreibende darf mit der Durchfihrung von Bewachungsaufgaben nur Personen (Wachpersonen)
beschaftigen, die

1. die erforderliche Zuverlassigkeit besitzen und

2. durch eine Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer nachweisen, dass sie Uber die fur die
Ausibung des Gewerbes notwendigen rechtlichen und fachlichen Grundlagen unterrichtet worden sind
und mit ihnen vertraut sind.

Far die Durchfuhrung folgender Tatigkeiten ist zusatzlich zu den Anforderungen des Satzes 1 Nummer 1 der
Nachweis einer vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich abgelegten Sachkundeprifung erforderlich:

1. Kontrollgange im 6ffentlichen Verkehrsraum oder in Hausrechtsbereichen mit tatsachlich 6ffentlichem
Verkehr,

Schutz vor Ladendieben,
Bewachungen im Einlassbereich von gastgewerblichen Diskotheken,

Bewachungen von Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 des Asylgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBI. I S. 1798), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 31. Juli 2016 (BGBI. | S. 1939) geandert worden ist, von Gemeinschaftsunterkiinften nach § 53 des
Asylgesetzes oder anderen Immobilien und Einrichtungen, die der auch voribergehenden amtlichen
Unterbringung von Asylsuchenden oder Flichtlingen dienen, in leitender Funktion,

5. Bewachungen von zugangsgeschiitzten GroBveranstaltungen in leitender Funktion.
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Zur Uberpriifung der Zuverlassigkeit einer Wachperson und einer mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Person hat die am Hauptwohnsitz der natirlichen Person flr den Vollzug
nach Landesrecht zustandige Behdrde mindestens eine unbeschrankte Auskunft nach § 41 Absatz 1 Nummer
9 des Bundeszentralregistergesetzes sowie eine Stellungnahme der flr den Wohnort zustandigen Behérde der
Landespolizei, einer zentralen Polizeidienststelle oder dem jeweils zustandigen Landeskriminalamt einzuholen,
ob und welche tatsachlichen Anhaltspunkte bekannt sind, die Bedenken gegen die Zuverlassigkeit begriinden
kdnnen, soweit Zwecke der Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr einer Ubermittlung der tatsachlichen
Anhaltspunkte nicht entgegen stehen. Bei Wachpersonen und mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Personen ohne einen Hauptwohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist
die Zuverlassigkeit durch die fur den Vollzug zustandige Behdrde am Betriebssitz des Gewerbetreibenden,
welcher die naturliche Person als erster anmeldet, zu Uberprufen. Absatz 1 Satz 5 Nummer 4 ist entsprechend
anzuwenden bei Wachpersonen, die eine der folgenden Aufgaben wahrnehmen sollen:

1. Bewachungen nach Satz 2 Nummer 4 und 5, auch in nicht leitender Funktion, oder

2. Schutzaufgaben im befriedeten Besitztum bei Objekten, von denen im Fall eines kriminellen Eingriffs eine
besondere Gefahr fur die Allgemeinheit ausgehen kann.

Satz 5 gilt auch nach Aufnahme der Tatigkeit einer Wachperson. Absatz 1 Satz 4, 6 bis 10 ist entsprechend
anzuwenden.

(1b) Werden der zustandigen Landesbehdrde fur Verfassungsschutz im Nachhinein Informationen bekannt,
die fur die Beurteilung der Zuverlassigkeit einer der in Absatz 1 und Absatz 1a Satz 5 Nummer 1 und 2
genannten Personen von Bedeutung sind, Ubermittelt sie diese der zustandigen Behdrde nach den fir die
Informationstbermittlung geltenden Regelungen der Verfassungsschutzgesetze (Nachbericht). Zu diesem Zweck
darf die Verfassungsschutzbehdrde Name, Vornamen, Geburtsname, Geburtsdatum, Geschlecht, Geburtsort,
Geburtsland, Wohnort und gegenwartige Staatsangehdérigkeit und Doppel- oder frihere Staatsangehdrigkeiten
der betroffenen Person sowie die Aktenfundstelle verarbeiten, einschlielich einer Verarbeitung mit ihrer
Aktenfundstelle in den gemeinsamen Dateien nach § 6 Absatz 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes.

Die im Rahmen der Uberpriifung der Zuverlassigkeit verarbeiteten personenbezogenen Daten der in Absatz

1 und Absatz 1a Satz 5 Nummer 1 und 2 genannten Personen sind spatestens nach funf Jahren von der
Verfassungsschutzbehdrde zu l6schen. Sollte die Verfassungsschutzbehdrde vorher von einer Versagung,
Ricknahme, einem Erléschen oder Widerruf der Erlaubnis durch die zustandige Behérde Kenntnis erlangen,
hat sie die im Rahmen der Uberpriifung der Zuverlassigkeit gespeicherten personenbezogenen Daten der in
Absatz 1 genannten Personen spatestens sechs Monate nach Kenntniserlangung zu léschen. Die Satze 1 bis

4 sind entsprechend anzuwenden fur die nach Absatz 1 Satz 5 Nummer 3 und Absatz 1a Satz 3 beteiligten
Polizeibehérden.

(2) Das Bundesministerium des Innern und fir Heimat kann mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung

1. die fUr die Entscheidung Uber eine Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 erforderlichen vom Antragsteller bei der
Antragsstellung anzugebenden Daten und beizufligenden Unterlagen bestimmen,

2. die Anforderungen und das Verfahren flr den Unterrichtungsnachweis nach Absatz 1a Satz 1 sowie
Ausnahmen von der Erforderlichkeit des Unterrichtungsnachweises festlegen,

3. die Anforderungen und das Verfahren flir eine Sachkundeprifung nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 und

Absatz 1a Satz 2 sowie Ausnahmen von der Erforderlichkeit der Sachkundeprifung festlegen und

4, zum Schutze der Allgemeinheit und der Auftraggeber Vorschriften erlassen iber den Umfang der
Befugnisse und Verpflichtungen bei der Ausiibung des Bewachungsgewerbes, insbesondere Uber

a) den Geltungsbereich der Erlaubnis,

b) die Pflichten des Gewerbetreibenden bei der Einstellung und Entlassung der im
Bewachungsgewerbe beschaftigten Personen, lber die Aufzeichnung von Daten dieser Personen
durch den Gewerbetreibenden und ihre Ubermittlung an die fiir den Vollzug des § 34a zustandigen
Behorden, Uber die Anforderungen, denen diese Personen genligen miissen, sowie tber die
Durchflihrung des Wachdienstes,

) die Verpflichtung zum Abschlul8 einer Haftpflichtversicherung, zur Buchfluhrung einschlieflich der
Aufzeichnung von Daten Uber einzelne Geschaftsvorgange sowie Uber die Auftraggeber,

d) (weggefallen)
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5. zum Schutz der Allgemeinheit und der Auftraggeber Vorschriften erlassen Gber die Unterrichtung der fur
den Vollzug des § 34a zustandigen Behérden durch Gerichte und Staatsanwaltschaften Gber rechtliche
MaBnahmen gegen Gewerbetreibende und ihre Wachpersonen

6. die Anforderungen und Verfahren festlegen, die zur Durchfuhrung der Richtlinie 2005/36/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 Uber die Anerkennung von
Berufsqualifikationen (ABI. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU
(ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geandert worden ist, Anwendung finden sollen auf Inhaber von
in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens Gber den
Europaischen Wirtschaftsraum erworbenen Berufsqualifikationen, die im Inland das Bewachungsgewerbe
vorubergehend oder dauerhaft ausiiben mdéchten,

7. Einzelheiten der regelmaBigen Uberpriifung der Zuverléssigkeit nach Absatz 1 Satz 10, auch in
Verbindung mit Absatz 1a Satz 7, festlegen,

8. Einzelheiten zur Ortlichen Zustandigkeit fir den Vollzug regeln, insbesondere die Zustandigkeit fir die
Uberprifung der Zuverlassigkeit und erforderlichen Qualifikation.

(3) Nach Einholung der unbeschrankten Ausklnfte nach § 41 Absatz 1 Nummer 9 des
Bundeszentralregistergesetzes zur Uberpriifung der Zuverlassigkeit kénnen die zustandigen Behérden das
Ergebnis der Uberpriifung einschlieRlich der fiir die Beurteilung der Zuverlassigkeit erforderlichen Daten an den
Gewerbetreibenden Ubermitteln.

(4) Die Beschaftigung einer Person, die in einem Bewachungsunternehmen mit Bewachungsaufgaben beschaftigt
ist, oder einer mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person kann dem
Gewerbetreibenden untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person die fir ihre
Tatigkeit erforderliche Zuverlassigkeit nicht besitzt.

(5) Der Gewerbetreibende und seine Beschaftigten durfen bei der Durchfiihrung von Bewachungsaufgaben
gegenuber Dritten nur die Rechte, die Jedermann im Falle einer Notwehr, eines Notstandes oder einer Selbsthilfe
zustehen, die ihnen vom jeweiligen Auftraggeber vertraglich lbertragenen Selbsthilferechte sowie die ihnen
gegebenenfalls in Fallen gesetzlicher Ubertragung zustehenden Befugnisse eigenverantwortlich ausiiben. In den
Fallen der Inanspruchnahme dieser Rechte und Befugnisse ist der Grundsatz der Erforderlichkeit zu beachten.

(6) (weggefallen)

§ 34b Versteigerergewerbe

(1) Wer gewerbsmaRig fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstlicke oder fremde Rechte versteigern will,
bedarf der Erlaubnis der zustandigen Behérde. Zu den beweglichen Sachen im Sinne der Vorschrift gehéren auch
Frichte auf dem Halm und Holz auf dem Stamm.

(2) (weggefallen)

(3) Die Erlaubnis kann mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit, der
Auftraggeber oder der Bieter erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachtragliche
Aufnahme, Anderung und Erganzung von Auflagen zulassig.

(4) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dal8 der Antragsteller die fiir den Gewerbebetrieb erforderliche
Zuverlassigkeit nicht besitzt; die erforderliche Zuverlassigkeit besitzt in der Regel nicht, wer in den letzten
fanf Jahren vor Stellung des Antrages wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung,
Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwasche, Urkundenfalschung, Hehlerei, Wuchers oder wegen
Vergehens gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu einer Freiheitsstrafe rechtskraftig
verurteilt worden ist, oder

2. der Antragsteller in ungeordneten Vermdgensverhaltnissen lebt; dies ist in der Regel der Fall, wenn
Uber das Vermdgen des Antragstellers das Insolvenzverfahren erdéffnet worden oder er in das vom
Vollstreckungsgericht zu fihrende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung, § 882b Zivilprozefordnung)
eingetragen ist.

(5) Auf Antrag sind besonders sachkundige Versteigerer mit Ausnahme juristischer Personen von der zustandigen
Behodrde allgemein 6ffentlich zu bestellen; dies gilt entsprechend flr Angestellte von Versteigerern. Die Bestellung
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kann far bestimmte Arten von Versteigerungen erfolgen, sofern fur diese ein Bedarf an Versteigerungsleistungen
besteht. Die nach Satz 1 éffentlich bestellten Personen sind darauf zu vereidigen, dass sie ihre Aufgaben
gewissenhaft, weisungsfrei und unparteiisch erflllen werden. Fir die Bestellung von Versteigerern mit
Qualifikationen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum erworben wurden, gilt § 36a entsprechend.

(6) Dem Versteigerer ist verboten,

1. selbst oder durch einen anderen auf seinen Versteigerungen fir sich zu bieten oder ihm anvertrautes
Versteigerungsgut zu kaufen,

2. Angehdrigen im Sinne des § 52 Abs. 1 der StrafprozeSordnung oder seinen Angestellten zu gestatten, auf
seinen Versteigerungen zu bieten oder ihm anvertrautes Versteigerungsgut zu kaufen,

3. far einen anderen auf seinen Versteigerungen zu bieten oder ihm anvertrautes Versteigerungsgut zu
kaufen, es sei denn, dal8 ein schriftliches Gebot des anderen vorliegt,

4, bewegliche Sachen aus dem Kreis der Waren zu versteigern, die er in seinem Handelsgeschaft fihrt,

soweit dies nicht Ublich ist,
5. Sachen zu versteigern,
a) an denen er ein Pfandrecht besitzt oder

b) soweit sie zu den Waren gehdren, die in offenen Verkaufsstellen feilgeboten werden und die
ungebraucht sind oder deren bestimmungsmaRiger Gebrauch in ihrem Verbrauch besteht.

(7) Einzelhandler und Hersteller von Waren durfen im Einzelverkauf an den Letztverbraucher Waren, die sie in
ihrem Geschaftsbetrieb fihren, im Wege der Versteigerung nur als Inhaber einer Versteigerererlaubnis nach
MaRgabe der fur Versteigerer geltenden Vorschriften oder durch einen von ihnen beauftragten Versteigerer
absetzen.

(8) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates unter Berticksichtigung des Schutzes der Allgemeinheit sowie der Auftraggeber und der Bieter
Vorschriften erlassen tber

1. den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen bei der Ausiibung des Versteigerergewerbes,
insbesondere Uber

a) Ort und Zeit der Versteigerung,

b) den Geschéftsbetrieb, insbesondere iiber die Ubernahme, Ablehnung und Durchfiihrung der
Versteigerung,

) die Genehmigung von Versteigerungen, die Verpflichtung zur Erstattung von Anzeigen und die
dabei den Gewerbebehérden und Industrie- und Handelskammern zu Gbermittelnden Daten Uber
den Auftraggeber und das der Versteigerung zugrundeliegende Rechtsverhaltnis, zur Buchfihrung
einschlieBlich der Aufzeichnung von Daten Uber einzelne Geschaftsvorgange sowie tber die
Auftraggeber,

d) die Untersagung, Aufhebung und Unterbrechung der Versteigerung bei Verstéfen gegen die fur
das Versteigerergewerbe erlassenen Vorschriften,

e) Ausnahmen flr die Tatigkeit des Erlaubnisinhabers von den Vorschriften des Titels llI;

2. Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 6.

(9) (weggefallen)

(10) Die Absatze 1 bis 8 finden keine Anwendung auf

1. Verkaufe, die nach gesetzlicher Vorschrift durch Kursmakler oder durch die hierzu 6ffentlich ermachtigten
Handelsmakler vorgenommen werden,

Versteigerungen, die von Behdrden oder von Beamten vorgenommen werden,

3. Versteigerungen, zu denen als Bieter nur Personen zugelassen werden, die Waren der angebotenen Art fur
ihren Geschaftsbetrieb ersteigern wollen.
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FuBnote

(+++ §34b Abs. 1, 3, 4, 6 u. 7: Zur Nichtanwendung vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 +++)

§ 34c Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bautrager, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter,
Verordnungsermachtigung

(1) Wer gewerbsmaRig

1. den Abschluss von Vertragen uber Grundstlcke, grundsticksgleiche Rechte, gewerbliche Rdume oder
Wohnraume vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Vertrage nachweisen,

2. den Abschluss von Darlehensvertragen, mit Ausnahme von Vertragen im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1,
vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Vertrage nachweisen,

3. Bauvorhaben

a) als Bauherr im eigenen Namen flr eigene oder fremde Rechnung vorbereiten oder durchfihren
und dazu Vermogenswerte von Erwerbern, Mietern, Pachtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten
oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte verwenden,

b) als Baubetreuer im fremden Namen fur fremde Rechnung wirtschaftlich vorbereiten oder
durchflhren,

4, das gemeinschaftliche Eigentum von Wohnungseigentiimern im Sinne des § 1 Absatz 2, 3, 5 und 6 des
Wohnungseigentumsgesetzes oder fur Dritte Mietverhaltnisse (iber Wohnraume im Sinne des § 549 des
Burgerlichen Gesetzbuchs verwalten (Wohnimmobilienverwalter)

will, bedarf der Erlaubnis der zustandigen Behdrde. Die Erlaubnis kann inhaltlich beschrankt und mit Auflagen
verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit oder der Auftraggeber erforderlich ist; unter
denselben Voraussetzungen ist auch die nachtragliche Aufnahme, Anderung und Erganzung von Auflagen
zulassig.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dal8 der Antragsteller oder eine der mit der Leitung des Betriebes
oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen die fir den Gewerbebetrieb erforderliche
Zuverlassigkeit nicht besitzt; die erforderliche Zuverlassigkeit besitzt in der Regel nicht, wer in den
letzten flnf Jahren vor Stellung des Antrages wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls,
Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwasche, Urkundenfalschung, Hehlerei, Wuchers oder
einer Insolvenzstraftat rechtskraftig verurteilt worden ist,

2. der Antragsteller in ungeordneten Vermdgensverhaltnissen lebt; dies ist in der Regel der Fall, wenn
Uber das Vermdgen des Antragstellers das Insolvenzverfahren erdéffnet worden oder er in das vom
Vollstreckungsgericht zu fihrende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung, § 882b Zivilprozefordnung)
eingetragen ist,

3. der Antragsteller, der ein Gewerbe nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 betreiben will, den Nachweis einer
Berufshaftpflichtversicherung nicht erbringen kann.

(2a) Gewerbetreibende nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 4 sind verpflichtet, sich in einem Umfang von
20 Stunden innerhalb eines Zeitraums von drei Kalenderjahren weiterzubilden; das Gleiche gilt entsprechend
fur unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tatigkeit mitwirkende beschaftigte Personen. Der erste
Weiterbildungszeitraum beginnt am 1. Januar des Kalenderjahres, in dem

1. eine Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 4 erteilt wurde oder

2. eine weiterbildungspflichtige Tatigkeit durch eine unmittelbar bei dem Gewerbetreibenden beschaftigte
Person aufgenommen wurde.

Flr den Gewerbetreibenden ist es ausreichend, wenn der Weiterbildungsnachweis durch eine im Hinblick

auf eine ordnungsgemalle Wahrnehmung der erlaubnispflichtigen Tatigkeit angemessene Zahl von beim
Gewerbetreibenden beschaftigten natirlichen Personen erbracht wird, denen die Aufsicht Uber die direkt bei der
Vermittlung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder der Verwaltung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 mitwirkenden
Personen (ibertragen ist und die den Gewerbetreibenden vertreten dirfen.
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(3) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates, soweit zum Schutz der Allgemeinheit und der Auftraggeber erforderlich, Vorschriften erlassen

1. Uber den Umfang der Verpflichtungen des Gewerbetreibenden bei der Ausibung des Gewerbes,
insbesondere die Pflicht,

a) ausreichende Sicherheiten zu leisten oder eine zu diesem Zweck geeignete Versicherung
abzuschlieBen, sofern der Gewerbetreibende Vermdgenswerte des Auftraggebers erhalt oder
verwendet,

b) die erhaltenen Vermogenswerte des Auftraggebers getrennt zu verwalten,
) nach der Ausflihrung des Auftrages dem Auftraggeber Rechnung zu legen,

d) der zustandigen Behorde Anzeige beim Wechsel der mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Personen zu erstatten und hierbei bestimmte Angaben zu
machen,

e) dem Auftraggeber die fUr die Beurteilung des Auftrages und des zu vermittelnden oder
nachzuweisenden Vertrages jeweils notwendigen Informationen schriftlich oder mindlich zu
geben,

f) Blcher zu fiihren einschlieBlich der Aufzeichnung von Daten Uber einzelne Geschaftsvorgange
sowie Uber die Auftraggeber;

2. zum Umfang an die nach Absatz 2 Nummer 3 erforderliche Haftpflichtversicherung und zu ihren
inhaltlichen Anforderungen, insbesondere ber die Hohe der Mindestversicherungssummen, die
Bestimmung der zustandigen Behorde im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes,
Uber den Nachweis Uber das Bestehen der Haftpflichtversicherung und Anzeigepflichten des
Versicherungsunternehmens gegenliber den Behoérden;

3. Uber die Verpflichtung des Gewerbetreibenden und der beschaftigten Personen nach Absatz 2a zu einer
regelmaBigen Weiterbildung, einschlieBlich

a) der Befreiung von der Weiterbildungsverpflichtung,
b) der gegenlber der zustandigen Behdrde zu erbringenden Nachweise und

C) der Informationspflichten gegeniber dem Auftraggeber Uber die berufliche Qualifikation und
absolvierten WeiterbildungsmaBnahmen des Gewerbetreibenden und der unmittelbar bei der
erlaubnispflichtigen Tatigkeit mitwirkenden beschaftigten Personen.

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann ferner die Befugnis des Gewerbetreibenden zur Entgegennahme
und zur Verwendung von Vermdgenswerten des Auftraggebers beschrankt werden, soweit dies zum Schutze
des Auftraggebers erforderlich ist. AuBerdem kann in der Rechtsverordnung der Gewerbetreibende verpflichtet
werden, die Einhaltung der nach Satz 1 Nummer 1 und 3 und Satz 2 erlassenen Vorschriften auf seine Kosten
regelmaRig sowie aus besonderem Anlal priifen zu lassen und den Prifungsbericht der zustandigen Behdrde
vorzulegen, soweit es zur wirksamen Uberwachung erforderlich ist; hierbei kénnen die Einzelheiten der Priifung,
insbesondere deren AnlaR, Zeitpunkt und Haufigkeit, die Auswahl, Bestellung und Abberufung der Priifer,

deren Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit, der Inhalt des Priifungsberichts, die Verpflichtungen des
Gewerbetreibenden gegenliber dem Priifer sowie das Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Prifer und dem Gewerbetreibenden, geregelt werden.

(4) (weggefallen)

(5) Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht fir

1. Kreditinstitute, flr die eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes erteilt wurde,
Wertpapierinstitute, fur die eine Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes erteilt
wurde oder nach § 86 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes als erteilt gilt, Zweigstellen von
Unternehmen im Sinne des § 53b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes sowie Zweigniederlassungen
und vertraglich gebundene Vermittler von Wertpapierinstituten im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des
Wertpapierinstitutsgesetzes,

la. Kapitalverwaltungsgesellschaften, fir die eine Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs
erteilt wurde,
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2. Gewerbetreibende, die lediglich zur Finanzierung der von ihnen abgeschlossenen Warenverkaufe oder
zu erbringenden Dienstleistungen den AbschluB von Vertragen Uber Darlehen vermitteln oder die
Gelegenheit zum Abschluf8 solcher Vertrage nachweisen,

3. Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union, die nach
§ 53b Abs. 7 des Kreditwesengesetzes Darlehen zwischen Kreditinstituten vermitteln durfen, soweit sich
ihre Tatigkeit nach Absatz 1 auf die Vermittlung von Darlehen zwischen Kreditinstituten beschrankt,

4, Vertrage, soweit Teilzeitnutzung von Wohngebauden im Sinne des § 481 des Birgerlichen Gesetzesbuchs
gemall Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 nachgewiesen oder vermittelt wird.

FuBBnote

(+++ 8§ 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4: Zur Nichtanwendung vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 +++)

§ 34d Versicherungsvermittler, Versicherungsberater

(1) Wer gewerbsmaBig den Abschluss von Versicherungs- oder Riickversicherungsvertragen vermitteln will
(Versicherungsvermittler), bedarf nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen der Erlaubnis der zustandigen
Industrie- und Handelskammer. Versicherungsvermittler ist, wer

1. als Versicherungsvertreter eines oder mehrerer Versicherungsunternehmen oder eines
Versicherungsvertreters damit betraut ist, Versicherungsvertrage zu vermitteln oder abzuschliefen oder

2. als Versicherungsmakler flr den Auftraggeber die Vermittiung oder den Abschluss von
Versicherungsvertragen Gbernimmt, ohne von einem Versicherungsunternehmen oder einem
Versicherungsvertreter damit betraut zu sein.

Als Versicherungsmakler gilt, wer gegenliber dem Versicherungsnehmer den Anschein erweckt, er erbringe seine
Leistungen als Versicherungsmakler. Die Tatigkeit als Versicherungsvermittler umfasst auch

1. das Mitwirken bei der Verwaltung und Erflllung von Versicherungsvertragen, insbesondere im
Schadensfall,
2. wenn der Versicherungsnehmer einen Versicherungsvertrag unmittelbar oder mittelbar tber die Website

oder das andere Medium abschlieRen kann,

a) die Bereitstellung von Informationen Uber einen oder mehrere Versicherungsvertrage auf Grund
von Kriterien, die ein Versicherungsnehmer Uber eine Website oder andere Medien wahlt, sowie

b) die Erstellung einer Rangliste von Versicherungsprodukten, einschlieflich eines Preis- und
Produktvergleichs oder eines Rabatts auf den Preis eines Versicherungsvertrags.

In der Erlaubnis nach Satz 1 ist anzugeben, ob sie einem Versicherungsvertreter oder einem Versicherungsmakler
erteilt wird. Einem Versicherungsvermittler ist es untersagt, Versicherungsnehmern, versicherten Personen oder
Bezugsberechtigten aus einem Versicherungsvertrag Sondervergutungen zu gewahren oder zu versprechen.

Die §§ 48b und 50a Absatz 1, 2 und 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

Die einem Versicherungsmakler erteilte Erlaubnis umfasst die Befugnis, Dritte, die nicht Verbraucher sind, bei

der Vereinbarung, Anderung oder Priifung von Versicherungsvertragen gegen gesondertes Entgelt rechtlich zu
beraten; diese Befugnis zur Beratung erstreckt sich auch auf Beschaftigte von Unternehmen in den Fallen, in
denen der Versicherungsmakler das Unternehmen berat.

(2) Wer gewerbsmaRig Uber Versicherungen oder Ruckversicherungen beraten will (Versicherungsberater), bedarf
nach Mallgabe der folgenden Bestimmungen der Erlaubnis der zustandigen Industrie- und Handelskammer.
Versicherungsberater ist, wer ohne von einem Versicherungsunternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil zu
erhalten oder in anderer Weise von ihm abhangig zu sein

1. den Auftraggeber bei der Vereinbarung, Anderung oder Priifung von Versicherungsvertragen oder bei der
Wahrnehmung von Ansprichen aus Versicherungsvertragen im Versicherungsfall auch rechtlich berat,

2. den Auftraggeber gegenitber dem Versicherungsunternehmen auBergerichtlich vertritt oder

3. fur den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsvertragen ibernimmt.

Der Versicherungsberater darf sich seine Tatigkeit nur durch den Auftraggeber verguten lassen.
Zuwendungen eines Versicherungsunternehmens im Zusammenhang mit der Beratung, insbesondere
auf Grund einer Vermittlung als Folge der Beratung, darf er nicht annehmen. Sind mehrere
Versicherungen fiir den Versicherungsnehmer in gleicher Weise geeignet, hat der Versicherungsberater
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dem Versicherungsnehmer vorrangig die Versicherung anzubieten, die ohne das Angebot einer

Zuwendung seitens des Versicherungsunternehmens erhaltlich ist. Wenn der Versicherungsberater

dem Versicherungsnehmer eine Versicherung vermittelt, deren Vertragsbestandteil auch Zuwendungen
zugunsten desjenigen enthalt, der die Versicherung vermittelt, hat er unverzuglich die Auskehrung der
Zuwendungen durch das Versicherungsunternehmen an den Versicherungsnehmer nach § 48c Absatz 1 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes zu veranlassen.

(3) Gewerbetreibende nach Absatz 1 Satz 1 dirfen kein Gewerbe nach Absatz 2 Satz 1 und Gewerbetreibende
nach Absatz 2 Satz 1 durfen kein Gewerbe nach Absatz 1 Satz 1 ausitben.

(4) Eine Erlaubnis nach den Absatzen 1 und 2 kann inhaltlich beschrankt und mit Nebenbestimmungen
verbunden werden, soweit dies zum Schutz der Allgemeinheit oder der Versicherungsnehmer erforderlich
ist; unter denselben Voraussetzungen sind auch die nachtréagliche Aufnahme, Anderung und Erganzung
von Nebenbestimmungen zuléssig. Uber den Erlaubnisantrag ist innerhalb einer Frist von drei Monaten zu
entscheiden. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach den Absatzen 1 und 2 unterliegt die Industrie- und
Handelskammer der Aufsicht der jeweils zustandigen obersten Landesbehérde.

(5) Eine Erlaubnis nach den Absatzen 1 und 2 ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die fur den Gewerbebetrieb erforderliche
Zuverlassigkeit nicht besitzt,

der Antragsteller in ungeordneten Vermdgensverhaltnissen lebt,

3. der Antragsteller den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie
nicht erbringen kann oder

4, der Antragsteller nicht durch eine vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich abgelegte Prifung
nachweist, dass er die flr die Versicherungsvermittlung oder Versicherungsberatung notwendige
Sachkunde Uber die versicherungsfachlichen, insbesondere hinsichtlich Bedarf, Angebotsformen und
Leistungsumfang, und die rechtlichen Grundlagen sowie die Kundenberatung besitzt.

Die erforderliche Zuverlassigkeit nach Satz 1 Nummer 1 besitzt in der Regel nicht, wer in den letzten finf Jahren
vor Stellung des Antrages wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung,
Betruges, Untreue, Geldwasche, Urkundenfalschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskraftig
verurteilt worden ist. Ungeordnete Vermdgensverhaltnisse im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 liegen in der

Regel vor, wenn Uber das Vermdgen des Antragstellers das Insolvenzverfahren eréffnet worden oder er in

das Schuldnerverzeichnis nach § 882b der Zivilprozessordnung eingetragen ist. Im Fall des Satzes 1 Nummer

4 ist es ausreichend, wenn der Nachweis flr eine im Hinblick auf eine ordnungsgemalle Wahrnehmung der
erlaubnispflichtigen Tatigkeit angemessene Zahl von beim Antragsteller beschaftigten natlrlichen Personen
erbracht wird, denen die Aufsicht Gber die unmittelbar mit der Vermittlung von oder der Beratung tber
Versicherungen befassten Personen lbertragen ist und die den Antragsteller vertreten dirfen. Satz 4 ist nicht
anzuwenden, wenn der Antragsteller eine naturliche Person ist und

1. selbst Versicherungen vermittelt oder Uber Versicherungen berat oder
2. fur diese Tatigkeiten in der Leitung des Gewerbebetriebs verantwortlich ist.

(6) Auf Antrag hat die zustandige Industrie- und Handelskammer einen Gewerbetreibenden, der die Versicherung
als Erganzung der im Rahmen seiner Haupttatigkeit gelieferten Waren oder Dienstleistungen vermittelt, von der
Erlaubnispflicht nach Absatz 1 Satz 1 auszunehmen, wenn er nachweist, dass

1. er seine Tatigkeit als Versicherungsvermittler unmittelbar im Auftrag eines oder mehrerer
Versicherungsvermittler, die Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 sind, oder eines oder mehrerer
Versicherungsunternehmen ausubt,

2. fur ihn eine Berufshaftpflichtversicherung oder eine gleichwertige Garantie nach MaRRgabe des Absatzes 5
Satz 1 Nummer 3 besteht und

3. er zuverlassig sowie angemessen qualifiziert ist und nicht in ungeordneten Vermégensverhaltnissen lebt.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 3 ist als Nachweis eine Erklarung der in Satz 1 Nummer 1 bezeichneten
Auftraggeber ausreichend, mit dem Inhalt, dass sie sich verpflichten, die Anforderungen entsprechend § 48
Absatz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes zu beachten und die fur die Vermittlung der jeweiligen Versicherung
angemessene Qualifikation des Antragstellers sicherzustellen, und dass ihnen derzeit nichts Gegenteiliges
bekannt ist. Absatz 4 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.
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(7) Abweichend von Absatz 1 bedarf ein Versicherungsvermittler keiner Erlaubnis, wenn er

1.

seine Tatigkeit als Versicherungsvermittler ausschlief8lich im Auftrag eines oder, wenn die
Versicherungsprodukte nicht in Konkurrenz stehen, mehrerer Versicherungsunternehmen ausubt, die im
Inland zum Geschaftsbetrieb befugt sind, und durch das oder die Versicherungsunternehmen fur ihn die
uneingeschrankte Haftung aus seiner Vermittlertatigkeit Gbernommen wird oder

in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum niedergelassen ist und die Eintragung in ein Register
nach Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar
2016 Uber Versicherungsvertrieb (ABI. L 26 vom 2.2.2016, S. 19) nachweisen kann.

Satz 1 Nummer 2 ist flr Versicherungsberater entsprechend anzuwenden.

(8) Keiner Erlaubnis bedarf ferner ein Gewerbetreibender,

1.

wenn er als Versicherungsvermittler in Nebentatigkeit
a) nicht hauptberuflich Versicherungen vermittelt,

b) diese Versicherungen eine Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder zur Erbringung einer
Dienstleistung darstellen und

) diese Versicherungen das Risiko eines Defekts, eines Verlusts oder einer Beschadigung der Ware
oder der Nichtinanspruchnahme der Dienstleistung oder die Beschadigung, den Verlust von
Gepack oder andere Risiken im Zusammenhang mit einer bei dem Gewerbetreibenden gebuchten
Reise abdecken und

aa) die Pramie bei zeitanteiliger Berechnung auf Jahresbasis einen Betrag von 600 Euro nicht
Ubersteigt oder

bb) die Pramie je Person abweichend von Doppelbuchstabe aa einen Betrag von 200 Euro
nicht Gbersteigt, wenn die Versicherung eine Zusatzleistung zu einer einleitend genannten
Dienstleistung mit einer Dauer von hdchstens drei Monaten darstellt;

wenn er als Bausparkasse oder als von einer Bausparkasse beauftragter Vermittler fir Bausparer
Versicherungen im Rahmen eines Kollektivvertrages vermittelt, die Bestandteile der Bausparvertrage
sind, und die ausschlieBlich dazu bestimmt sind, die Rickzahlungsforderungen der Bausparkasse aus
gewahrten Darlehen abzusichern oder

wenn er als Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder der Erbringung einer Dienstleistung im
Zusammenhang mit Darlehens- und Leasingvertragen Restschuldversicherungen vermittelt, deren
Jahrespramie einen Betrag von 500 Euro nicht Ubersteigt.

(9) Gewerbetreibende nach den Absatzen 1, 2, 6 und 7 Satz 1 Nummer 1 durfen unmittelbar bei der Vermittlung
oder Beratung mitwirkende Personen nur beschaftigen, wenn sie deren Zuverlassigkeit gepruft haben und
sicherstellen, dass diese Personen Uber die fir die Vermittlung der jeweiligen Versicherung sachgerechte
Qualifikation verfugen. Gewerbetreibende nach Absatz 1 Satz 1 bis 4, Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 7 Satz
1 Nummer 1 und die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkenden Beschaftigten missen sich

in einem Umfang von 15 Stunden je Kalenderjahr nach MaRgabe einer Rechtsverordnung nach § 34e Absatz

1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c weiterbilden. Die Pflicht nach Satz 2 gilt nicht fir Gewerbetreibende nach
Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 und deren bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkende Beschaftigte, soweit

sie lediglich Versicherungen vermitteln, die eine Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder zur Erbringung
einer Dienstleistung darstellen. Im Falle des Satzes 2 ist es fur den Gewerbetreibenden ausreichend, wenn der
Weiterbildungsnachweis durch eine im Hinblick auf eine ordnungsgemalie Wahrnehmung der erlaubnispflichtigen
Tatigkeit angemessene Zahl von beim Gewerbetreibenden beschaftigten natlrlichen Personen erbracht wird,
denen die Aufsicht Uber die direkt bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkenden Personen Ubertragen ist und
die den Gewerbetreibenden vertreten dlrfen. Satz 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Gewerbetreibende eine
natdrliche Person ist und

1.
2.

selbst Versicherungen vermittelt oder Uber Versicherungen berat oder
in der Leitung des Gewerbebetriebs fur diese Tatigkeiten verantwortlich ist.

Die Beschaftigung einer unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkenden Person kann dem
Gewerbetreibenden untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person die fir ihre
Tatigkeit erforderliche Sachkunde oder Zuverlassigkeit nicht besitzt.

- Seite 41 von 86 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

(10) Gewerbetreibende nach Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 6 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1 Nummer

1 sind verpflichtet, sich und die Personen, die fir die Vermittlung oder Beratung in leitender Position
verantwortlich sind, unverziglich nach Aufnahme ihrer Tatigkeit in das Register nach § 11a Absatz 1 Satz 1

nach MaBgabe einer Rechtsverordnung nach § 11a Absatz 5 eintragen zu lassen. Anderungen der im Register
gespeicherten Angaben sind der Registerbehdrde unverziglich mitzuteilen. Im Falle des § 48 Absatz 4 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes wird mit der Mitteilung an die Registerbehérde zugleich die uneingeschrankte
Haftung nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 durch das Versicherungsunternehmen Gbernommen. Diese Haftung
besteht nicht fur Vermittlertatigkeiten, wenn die Angaben zu dem Gewerbetreibenden aus dem Register geldéscht
sind wegen einer Mitteilung nach § 48 Absatz 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes.

(11) Die zustandige Behérde kann jede in das Gewerbezentralregister nach § 149 Absatz 2 einzutragende,

nicht mehr anfechtbare Entscheidung wegen VerstolRes gegen Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer
Rechtsverordnung nach § 34e 6ffentlich bekannt machen. Die Bekanntmachung erfolgt durch Eintragung in das
Register nach § 11a Absatz 1. Die zustandige Behérde kann von einer Bekanntmachung nach Satz 1 absehen,
diese verschieben oder eine Bekanntmachung auf anonymer Basis vornehmen, wenn eine Bekanntmachung
personenbezogener Daten unverhaltnismaRig ware oder die Bekanntmachung nach Satz 1 die Stabilitat der
Finanzmarkte oder laufende Ermittlungen gefédhrden wirde. Eine Bekanntmachung nach Satz 1 ist flnf Jahre nach
ihrer Bekanntmachung zu léschen. Abweichend von Satz 4 sind personenbezogene Daten zu |6schen, sobald ihre
Bekanntmachung nicht mehr erforderlich ist.

(11a) Die zustédndige Behdrde nach Absatz 13 macht jede nicht mehr anfechtbare Entscheidung, die wegen
VerstoRRes gegen die Verordnung (EU) 2022/2554 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember
2022 Uber die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr.
1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011 (ABI. L 333 vom
27.12.2022, S. 1) oder die jeweils darauf basierenden delegierten Rechtsakte erlassen wurde, unverziglich auf
ihrer Internetseite 6ffentlich bekannt. Absatz 11 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

(12) Die Industrie- und Handelskammern richten Verfahren ein zur Annahme von Meldungen Gber mégliche oder
tatsachliche VerstdRe gegen die zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 ergangenen Vorschriften, bei denen
es ihre Aufgabe ist, deren Einhaltung zu Gberwachen. Die Meldungen kénnen auch anonym abgegeben werden. §
4 Absatz 2 sowie die §§ 5 bis 11, 24, 25 und 27 bis 31 des Hinweisgeberschutzgesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBI.
2023 I Nr. 140) sind entsprechend anzuwenden. Die SchutzmaBnahmen fir hinweisgebende Personen im Sinne
des § 1 des Hinweisgeberschutzgesetzes richten sich nach dessen Abschnitten 3 und 4.

(13) Die zustandige Industrie- und Handelskammer Uberwacht die Einhaltung der Verordnung (EU) 2022/2554
durch Gewerbetreibende nach den Absatzen 1, 2 und 6, die 250 oder mehr Personen beschaftigen und

einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von mehr als 43 Millionen
Euro aufweisen. Sie kann im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, um die
Einhaltung der Vorgaben der Verordnung (EU) 2022/2554 sicherzustellen; § 29 ist auf Gewerbetreibende

nach Satz 1 in Verbindung mit Absatz 6 entsprechend anzuwenden. Bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben

kann sich die zustandige Industrie- und Handelskammer anderer Personen und Einrichtungen bedienen. Die
zustandige Industrie- und Handelskammer ist auBerdem befugt, Gewerbetreibende im Sinne des Satzes 1 und
Gewerbetreibende, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass ein Gewerbe im Sinne des Satzes

1 ausgeubt wird, auf deren Kosten durch einen von ihr bestimmten geeigneten Prifer Gberpriufen zu lassen.
Der Prifungsbericht muss einen Vermerk dartber enthalten, ob VerstdoRe des Gewerbetreibenden festgestellt
worden sind. VerstdRe sind in dem Vermerk aufzuzeigen. Der Prifer hat den Vermerk mit Angabe von Ort und
Datum zu unterzeichnen, wobei die elektronische Namenswiedergabe genligt. Geeignete Prufer sind Personen,
die auf Grund ihrer Vorbildung und Erfahrung in der Lage sind, eine ordnungsgemafe Prifung in dem jeweiligen
Gewerbebetrieb durchzufiihren, sowie deren Zusammenschlisse. Ungeeignet flr eine Prifung sind Personen,
bei denen die Besorgnis der Befangenheit besteht. Soweit Gewerbetreibende nach Satz 1 Gber eine Erlaubnis
nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes verfugen, ist fur Aufgaben nach der Verordnung (EU) 2022/2554
ausschlieBlich die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht zustandig.

§ 34e Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium flr Wirtschaft und Klimaschutz kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
der Justiz, dem Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

und dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97, zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 Uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. L
255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1430/2007
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(ABI. L 320 vom 6.12.2007, S. 3) geandert worden ist, zur Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 Gber Basisinformationsblatter fir verpackte
Anlageprodukte fur Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABI. L 352 vom 9.12.2014, S. 1; L 358
vom 13.12.2014, S. 50) oder zum Schutz der Allgemeinheit und der Versicherungsnehmer Vorschriften erlassen
Uber

1. das Erlaubnisverfahren einschlieRlich der vom Antragsteller mitzuteilenden Angaben,
2. den Umfang der Verpflichtungen des Gewerbetreibenden bei der Ausiibung des Gewerbes, insbesondere
Uber

a) die Informationspflichten gegenuber dem Versicherungsnehmer,

b) die Verpflichtung, ausreichende Sicherheiten zu leisten oder eine zu diesem Zweck geeignete
Versicherung abzuschlieBen, sofern der Versicherungsvermittler Vermdgenswerte des
Versicherungsnehmers oder fir diesen bestimmte Vermdgenswerte erhalt oder verwendet,

) die Verpflichtung des Gewerbetreibenden und der beschaftigten Personen nach § 34d Absatz 9
Satz 2 zu einer regelmaRigen Weiterbildung, die Inhalte der Weiterbildung sowie die Uberwachung
der Weiterbildungsverpflichtung,

d) allgemeine Anforderungen an die Geschaftsorganisation,

e) die Verpflichtung, Blcher zu fihren und die notwendigen Daten Uber einzelne Geschaftsvorgange
sowie Uber die Versicherungsnehmer aufzuzeichnen,

f) die Verpflichtung, Beschwerden zu behandeln und an einem Verfahren zur unparteiischen und
unabhangigen aullergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten teilzunehmen,

g) die Verpflichtung, Interessenkonflikte zu vermeiden und gegebenenfalls offenzulegen,

die wirtschaftliche Unabhangigkeit des Versicherungsberaters,

den Umfang und die inhaltlichen Anforderungen an die nach § 34d Absatz 5 Satz 1 Nummer 3
erforderliche Haftpflichtversicherung und die gleichwertige Garantie, insbesondere die Hohe der
Mindestversicherungssummen, die Bestimmung der zustandigen Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2
des Versicherungsvertragsgesetzes, Uber den Nachweis des Bestehens einer Haftpflichtversicherung
oder einer gleichwertigen Garantie sowie Uber die Anzeigepflichten des Versicherungsunternehmens
gegenuber den Behdrden und den Versicherungsnehmern,

5. die Inhalte und das Verfahren flr eine Sachkundeprifung nach § 34d Absatz 5 Satz 1 Nummer 4,
die Ausnahmen von der Erforderlichkeit der Sachkundepriifung sowie die Gleichstellung anderer
Berufsqualifikationen mit der Sachkundepriifung, die értliche Zustandigkeit der Industrie- und
Handelskammern, die Berufung eines Aufgabenauswahlausschusses,

6. die Anforderungen und Verfahren, die zur Durchfihrung der Richtlinie 2005/36/EG anzuwenden sind
auf Inhaber von Berufsqualifikationen, die in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem
Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum erworben wurden, und die im
Inland voriibergehend oder dauerhaft als Versicherungsvermittler oder Versicherungsberater tatig werden
wollen und die nicht die Voraussetzungen des § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 erfiillen,

7. Sanktionen und MalBnahmen nach Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, einschlieBlich
des Verfahrens, soweit es sich nicht um Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten handelt.

Die Rechtsverordnung nach Satz 1 ist dem Bundestag zuzuleiten. Die Zuleitung erfolgt vor der Zuleitung an den
Bundesrat. Die Rechtsverordnung kann durch Beschluss des Bundestages geandert oder abgelehnt werden.
Der Beschluss des Bundestages wird der Bundesregierung zugeleitet. Hat sich der Bundestag nach Ablauf

von drei Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, so wird die unveranderte
Rechtsverordnung dem Bundesrat zugeleitet.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 kann die Befugnis des Versicherungsvermittlers zur
Entgegennahme und zur Verwendung von Vermdégenswerten des Versicherungsnehmers oder flr diesen
bestimmten Vermdgenswerten beschrankt werden, soweit dies zum Schutz des Versicherungsnehmers
erforderlich ist. In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 kann ferner bestimmt werden, dass Uber die
Erflllung der Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b Aufzeichnungen zu
fuhren sind und die Einhaltung der Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe

b auf Kosten des Versicherungsvermittlers regelmaRig oder aus besonderem Anlass zu tberprifen und der
zustandigen Behérde der Priifungsbericht vorzulegen ist, soweit es zur wirksamen Uberwachung erforderlich
ist; hierbei kénnen die Einzelheiten der Priifung, insbesondere deren Anlass, Zeitpunkt und Haufigkeit, die
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Auswahl, Bestellung und Abberufung der Prifer, deren Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit, der Inhalt des
Prifberichts, die Verpflichtungen des Versicherungsvermittlers gegenliber dem Prufer sowie das Verfahren bei
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prifer und dem Versicherungsvermittler, geregelt werden.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 kann ferner bestimmt werden, dass die Einhaltung der
Vorschriften nach § 34d Absatz 13 sowie Uber die wirtschaftliche Unabhangigkeit des Versicherungsberaters
jeweils auf seine Kosten regelmalig oder aus besonderem Anlass zu Uberprifen und der zustandigen
Behérde der Priifungsbericht vorzulegen ist, soweit es zur wirksamen Uberwachung erforderlich ist; hierbei
kénnen die Einzelheiten der Prifung, insbesondere deren Anlass, Zeitpunkt und Haufigkeit, die Auswahl,
Bestellung und Abberufung der Prifer, deren Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit, der Inhalt des
Prifberichts, die Verpflichtungen des Versicherungsberaters gegentber dem Prifer sowie das Verfahren

bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prifer und dem Versicherungsberater, geregelt werden. Zur
Uberwachung der wirtschaftlichen Unabhangigkeit kann in der Rechtsverordnung bestimmt werden, dass der
Versicherungsberater Uber die Einnahmen aus seiner Tatigkeit Aufzeichnungen zu fuhren hat.

§ 34f Finanzanlagenvermittler

(1) Wer im Umfang der Bereichsausnahmen des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 8 des Kreditwesengesetzes oder des
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 des Wertpapierinstitutsgesetzes gewerbsmaRig zu

1. Anteilen oder Aktien an inlandischen offenen Investmentvermdégen, offenen EU-Investmentvermdgen oder
auslandischen offenen Investmentvermogen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden
dirfen,

2. Anteilen oder Aktien an inlandischen geschlossenen Investmentvermdgen, geschlossenen EU-

Investmentvermdégen oder auslandischen geschlossenen Investmentvermdégen, die nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden drfen,

3. Vermdgensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermdgensanlagengesetzes

Anlagevermittiung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1 des Kreditwesengesetzes oder des § 2 Absatz 2

Nummer 3 des Wertpapierinstitutsgesetzes oder Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer la

des Kreditwesengesetzes oder des § 2 Absatz 2 Nummer 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes erbringen will
(Finanzanlagenvermittler), bedarf der Erlaubnis der zustandigen Behérde. Die Erlaubnis kann inhaltlich beschrankt
oder mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutz der Allgemeinheit oder der Anleger erforderlich ist;
unter denselben Voraussetzungen sind auch die nachtragliche Aufnahme, Anderung und Erganzung von Auflagen
zulassig. Die Erlaubnis nach Satz 1 kann auf die Anlageberatung zu und die Vermittlung von Vertragen ber den
Erwerb von einzelnen Kategorien von Finanzanlagen nach Nummer 1, 2 oder 3 beschrankt werden.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller oder eine der mit der Leitung des Betriebs
oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen die fir den Gewerbebetrieb erforderliche
Zuverlassigkeit nicht besitzt; die erforderliche Zuverlassigkeit besitzt in der Regel nicht, wer in
den letzten fUnf Jahren vor Stellung des Antrags wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls,
Unterschlagung, Erpressung, Betrugs, Untreue, Geldwasche, Urkundenfalschung, Hehlerei, Wuchers oder
einer Insolvenzstraftat rechtskraftig verurteilt worden ist,

2. der Antragsteller in ungeordneten Vermdgensverhaltnissen lebt; dies ist in der Regel der Fall,
wenn Uber das Vermaégen des Antragstellers das Insolvenzverfahren erdffnet worden oder er in das
vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu fihrende Verzeichnis (§ 26 Absatz 2 der
Insolvenzordnung, § 882b der Zivilprozessordnung) eingetragen ist,

der Antragsteller den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung nicht erbringen kann oder

4, der Antragsteller nicht durch eine vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich abgelegte Prifung
nachweist, dass er die fur die Vermittlung von und Beratung Uber Finanzanlagen im Sinne des Absatzes
1 Satz 1 notwendige Sachkunde Uber die fachlichen und rechtlichen Grundlagen sowie Uber die
Kundenberatung besitzt; die Sachkunde ist dabei im Umfang der beantragten Erlaubnis nachzuweisen.

(3) Keiner Erlaubnis nach Absatz 1 bedirfen

1. Kreditinstitute, fur die eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes erteilt wurde, und
Zweigstellen von Unternehmen im Sinne des § 53b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes,

2. Kapitalverwaltungsgesellschaften, fir die eine Erlaubnis nach § 7 Absatz 1 des Investmentgesetzes
in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fassung erteilt wurde, die fir den in § 345 Absatz 2 Satz 1,
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Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1, oder Absatz 4 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs
vorgesehenen Zeitraum noch fortbesteht oder Kapitalverwaltungsgesellschaften, fur die eine Erlaubnis
nach den §§ 20, 21 oder §§ 20, 22 des Kapitalanlagegesetzbuchs erteilt wurde, auslandische AlF-
Verwaltungsgesellschaften, fur die eine Erlaubnis nach § 58 des Kapitalanlagegesetzbuchs erteilt wurde
und Zweigniederlassungen von Unternehmen im Sinne von § 51 Absatz 1 Satz 1, § 54 Absatz 1 oder § 66
Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs,

3. Finanzdienstleistungsinstitute in Bezug auf Vermittlungstatigkeiten oder Anlageberatung, fur die ihnen
eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes erteilt wurde oder fur die eine Erlaubnis nach
§ 64e Absatz 2, § 64i Absatz 1 oder § 64n des Kreditwesengesetzes als erteilt gilt,

4, Gewerbetreibende in Bezug auf Vermittlungs- und Beratungstatigkeiten nach MaRgabe des § 2 Absatz 10
Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder des § 3 Absatz 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes,

5. Wertpapierinstitute in Bezug auf Vermittiungstatigkeiten oder Anlageberatung, soweit ihnen eine
Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes erteilt wurde oder eine Erlaubnis nach § 86
Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes als erteilt gilt.

(4) Gewerbetreibende nach Absatz 1 dlrfen direkt bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende Personen nur
beschaftigen, wenn sie sicherstellen, dass diese Personen (iber einen Sachkundenachweis nach Absatz 2 Nummer
4 verfligen und gepruft haben, ob sie zuverlassig sind. Die Beschaftigung einer direkt bei der Beratung und
Vermittlung mitwirkenden Person kann dem Gewerbetreibenden untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass die Person die fur ihre Tatigkeit erforderliche Sachkunde oder Zuverlassigkeit nicht besitzt.

(5) Gewerbetreibende nach Absatz 1 sind verpflichtet, sich unverziglich nach Aufnahme ihrer Tatigkeit Uber
die fUr die Erlaubniserteilung zustandige Behoérde entsprechend dem Umfang der Erlaubnis in das Register
nach § 11a Absatz 1 eintragen zu lassen; ebenso sind Anderungen der im Register gespeicherten Angaben der
Registerbehérde unverzlglich mitzuteilen.

(6) Gewerbetreibende nach Absatz 1 haben die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden
Personen im Sinne des Absatzes 4 unverziglich nach Aufnahme ihrer Tatigkeit bei der Registerbehdrde zu
melden und eintragen zu lassen. Anderungen der im Register gespeicherten Angaben sind der Registerbehérde
unverzuglich mitzuteilen.

§ 34g Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz hat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen und dem Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zum Schutze der Allgemeinheit und der Anleger Vorschriften
zu erlassen Uber den Umfang der Verpflichtungen des Gewerbetreibenden bei der Austibung des Gewerbes

eines Finanzanlagenvermittlers und Honorar-Finanzanlagenberaters und zur Umsetzung der Verordnung (EU) Nr.
1286/2014. Die Rechtsverordnung hat Vorschriften zu enthalten tUber

1. die Informationspflichten gegenuber dem Anleger, einschlieBlich einer Pflicht, Provisionen und andere
Zuwendungen offenzulegen und dem Anleger ein Informationsblatt Gber die jeweilige Finanzanlage zur
Verfugung zu stellen,

2. die bei dem Anleger einzuholenden Informationen, die erforderlich sind, um diesen anlage- und
anlegergerecht zu beraten,

3. die Dokumentationspflichten des Gewerbetreibenden einschlieBlich einer Pflicht,
Geeignetheitserklarungen zu erstellen und dem Anleger zur Verfigung zu stellen, sowie die Pflicht des
Gewerbetreibenden, telefonische Beratungsgesprache und die elektronische Kommunikation mit Kunden
in deren Kenntnis aufzuzeichnen und zu speichern,

4, die Auskehr der Zuwendungen durch den Honorar-Finanzanlagenberater an den Anleger,

Sanktionen und MaRnahmen nach Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, einschlieBlich
des Verfahrens,

6. die Struktur der Vergltung der in dem Gewerbebetrieb beschaftigten Personen sowie die Verpflichtung,
Interessenkonflikte zu vermeiden und bestehende offenzulegen,

7. die Pflicht, sich die erforderlichen Informationen Uber die jeweilige Finanzanlage einschlieBlich des
fur diese bestimmten Zielmarktes im Sinne des § 63 Absatz 4 in Verbindung mit § 80 Absatz 12 des
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Wertpapierhandelsgesetzes zu beschaffen und diese bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung zu
bertcksichtigen.

Hinsichtlich der Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten ist hierbei ein dem Abschnitt 11 des
Wertpapierhandelsgesetzes vergleichbares Anlegerschutzniveau herzustellen.

(2) Die Rechtsverordnung kann auch Vorschriften enthalten

1. zur Pflicht, Blcher zu fuhren und die notwendigen Daten Uber einzelne Geschaftsvorgange sowie lber die
Anleger aufzuzeichnen,

2. zur Pflicht, der zustandigen Behdrde Anzeige beim Wechsel der mit der Leitung des Betriebes oder einer
Zweigniederlassung beauftragten Personen zu erstatten und hierbei bestimmte Angaben zu machen,

3. zu den Inhalten und dem Verfahren fir die Sachkundeprifung nach § 34f Absatz 2 Nummer 4,
den Ausnahmen von der Erforderlichkeit der Sachkundeprifung sowie der Gleichstellung anderer
Berufsqualifikationen mit der Sachkundepriifung, der Zustandigkeit der Industrie- und Handelskammern
sowie der Berufung eines Aufgabenauswahlausschusses,

4, zum Umfang der und zu inhaltlichen Anforderungen an die nach § 34f Absatz 2 Nummer 3 erforderliche
Haftpflichtversicherung, insbesondere Uber die Héhe der Mindestversicherungssumme, die
Bestimmung der zustandigen Behdérde im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes,
Uber den Nachweis lber das Bestehen der Haftpflichtversicherung und Anzeigepflichten des
Versicherungsunternehmens gegeniber den Behdrden und den Anlegern,

5. zu den Anforderungen und Verfahren, die zur Durchfihrung der Richtlinie 2005/36/EG auf Inhaber
von Berufsqualifikationen angewendet werden sollen, die in einem anderen Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens lber den Europaischen
Wirtschaftsraum erworben wurden, sofern diese Personen im Inland voriibergehend oder dauerhaft als
Finanzanlagenvermittler tatig werden wollen,

6. zu der Anforderung nach § 34h Absatz 2 Satz 2, der Empfehlung eine hinreichende Anzahl von auf dem
Markt angebotenen Finanzanlagen zu Grunde zu legen,

7. zur Pflicht, die Einhaltung der in § 2a Absatz 3 des Vermdgensanlagengesetzes genannten Betragsgrenzen
zu prufen.

AuBerdem kann der Gewerbetreibende in der Verordnung verpflichtet werden, die Einhaltung der nach Absatz 1
Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 erlassenen Vorschriften auf seine Kosten regelmaRig sowie aus
besonderem Anlass prufen zu lassen und den Prafungsbericht der zustandigen Behdérde vorzulegen, soweit dies
zur wirksamen Uberwachung erforderlich ist. Hierbei kénnen die Einzelheiten der Priifung, insbesondere deren
Anlass, Zeitpunkt und Haufigkeit, die Auswahl, Bestellung und Abberufung der Prufer, deren Rechte, Pflichten und
Verantwortlichkeit, der Inhalt des Prifungsberichts, die Verpflichtungen der Gewerbetreibenden gegeniber dem
Prifer sowie das Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prifer und dem Gewerbetreibenden
geregelt werden.

§ 34h Honorar-Finanzanlagenberater

(1) Wer im Umfang der Bereichsausnahmen des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 8 des Kreditwesengesetzes

oder des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 des Wertpapierinstitutsgesetzes gewerbsmaRig zu Finanzanlagen

im Sinne des § 34f Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer la des
Kreditwesengesetzes oder des § 2 Absatz 2 Nummer 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes erbringen will, ohne von
einem Produktgeber eine Zuwendung zu erhalten oder von ihm in anderer Weise abhangig zu sein (Honorar-
Finanzanlagenberater), bedarf der Erlaubnis der zustandigen Behérde. Die Erlaubnis kann inhaltlich beschrankt
oder mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutz der Allgemeinheit oder der Anleger erforderlich
ist; unter denselben Voraussetzungen sind auch die nachtragliche Aufnahme, Anderung und Erganzung von
Auflagen zulassig. Die Erlaubnis kann auf die Beratung zu einzelnen Kategorien von Finanzanlagen nach § 34f
Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 beschrankt werden. § 34f Absatz 2 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. Wird die
Erlaubnis unter Vorlage der Erlaubnisurkunde nach § 34f Absatz 1 Satz 1 beantragt, so erfolgt keine Priifung der
Zuverlassigkeit, der Vermagensverhaltnisse und der Sachkunde. Die Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 erlischt
mit der Erteilung der Erlaubnis nach Satz 1.

(2) Gewerbetreibende nach Absatz 1 dirfen kein Gewerbe nach § 34f Absatz 1 Satz 1 ausiben. Sie missen ihrer
Empfehlung eine hinreichende Anzahl von auf dem Markt angebotenen Finanzanlagen zu Grunde legen, die

von ihrer Erlaubnis umfasst sind und die nach Art und Anbieter oder Emittenten hinreichend gestreut und nicht
beschrankt sind auf Anbieter oder Emittenten, die in einer engen Verbindung zu ihnen stehen oder zu denen in
sonstiger Weise wirtschaftliche Verflechtungen bestehen.
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(3) Gewerbetreibende nach Absatz 1 durfen sich die Erbringung der Beratung nur durch den Anleger verglten
lassen. Sie dirfen Zuwendungen eines Dritten, der nicht Anleger ist oder von dem Anleger zur Beratung
beauftragt worden ist, im Zusammenhang mit der Beratung, insbesondere auf Grund einer Vermittiung als Folge
der Beratung, nicht annehmen, es sei denn, die empfohlene Finanzanlage oder eine in gleicher Weise geeignete
Finanzanlage ist ohne Zuwendung nicht erhaltlich. Zuwendungen sind in diesem Fall unverzlglich nach Erhalt und
ungemindert an den Kunden auszukehren. Vorschriften Uber die Entrichtung von Steuern und Abgaben bleiben
davon unberthrt.

§ 34i Immobiliardarlehensvermittler

(1) Wer gewerbsmaBig den Abschluss von Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertragen im Sinne des § 491

Absatz 3 des Blrgerlichen Gesetzbuchs oder entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen im Sinne

des § 506 des Blrgerlichen Gesetzbuchs vermitteln will oder Dritte zu solchen Vertragen beraten will
(Immobiliardarlehensvermittler), bedarf der Erlaubnis der zustandigen Behorde. Die Erlaubnis kann inhaltlich
beschrankt und mit Nebenbestimmungen verbunden werden, soweit dies zum Schutz der Allgemeinheit oder der
Darlehensnehmer erforderlich ist; unter derselben Voraussetzung ist auch die nachtragliche Aufnahme, Anderung
und Erganzung von Nebenbestimmungen zulassig.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller oder eine der Personen, die mit der
Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragt sind, die flr den Gewerbebetrieb
erforderliche Zuverlassigkeit nicht besitzt; die erforderliche Zuverlassigkeit besitzt in der Regel nicht,
wer in den letzten fUnf Jahren vor Antragstellung wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls,
Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwasche, Urkundenfalschung, Hehlerei, Wuchers oder
einer Insolvenzstraftat rechtskraftig verurteilt worden ist,

2. der Antragsteller in ungeordneten Vermdgensverhaltnissen lebt; dies ist in der Regel der Fall,
wenn Uber das Vermdgen des Antragstellers das Insolvenzverfahren eréffnet worden oder er in das
Schuldnerverzeichnis nach § 882b der Zivilprozessordnung eingetragen ist,

3. der Antragsteller den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertigen Garantie nicht
erbringen kann,
4, der Antragsteller nicht durch eine vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich abgelegte

Prifung nachweist, dass er die Sachkunde Uber die fachlichen und rechtlichen Grundlagen

sowie Uber die Kundenberatung besitzt, die fur die Vermittlung von und Beratung zu Immobiliar-
Verbraucherdarlehensvertragen oder entsprechenden entgeltlichen Finanzierungshilfen notwendig ist,
oder

5. der Antragsteller seine Hauptniederlassung oder seinen Hauptsitz nicht im Inland hat oder seine Tatigkeit
als Immobiliardarlehensvermittler nicht im Inland ausubt.

(3) Keiner Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 bedlrfen Kreditinstitute, flr die eine Erlaubnis nach § 32 Absatz

1 des Kreditwesengesetzes erteilt wurde, Wertpapierinstitute, fir die eine Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 des
Wertpapierinstitutsgesetzes erteilt wurde, Zweigstellen von Unternehmen im Sinne des § 53b Absatz 1 Satz 1 des
Kreditwesengesetzes sowie Zweigniederlassungen und vertraglich gebundene Vermittler von Wertpapierinstituten
im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes.

(4) Keiner Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 bedarf ein Immobiliardarlehensvermittler, der den Abschluss von
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertragen oder entsprechenden entgeltlichen Finanzierungshilfen vermitteln
oder Dritte zu solchen Vertragen beraten will und dabei im Umfang seiner Erlaubnis handelt, die nach

Artikel 29 der Richtlinie 2014/17/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 Uber
Wohnimmobilienkreditvertrage fiir Verbraucher und zur Anderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU
und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABI. L 60 vom 28.2.2014, S. 34) durch einen anderen Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder einen anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber den Europaischen Wirtschaftsraum
erteilt worden ist. Vor Aufnahme der Tatigkeit im Geltungsbereich dieses Gesetzes muss ein Verfahren nach
Artikel 32 Absatz 3 der Richtlinie 2014/17/EU stattgefunden haben.

(5) Gewerbetreibende nach den Absatzen 1 und 4, die eine unabhangige Beratung anbieten oder als
unabhangiger Berater auftreten (Honorar-Immobiliardarlehensberater),
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1. mussen fur ihre Empfehlung fir oder gegen einen Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag oder eine
entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfe eine hinreichende Anzahl von entsprechenden auf dem
Markt angebotenen Vertragen heranziehen und

2. durfen vom Darlehensgeber keine Zuwendungen annehmen und von ihm in keiner Weise abhangig sein.

Honorar-Immobiliardarlehensberater dirfen keine Tatigkeit als Immobiliardarlehensvermittler und
Immobiliardarlehensvermittler dirfen keine Tatigkeit als Honorar-immobiliardarlehensberater austben.

(6) Gewerbetreibende nach Absatz 1 dirfen Personen, die bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken oder in
leitender Position fir diese Tatigkeit verantwortlich sind, nur beschaftigen, wenn sie sicherstellen, dass diese
Personen Uber einen Sachkundenachweis nach Absatz 2 Nummer 4 verfigen und wenn sie Uberprift haben,
dass diese Personen zuverlassig sind. Die Beschaftigung einer bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkenden
Person kann dem Gewerbetreibenden untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass

die Person die fUr ihre Tatigkeit erforderliche Sachkunde oder Zuverlassigkeit nicht besitzt. Die Satze 1 und 2
sind auf Gewerbetreibende nach Absatz 4, die ihre Tatigkeit im Inland Uber eine Zweigniederlassung auslben,
entsprechend anzuwenden.

(7) Bei Gewerbetreibenden nach Absatz 1 darf die Struktur der Vergltung der in dem Gewerbebetrieb
beschaftigten Personen deren Fahigkeit nicht beeintrachtigen, im besten Interesse des Darlehensnehmers zu
handeln; insbesondere darf die Vergltungsstruktur nicht an Absatzziele gekoppelt sein.

(8) Gewerbetreibende nach Absatz 1 sind verpflichtet,
1. sich unverzuglich nach Aufnahme ihrer Tatigkeit in das Register nach § 11a Absatz 1 eintragen zu lassen,

2. die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkenden oder die in leitender Position fir diese
Tatigkeit verantwortlichen Personen unverziiglich nach Aufnahme ihrer Tatigkeit in das Register nach §
11a Absatz 1 eintragen zu lassen und

3. Anderungen gegeniiber den im Register gespeicherten Daten der Registerbehdrde unverziiglich
mitzuteilen.

(9) Die zustandige Behdrde kann jede in das Gewerbezentralregister nach § 149 Absatz 2 einzutragende,

nicht mehr anfechtbare Entscheidung wegen Verstoes gegen Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer
Rechtsverordnung nach § 34j 6ffentlich bekannt machen, sofern eine solche Bekanntgabe die Stabilitat der
Finanzmarkte nicht ernstlich gefahrdet und den Beteiligten keinen unverhaltnismallig hohen Schaden zufligt. Die
Bekanntmachung erfolgt durch Eintragung in das Register nach § 11a Absatz 1.

FuBBnote

§ 34i Abs. 5 Satz 2 Kursivdruck: Aufgrund offensichtlicher Unrichtigkeit wurde das Wort "Honorar-
Immobiliardalehensberater" durch das Wort "Honorar-Immobiliardarlehensberater" ersetzt

§ 34j Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium flr Wirtschaft und Klimaschutz kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung

des Bundesrates zur Umsetzung der Richtlinie 2014/17/EU, zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 Uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABI. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 132)
geandert worden ist, oder zum Schutz der Allgemeinheit und der Darlehensnehmer Vorschriften erlassen Gber

1. den Umfang der Verpflichtungen des Immobiliardarlehensvermittlers bei der Ausibung des Gewerbes,
insbesondere Uber

a) die Pflicht, die erhaltenen Vermégenswerte des Darlehensnehmers getrennt zu verwalten,
b) die Pflicht, nach der Ausfihrung des Auftrags dem Darlehensnehmer Rechnung zu legen,

) die Pflicht, der zustandigen Behoérde Anzeige beim Wechsel der mit der Leitung des Betriebes oder
einer Zweigniederlassung beauftragten Personen zu erstatten und hierbei bestimmte Angaben zu
machen,

d) die Verhaltens- und Informationspflichten gegeniber dem Darlehensnehmer, einschlief8lich der
Pflicht, Provisionen und andere Zuwendungen offenzulegen,
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e) die Pflicht, Bicher zu fuhren und die notwendigen Daten Uber einzelne Geschaftsvorgange sowie
Uber die Darlehensnehmer aufzuzeichnen,

f) die Pflicht, Beschwerden zu behandeln,

2. die Inhalte und das Verfahren flr eine Sachkundeprifung nach § 34i Absatz 2 Nummer 4, Uber
die Ausnahmen von der Erforderlichkeit der Sachkundepriifung, Uber die Gleichstellung anderer
Berufsqualifikationen mit dem Nachweis der Sachkunde, Uber die drtliche Zustandigkeit der Industrie- und
Handelskammern sowie Uber die Berufung eines Aufgabenauswahlausschusses,

3. den Umfang und die inhaltlichen Anforderungen an die nach § 34i Absatz 2 Nummer 3 erforderliche
Haftpflichtversicherung und die gleichwertige Garantie, insbesondere (iber die H6he der
Mindestversicherungssumme, die nach dem in Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2014/17/EU
vorgesehenen Verfahren festgelegt wird; Gber die Bestimmung der zustandigen Stelle nach § 117 Absatz
2 des Versicherungsvertragsgesetzes; Uber den Nachweis des Bestehens einer Haftpflichtversicherung
und einer gleichwertigen Garantie sowie Uber die Anzeigepflichten des Versicherungsunternehmens
gegenuber den Behdrden und den Versicherungsnehmern,

4, die Anforderungen und Verfahren, die zur Durchfihrung der Richtlinie 2005/36/EG Anwendung finden
sollen auf Inhaber von Berufsqualifikationen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union
oder in einem Vertragsstaat des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum erworben worden
sind und deren Inhaber im Inland vorlibergehend oder dauerhaft als Immobiliardarlehensvermittler tatig
werden wollen und nicht die Voraussetzungen des § 34i Absatz 4 erflllen,

5. die Anforderungen und Verfahren flr die grenziiberschreitende Verwaltungszusammenarbeit mit den
zustandigen Behdrden eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union, mit den zustandigen
Behorden eines Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum sowie der
Europaischen Bankenaufsichtsbehérde im Sinne von Artikel 32 Absatz 3, Artikel 34 Absatz 2 bis 5, Artikel
36 und 37 der Richtlinie 2014/17/EU, insbesondere Uber

a) Einzelheiten des in § 11a Absatz 4 festgelegten Verfahrens,

b) Einzelheiten der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs mit den zustandigen
Behdrden eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union, mit den zustandigen Behérden
eines Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum sowie mit der
Europaischen Bankenaufsichtsbehérde, einschlielich Einzelheiten der Befugnis der zustandigen
Behdrden des Herkunftsmitgliedstaates eines Gewerbetreibenden nach § 34i Absatz 4, in
den Geschaftsraumen der Zweigniederlassung in Begleitung der fiir die Ausfiihrung dieses
Gesetzes zustandigen Behdrden Prifungen des Betriebs vorzunehmen, soweit es zum Zwecke der
Uberwachung erforderlich ist.

(2) Gewerbetreibende nach § 34i Absatz 1 und 5 kénnen in der Verordnung verpflichtet werden, die Einhaltung
der nach Absatz 1 Nummer 1 erlassenen Vorschriften auf eigene Kosten aus besonderem Anlass prifen zu
lassen und den Priifungsbericht der zustandigen Behdrde vorzulegen, soweit dies zur wirksamen Uberwachung
erforderlich ist. Hierbei kénnen die Einzelheiten der Prifung, insbesondere deren Anlass, Zeitpunkt und
Haufigkeit, die Auswahl, Bestellung und Abberufung der Prifer, deren Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit,
der Inhalt des Prufungsberichts, die Verpflichtungen der Gewerbetreibenden gegenliber dem Prifer sowie das
Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prifer und dem Gewerbetreibenden geregelt werden.

§ 341 Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie kann zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 in
der Fassung vom 18. Oktober 2023, zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung vom 4. Marz 2024
oder zum Schutz der Allgemeinheit und der Darlehensnehmer durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Vorschriften erlassen Uber

1. das Erlaubnisverfahren nach § 34k Absatz 1, einschlieBlich der vom Antragsteller mitzuteilenden Angaben,

2. den Umfang der Verpflichtungen des Gewerbetreibenden bei der Ausibung des Gewerbes nach § 34k
Absatz 1, insbesondere Uber

a) die Pflicht, die erhaltenen Vermdgenswerte des Darlehensnehmers getrennt zu verwalten,
b) die Pflicht, nach der Ausfihrung des Auftrags dem Darlehensnehmer Rechnung zu legen,
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) die Verhaltens- und Informationspflichten gegeniiber dem Darlehensnehmer, einschliefSlich der
Pflicht, Provisionen und andere Zuwendungen offenzulegen,

d) die Pflicht, Bucher zu fihren und die notwendigen Daten Uber einzelne Geschaftsvorgange sowie
Uber die Darlehensnehmer aufzuzeichnen,

e) die Pflicht, Beschwerden zu behandeln,

3. die Inhalte und das Verfahren flr eine Sachkundeprifung nach § 34k Absatz 3 Satz 1 Nummer 3,
Uber die Ausnahmen von der Erforderlichkeit der Sachkundeprifung, iber die Gleichstellung anderer
Berufsqualifikationen mit dem Sachkundenachweis, Uber die értliche Zustandigkeit der Industrie- und
Handelskammern sowie Uber die Berufung eines Aufgabenauswahlausschusses,

4, die Verpflichtung des Gewerbetreibenden und der bei ihm beschaftigten weiterbildungspflichtigen
Personen nach § 34k Absatz 6 Satz 2 zu einer Weiterbildung, einschlieBlich

a) des Umfangs, der Inhalte der Weiterbildung, der Uberwachung der Weiterbildungsverpflichtung
und der Befreiung von der Weiterbildungsverpflichtung und

b) der gegenlber der zustandigen Behdrde zu erbringenden Nachweise.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kénnen ferner die Anforderungen und Verfahren geregelt werden,

die zur Durchflhrung der Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung vom 4. Marz 2024 Anwendung finden sollen auf
Inhaber von Berufsqualifikationen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber den Europaischen Wirtschaftsraum erworben worden sind und deren
Inhaber im Inland vortibergehend oder dauerhaft als Darlehensvermittler tatig werden wollen.

§ 35 Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlassigkeit

(1) Die Auslibung eines Gewerbes ist von der zustandigen Behdrde ganz oder teilweise zu untersagen, wenn
Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlassigkeit des Gewerbetreibenden oder einer mit der Leitung des
Gewerbebetriebes beauftragten Person in bezug auf dieses Gewerbe dartun, sofern die Untersagung zum
Schutze der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschaftigten erforderlich ist. Die Untersagung kann auch auf die
Tatigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebes
beauftragte Person sowie auf einzelne andere oder auf alle Gewerbe erstreckt werden, soweit die festgestellten
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daR der Gewerbetreibende auch fiir diese Tatigkeiten oder Gewerbe
unzuverlassig ist. Das Untersagungsverfahren kann fortgesetzt werden, auch wenn der Betrieb des Gewerbes
wahrend des Verfahrens aufgegeben wird.

(2) Dem Gewerbetreibenden kann auf seinen Antrag von der zustandigen Behorde gestattet werden, den
Gewerbebetrieb durch einen Stellvertreter (§ 45) fortzufiihren, der die Gewahr fiir eine ordnungsgemaRe Flhrung
des Gewerbebetriebes bietet.

(3) Will die Verwaltungsbehdrde in dem Untersagungsverfahren einen Sachverhalt berlicksichtigen, der
Gegenstand der Urteilsfindung in einem Strafverfahren gegen einen Gewerbetreibenden gewesen ist, so kann sie
zu dessen Nachteil von dem Inhalt des Urteils insoweit nicht abweichen, als es sich bezieht auf

1. die Feststellung des Sachverhalts,
2. die Beurteilung der Schuldfrage oder

3. die Beurteilung der Frage, ob er bei weiterer Ausiibung des Gewerbes erhebliche rechtswidrige Taten im
Sinne des § 70 des Strafgesetzbuches begehen wird und ob zur Abwehr dieser Gefahren die Untersagung
des Gewerbes angebracht ist.

Absatz 1 Satz 2 bleibt unberlhrt. Die Entscheidung Uber ein vorlaufiges Berufsverbot (§ 132a der
StrafprozeBordnung), der Strafbefehl und die gerichtliche Entscheidung, durch welche die Er6ffnung des
Hauptverfahrens abgelehnt wird, stehen einem Urteil gleich; dies gilt auch fir BuBgeldentscheidungen, soweit sie
sich auf die Feststellung des Sachverhalts und die Beurteilung der Schuldfrage beziehen.

(3a) (weggefallen)

(4) Vor der Untersagung sollen, soweit besondere staatliche Aufsichtsbehdrden bestehen, die Aufsichtsbehérden,
ferner die zustandige Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer und, soweit es sich um eine
Genossenschaft handelt, auch der Prifungsverband gehort werden, dem die Genossenschaft angehért. Ihnen
sind die gegen den Gewerbetreibenden erhobenen Vorw(rfe mitzuteilen und die zur Abgabe der Stellungnahme

- Seite 50 von 86 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

erforderlichen Unterlagen zu Gbersenden. Die Anhérung der vorgenannten Stellen kann unterbleiben, wenn
Gefahr im Verzuge ist; in diesem Falle sind diese Stellen zu unterrichten.

(5) (weggefallen)

(6) Dem Gewerbetreibenden ist von der zustandigen Behérde auf Grund eines an die Behérde zu richtenden
schriftlichen oder elektronischen Antrages die persénliche Austibung des Gewerbes wieder zu gestatten, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dal8 eine Unzuverlassigkeit im Sinne des Absatzes 1 nicht mehr vorliegt.
Vor Ablauf eines Jahres nach Durchfihrung der Untersagungsverfigung kann die Wiederaufnahme nur gestattet
werden, wenn hierfir besondere Griinde vorliegen.

(7) Zustandig ist die Behorde, in deren Bezirk der Gewerbetreibende eine gewerbliche Niederlassung unterhalt
oder in den Fallen des Absatzes 2 oder 6 unterhalten will. Bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung sind die
Behdrden zustandig, in deren Bezirk das Gewerbe ausgeubt wird oder ausgelbt werden soll. Fur die Vollstreckung
der Gewerbeuntersagung sind auch die Behdrden zustandig, in deren Bezirk das Gewerbe ausgeubt wird oder
ausgeubt werden soll.

(7a) Die Untersagung kann auch gegen Vertretungsberechtigte oder mit der Leitung des Gewerbebetriebes
beauftragte Personen ausgesprochen werden. Das Untersagungsverfahren gegen diese Personen kann
unabhangig von dem Verlauf des Untersagungsverfahrens gegen den Gewerbetreibenden fortgesetzt werden. Die
Absatze 1 und 3 bis 7 sind entsprechend anzuwenden.

(8) Soweit fur einzelne Gewerbe besondere Untersagungs- oder BetriebsschlieBungsvorschriften bestehen, die
auf die Unzuverlassigkeit des Gewerbetreibenden abstellen, oder eine flr das Gewerbe erteilte Zulassung wegen
Unzuverlassigkeit des Gewerbetreibenden zurlickgenommen oder widerrufen werden kann, sind die Absatze 1 bis
7a nicht anzuwenden. Dies qilt nicht fir die Tatigkeit als vertretungsberechtigte Person eines Gewerbetreibenden
oder als mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person sowie fur Vorschriften,
die Gewerbeuntersagungen oder BetriebsschlieBungen durch strafgerichtliches Urteil vorsehen.

(9) Die Absatze 1 bis 8 sind auf Genossenschaften entsprechend anzuwenden, auch wenn sich ihr
Geschaftsbetrieb auf den Kreis der Mitglieder beschrankt; sie finden ferner Anwendung auf den Handel mit
Arzneimitteln, mit Losen von Lotterien und Ausspielungen sowie mit Bezugs- und Anteilscheinen auf solche Lose
und auf den Betrieb von Wettannahmestellen aller Art.

§§ 35a und 35b (weggefallen)

§ 36 Offentliche Bestellung von Sachverstindigen

(1) Personen, die als Sachverstandige auf den Gebieten der Wirtschaft einschliellich des Bergwesens, der
Hochsee- und Kistenfischerei sowie der Land- und Forstwirtschaft einschlieRlich des Garten- und Weinbaues
tatig sind oder tatig werden wollen, sind auf Antrag durch die von den Landesregierungen bestimmten oder nach
Landesrecht zustandigen Stellen flir bestimmte Sachgebiete 6ffentlich zu bestellen, sofern flur diese Sachgebiete
ein Bedarf an Sachverstandigenleistungen besteht, sie hierfir besondere Sachkunde nachweisen und keine
Bedenken gegen ihre Eignung bestehen. Sie sind darauf zu vereidigen, dal8 sie ihre Sachverstandigenaufgaben
unabhangig, weisungsfrei, personlich, gewissenhaft und unparteiisch erfiillen und ihre Gutachten entsprechend
erstatten werden. Die 6ffentliche Bestellung kann inhaltlich beschrankt, mit einer Befristung erteilt und mit
Auflagen verbunden werden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fir die 6ffentliche Bestellung und Vereidigung von besonders geeigneten Personen,
die auf den Gebieten der Wirtschaft

1. bestimmte Tatsachen in bezug auf Sachen, insbesondere die Beschaffenheit, Menge, Gewicht oder
richtige Verpackung von Waren feststellen oder

2. die ordnungsmaRige Vornahme bestimmter Tatigkeiten Uberprufen.

(3) Die Landesregierungen kdnnen durch Rechtsverordnung die zur Durchfuhrung der Absatze 1 und 2
erforderlichen Vorschriften Gber die Voraussetzungen fur die Bestellung sowie Uber die Befugnisse und
Verpflichtungen der &ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen bei der Ausibung ihrer Tatigkeit
erlassen, insbesondere Uber

1. die personlichen Voraussetzungen, den Beginn und das Ende der Bestellung,
2. die in Betracht kommenden Sachgebiete einschliellich der Bestellungsvoraussetzungen,
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3. den Umfang der Verpflichtungen des Sachverstandigen bei der Ausibung seiner Tatigkeit, insbesondere
Uber die Verpflichtungen

a) zur unabhangigen, weisungsfreien, persénlichen, gewissenhaften und unparteiischen
Leistungserbringung,

) zum AbschluB einer Berufshaftpflichtversicherung und zum Umfang der Haftung,
) zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch,
d) zur Einhaltung von Mindestanforderungen bei der Erstellung von Gutachten,

)

zur Anzeige bei der zustandigen Behdrde hinsichtlich aller Niederlassungen, die zur Ausiibung der
in Absatz 1 genannten Sachverstandigentatigkeiten genutzt werden,

f) zur Aufzeichnung von Daten Uber einzelne Geschaftsvorgange sowie Uber die Auftraggeber,
und hierbei auch die Stellung des hauptberuflich tatigen Sachverstandigen regeln.

(4) Soweit die Landesregierung weder von ihrer Ermachtigung nach Absatz 3 noch nach § 155 Abs. 3

Gebrauch gemacht hat, kdnnen Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts, die fir die 6ffentliche Bestellung

und Vereidigung von Sachverstandigen zustandig sind, durch Satzung die in Absatz 3 genannten Vorschriften
erlassen. Die Satzung nach Satz 1 und deren Anderungen miissen im Einklang mit den Vorgaben des auf sie
anzuwendenden europaischen Rechts stehen. Insbesondere sind bei neuen oder zu andernden Vorschriften,

die dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG in der jeweils geltenden Fassung unterfallen, die
Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 Uber eine
VerhaltnismaRigkeitsprifung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABI. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) in der
jeweils geltenden Fassung einzuhalten.

(4a) Eine Vorschrift im Sinne des Absatzes 4 Satz 3 ist anhand der in der Anlage zu diesem Gesetz festgelegten
Kriterien auf ihre VerhaltnismaRigkeit zu prifen. Der Umfang der Prifung muss im Verhaltnis zu der Art, dem
Inhalt und den Auswirkungen der Vorschrift stehen. Die Vorschrift ist so ausfihrlich zu erlautern, dass ihre
Ubereinstimmung mit dem VerhéltnismaRigkeitsgrundsatz bewertet werden kann. Die Griinde, aus denen

sich ergibt, dass sie gerechtfertigt und verhaltnismaRig ist, sind durch qualitative und, soweit méglich und
relevant, quantitative Elemente zu substantiieren. Mindestens zwei Wochen vor dem Erlass der Vorschrift ist

auf der Internetseite der jeweiligen Kérperschaft des oéffentlichen Rechts, die flr die 6ffentliche Bestellung

und Vereidigung von Sachverstandigen zustandig ist, ein Entwurf mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zu
verdffentlichen. Nach dem Erlass der Vorschrift ist ihre Ubereinstimmung mit dem VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz
zu Uberwachen und bei einer Anderung der Umstande zu priifen, ob die Vorschrift anzupassen ist.

(5) Die Absatze 1 bis 4a finden keine Anwendung, soweit sonstige Vorschriften des Bundes Uber die 6ffentliche
Bestellung oder Vereidigung von Personen bestehen oder soweit Vorschriften der Lander Uber die éffentliche
Bestellung oder Vereidigung von Personen auf den Gebieten der Hochsee- und Kistenfischerei, der Land- und
Forstwirtschaft einschlieBlich des Garten- und Weinbaues sowie der Landesvermessung bestehen oder erlassen
werden.

§ 36a Offentliche Bestellung von Sachverstindigen mit Qualifikationen aus einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens liber den
Europaischen Wirtschaftsraum

(1) Bei der Bewertung der nach § 36 Absatz 1 geforderten besonderen Sachkunde von Antragstellern sind auch
Ausbildungs- und Befahigungsnachweise anzuerkennen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgestellt
wurden. Wenn der Antragsteller in einem der in Satz 1 genannten Staaten flir ein bestimmtes Sachgebiet

1. zur Austbung von Sachverstandigentatigkeiten berechtigt ist, die dort Personen vorbehalten sind,
die Uber eine der besonderen Sachkunde im Sinne des § 36 Absatz 1 im Wesentlichen entsprechende
Sachkunde verfligen, oder

2. in zwei der letzten zehn Jahre vollzeitig als Sachverstandiger tatig gewesen ist und sich aus den
vorgelegten Nachweisen ergibt, dass der Antragsteller Gber eine Uberdurchschnittliche Sachkunde
verfiigt, die im Wesentlichen der besonderen Sachkunde im Sinne des § 36 Absatz 1 entspricht,

ist seine Sachkunde beziiglich dieses Sachgebiets vorbehaltlich des Absatzes 2 als ausreichend anzuerkennen.

(2) Soweit sich die Inhalte der bisherigen Ausbildung oder Tatigkeit eines Antragstellers auf dem Sachgebiet,
fur das die 6ffentliche Bestellung beantragt wird, wesentlich von den Inhalten unterscheiden, die nach § 36
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Voraussetzung flr die 6ffentliche Bestellung als Sachverstandiger flir das betreffende Sachgebiet sind, kann
dem Antragsteller nach seiner Wahl eine Eignungsprufung oder ein Anpassungslehrgang auferlegt werden. Diese
MaBnahme kann insbesondere auch die Kenntnis des deutschen Rechts und die Fahigkeit zur verstandlichen
Erlduterung fachlicher Feststellungen betreffen.

(3) Soweit an den Antragsteller nach Absatz 1 Satz 2 in seinem Herkunftsstaat auSerhalb der Sachkunde liegende
Anforderungen gestellt wurden, die den nach § 36 Absatz 1 geltenden vergleichbar sind, sind diese nicht
nochmals nachzuprifen. § 13b gilt entsprechend.

(4) Die zustandige Behdrde bestatigt binnen eines Monats den Empfang der von dem Antragsteller eingereichten
Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen noch nachzureichen sind. Das Verfahren fur die
Prifung des Antrags auf Anerkennung muss innerhalb von drei Monaten nach Einreichen der vollstandigen
Unterlagen abgeschlossen sein. Diese Frist kann in begrindeten Fallen um einen Monat verlangert werden.
Bestehen Zweifel an der Echtheit von vorgelegten Bescheinigungen und Nachweisen oder bendtigt die zustandige
Behdrde weitere Informationen, kann sie durch Nachfrage bei der zustandigen Stelle des Herkunftsstaats die
Echtheit Gberprifen und entsprechende Auskiinfte einholen. Der Fristablauf ist solange gehemmt.

§ 37

(weggefallen)

§ 38 Uberwachungsbediirftige Gewerbe

(1) Bei den Gewerbezweigen
1. An- und Verkauf von

a) hochwertigen Konsumgutern, insbesondere Unterhaltungselektronik, Computern, optischen
Erzeugnissen, Fotoapparaten, Videokameras, Teppichen, Pelz- und Lederbekleidung,

b) Kraftfahrzeugen und Fahrradern,

) Edelmetallen und edelmetallhaltigen Legierungen sowie Waren aus Edelmetall oder
edelmetallhaltigen Legierungen,

d) Edelsteinen, Perlen und Schmuck,
e) Altmetallen, soweit sie nicht unter Buchstabe c fallen,

durch auf den Handel mit Gebrauchtwaren spezialisierte Betriebe,

2. Auskunftserteilung Uber Vermdgensverhaltnisse und personliche Angelegenheiten (Auskunfteien,
Detekteien),

Vermittlung von EheschlieBungen, Partnerschaften und Bekanntschaften,

3

4, Betrieb von Reisebliros und Vermittlung von Unterkinften,

5 Vertrieb und Einbau von Gebaudesicherungseinrichtungen einschlieBlich der Schllisseldienste,
6

Herstellen und Vertreiben spezieller diebstahlsbezogener Offnungswerkzeuge

hat die zustandige Behdrde unverzuglich nach Erstattung der Gewerbeanmeldung oder der Gewerbeummeldung
nach § 14 die Zuverlassigkeit des Gewerbetreibenden zu Uberprifen. Zu diesem Zweck hat der Gewerbetreibende
unverzlglich ein Fihrungszeugnis nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz und eine Auskunft aus dem
Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 5 zur Vorlage bei der Behdrde zu beantragen. Kommt er dieser
Verpflichtung nicht nach, hat die Behdrde diese Auskinfte von Amts wegen einzuholen.

(2) Bei begrindeter Besorgnis der Gefahr der Verletzung wichtiger Gemeinschaftsgiter kann ein Fihrungszeugnis
oder eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister auch bei anderen als den in Absatz 1 genannten
gewerblichen Tatigkeiten angefordert oder eingeholt werden.

(3) (weggefallen)

(4) Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 gilt nicht fur Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute, fur die eine Erlaubnis
nach § 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes erteilt wurde, fir Wertpapierinstitute, fur die eine Erlaubnis nach §
15 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes erteilt wurde, sowie flr Zweigniederlassungen von Unternehmen
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union, die nach § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des
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Kreditwesengesetzes im Inland tatig sind, wenn die Erbringung von Handelsausklnften durch die Zulassung der
zustandigen Behérden des Herkunftsmitgliedstaats abgedeckt ist.

FuBnote

(+++ § 38 Abs. 1 u. 2: Zur Nichtanwendung vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 +++)
§39

(weggefallen)

§39a

(weggefallen)

§40

(weggefallen)

1.
Umfang, Ausubung und Verlust der Gewerbebefugnisse

§ 41 (weggefallen)

§§ 41a und 41b (weggefallen)
§ 42 (weggefallen)

§§ 42a bis 44a (weggefallen)
§ 45 Stellvertreter

Die Befugnisse zum stehenden Gewerbebetrieb kdnnen durch Stellvertreter ausgeibt werden; diese missen
jedoch den fir das in Rede stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen Erfordernissen gentgen.

FuBBnote

(+++ § 45: Zur Nichtanwendung vgl. § 34 Abs. 1 KredWG +++)
(+++ § 45: Zur Nichtanwendung vgl. § 20 Abs. 7 WpIG +++)

§ 46 Fortfilhrung des Gewerbes

(1) Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden darf das Gewerbe fur Rechnung des Uberlebenden Ehegatten oder
Lebenspartners durch einen nach § 45 befahigten Stellvertreter betrieben werden, wenn die fur den Betrieb
einzelner Gewerbe bestehenden besonderen Vorschriften nicht etwas anderes bestimmen.

(2) Das gleiche qilt fur minderjahrige Erben wahrend der Minderjahrigkeit sowie bis zur Dauer von zehn Jahren
nach dem Erbfall fir den NachlaBverwalter, Nachlal3pfleger oder Testamentsvollstrecker.

(3) Die zustandige Behérde kann in den Fallen der Absatze 1 und 2 gestatten, daR das Gewerbe bis zur Dauer
eines Jahres nach dem Tode des Gewerbetreibenden auch ohne den nach § 45 befahigten Stellvertreter betrieben
wird.

§ 47 Stellvertretung in besonderen Fallen

Inwiefern fur die nach den §§ 31, 33i, 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i und 36 konzessionierten oder
angestellten Personen eine Stellvertretung zuldssig ist, hat in jedem einzelnen Falle die Behérde zu bestimmen,
welcher die Konzessionierung oder Anstellung zusteht.

§ 48 (weggefallen)

§ 49 Erloschen von Erlaubnissen
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(1) (weggefallen)

(2) Die Konzessionen und Erlaubnisse nach den §§ 30, 33a und 33i erléschen, wenn der Inhaber innerhalb eines
Jahres nach deren Erteilung den Betrieb nicht begonnen oder wahrend eines Zeitraumes von einem Jahr nicht
mehr ausgeubt hat.

(3) Die Fristen kénnen aus wichtigem Grund verlangert werden.

§50

(weggefallen)

§ 51 Untersagung wegen liberwiegender Nachteile und Gefahren

Wegen Uberwiegender Nachteile und Gefahren flir das Gemeinwohl kann die fernere Benutzung einer jeden
gewerblichen Anlage durch die zustandige Behorde zu jeder Zeit untersagt werden. Doch muR dem Besitzer
alsdann flir den erweislichen Schaden Ersatz geleistet werden. Die Satze 1 und 2 gelten nicht fiir Anlagen, soweit
sie den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegen.

§ 52 (weggefallen)

§§ 53 bis 54 (weggefallen)

Titel 111
Reisegewerbe

§ 55 Reisegewerbekarte
(1) Ein Reisegewerbe betreibt, wer gewerbsmaRig ohne vorhergehende Bestellung aullerhalb seiner gewerblichen
Niederlassung (§ 4 Absatz 3) oder ohne eine solche zu haben

1. Waren feilbietet oder Bestellungen aufsucht (vertreibt) oder ankauft, Leistungen anbietet oder
Bestellungen auf Leistungen aufsucht oder

2. unterhaltende Tatigkeiten als Schausteller oder nach Schaustellerart ausibt.

(2) Wer ein Reisegewerbe betreiben will, bedarf der Erlaubnis (Reisegewerbekarte).

(3) Die Reisegewerbekarte kann inhaltlich beschrankt, mit einer Befristung erteilt und mit Auflagen verbunden
werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit oder der Verbraucher erforderlich ist; unter denselben
Voraussetzungen ist auch die nachtragliche Aufnahme, Anderung und Ergédnzung von Auflagen zuldssig.

FuBBnote

(+++ § 55 Abs. 2 u. 3: Zur Nichtanwendung vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 +++)

§ 55a Reisegewerbekartenfreie Tatigkeiten

(1) Einer Reisegewerbekarte bedarf nicht, wer

1. gelegentlich der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen, 6ffentlichen Festen oder aus besonderem
AnlaB mit Erlaubnis der zustandigen Behorde Waren feilbietet;

2. selbstgewonnene Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, des Gemuse-, Obst- und Gartenbaues, der
Geflligelzucht und Imkerei sowie der Jagd und Fischerei vertreibt;

3. Tatigkeiten der in § 55 Abs. 1 Nr. 1 genannten Art in der Gemeinde seines Wohnsitzes oder seiner
gewerblichen Niederlassung auslibt, sofern die Gemeinde nicht mehr als 10 000 Einwohner zahlt;

(weggefallen)

auf Grund einer Erlaubnis nach § 4 des Milch- und Margarinegesetzes Milch oder bei dieser Tatigkeit auch
Milcherzeugnisse abgibt;

6. Versicherungsvertrage als Versicherungsvermittler im Sinne des § 34d Absatz 6 oder Absatz 7 Nummer
1 und 2 oder Bausparvertrage vermittelt oder abschliet oder im Sinne des § 34d Absatz 2 Satz 1 in
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Verbindung mit § 34d Absatz 7 Satz 2 als Versicherungsberater Gber Versicherungen berat; das Gleiche
gilt fir die in dem Gewerbebetrieb beschaftigten Personen;

7. ein nach Bundes- oder Landesrecht erlaubnispflichtiges Gewerbe austbt, fir dessen Austbung die
Zuverlassigkeit erforderlich ist, und Uber die erforderliche Erlaubnis verfiigt;
8. im Sinne des § 34f Absatz 3 Nummer 4, auch in Verbindung mit § 34h Absatz 1 Satz 4, Finanzanlagen als

Finanzanlagenvermittler vermittelt und Dritte GUber Finanzanlagen berat; das Gleiche gilt fir die in dem
Gewerbebetrieb beschaftigten Personen;

8a. im Sinne des § 34i Absatz 4, auch in Verbindung mit § 34i Absatz 5, Immobiliardarlehensvertrage
vermittelt und Dritte zu solchen Vertragen berat;

9. von einer nicht ortsfesten Verkaufsstelle oder einer anderen Einrichtung in regelmaRigen, kiirzeren
Zeitabstanden an derselben Stelle Lebensmittel oder andere Waren des taglichen Bedarfs vertreibt; das
Verbot des § 56 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b findet keine Anwendung;

10.  Druckwerke auf éffentlichen Wegen, StraRen, Platzen oder an anderen 6ffentlichen Orten feilbietet.

(2) Die zustandige Behdrde kann flr besondere Verkaufsveranstaltungen Ausnahmen von dem Erfordernis der
Reisegewerbekarte zulassen.

§ 55b Weitere reisegewerbekartenfreie Tatigkeiten, Gewerbelegitimationskarte

(1) Eine Reisegewerbekarte ist nicht erforderlich, soweit der Gewerbetreibende andere Personen im Rahmen ihres
Geschaftsbetriebes aufsucht.

(2) Personen, die flr ein Unternehmen mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes geschaftlich tatig sind, ist
auf Antrag von der zustéandigen Behdrde eine Gewerbelegitimationskarte nach dem in den zwischenstaatlichen
Vertragen vorgesehenen Muster flir Zwecke des Gewerbebetriebes in anderen Staaten auszustellen. Fur die
Erteilung und die Versagung der Gewerbelegitimationskarte gelten § 55 Abs. 3 und § 57 entsprechend, soweit
nicht in zwischenstaatlichen Vertragen oder durch Rechtsetzung dazu befugter Uberstaatlicher Gemeinschaften
etwas anderes bestimmt ist.

§ 55c Anzeigepflicht

Wer als Gewerbetreibender auf Grund des § 55a Abs. 1 Nr. 3, 9 oder 10 einer Reisegewerbekarte nicht bedarf, hat
den Beginn des Gewerbes der zustandigen Behérde anzuzeigen, soweit er sein Gewerbe nicht bereits nach § 14
Abs. 1 bis 3 anzumelden hat. § 14 Absatz 1 Satz 2 bis 4, Absatz 4 bis 12, § 15 Absatz 1 und die Rechtsverordnung
nach § 14 Absatz 14 gelten entsprechend.

FuBBnote

(+++ § 55c¢: Zur Nichtanwendung vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 +++)
(+++ § 55c: Zur Anwendung vgl. § 158 in der bis zum 22.6.2022 geltenden Fassung +++)

§ 55d

§ 55e Sonn- und Feiertagsruhe

(1) An Sonn- und Feiertagen sind die in § 55 Abs. 1 Nr. 1 genannten Tatigkeiten mit Ausnahme des Feilbietens
von Waren und gastgewerblicher Tatigkeiten im Reisegewerbe verboten, auch wenn sie unselbstandig
ausgeubt werden. Dies gilt nicht flr die unter § 55b Abs. 1 fallende Tatigkeit, soweit sie von selbstandigen
Gewerbetreibenden ausgedibt wird.

(2) Ausnahmen kénnen von der zustandigen Behdrde zugelassen werden.
§ 55f Haftpflichtversicherung

Das Bundesministerium flr Wirtschaft und Klimaschutz wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates zum Schutze der Allgemeinheit und der Veranstaltungsteilnehmer fir Tatigkeiten nach § 55 Abs.

1 Nr. 2, die mit besonderen Gefahren verbunden sind, Vorschriften iber die Verpflichtung des Gewerbetreibenden
zum Abschluf und zum Nachweis des Bestehens einer Haftpflichtversicherung zu erlassen.
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§ 56 Im Reisegewerbe verbotene Tatigkeiten

(1) Im Reisegewerbe sind verboten
1. der Vertrieb von

a) (weggefallen),

b) Giften und gifthaltigen Waren; zugelassen ist das Aufsuchen von Bestellungen auf
Pflanzenschutzmittel, Schadlingsbekampfungsmittel sowie auf Holzschutzmittel, fir die nach
baurechtlichen Vorschriften ein Priifbescheid mit Prifzeichen erteilt worden ist,

) (weggefallen),

d) Bruchbandern, medizinischen Leibbinden, medizinischen Stutzapparaten und Bandagen,
orthopadischen Fulistitzen, Brillen und Augenglasern; zugelassen sind Schutzbrillen und
Fertiglesebrillen,

e) (weggefallen),

f) elektromedizinischen Geraten einschlielllich elektronischer Hérgerate; zugelassen sind Gerate mit
unmittelbarer Warmeeinwirkung,

9) (weggefallen),

h) Wertpapieren, Lotterielosen, Bezugs- und Anteilscheinen auf Wertpapiere und Lotterielose;
zugelassen ist der Verkauf von Lotterielosen im Rahmen genehmigter Lotterien zu gemeinnutzigen
Zwecken auf 6ffentlichen Wegen, StraBen oder Platzen oder anderen 6ffentlichen Orten,

i) Schriften, die unter Zusicherung von Pramien oder Gewinnen vertrieben werden;

2. das Feilbieten und der Ankauf von

a) Edelmetallen (Gold, Silber, Platin und Platinbeimetallen) und edelmetallhaltigen Legierungen in
jeder Form sowie Waren mit Edelmetallauflagen; zugelassen sind Silberschmuck bis zu einem
Verkaufspreis von 40 Euro und Waren mit Silberauflagen,

b) Edelsteinen, Schmucksteinen und synthetischen Steinen sowie von Perlen;
) (weggefallen)

3. das Feilbieten von

a) (weggefallen),

b) alkoholischen Getranken; zugelassen sind Bier und Wein in fest verschlossenen Behaltnissen,
alkoholische Getranke im Sinne von § 67 Abs. 1 Nr. 1 zweiter und dritter Halbsatz und
alkoholische Getranke, die im Rahmen und fur die Dauer einer Veranstaltung von einer ortsfesten
Betriebsstatte zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden;

) (weggefallen)

d) (weggefallen)
e) (weggefallen)
f) (weggefallen)

4. u. 5. (weggefallen)

6. der AbschluB sowie die Vermittlung von Ruckkaufgeschaften (§ 34 Abs. 4) und die fir den
Darlehensnehmer entgeltliche Vermittlung von Darlehensgeschaften.

(2) (weggefallen)

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf die in § 55b Abs. 1 bezeichneten gewerblichen Tatigkeiten keine
Anwendung.

(4) Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe h, Nr. 2 Buchstabe a und Nr. 6 findet keine Anwendung auf Tatigkeiten in einem
nicht ortsfesten Geschaftsraum eines Kreditinstituts oder eines Unternehmens im Sinne des § 53b Abs. 1 Satz
1 oder Abs. 7 des Kreditwesengesetzes, wenn in diesem Geschaftsraum ausschlielSlich bankubliche Geschafte
betrieben werden, zu denen diese Unternehmen nach dem Kreditwesengesetz befugt sind.
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§ 56a Wanderlager

(1) Ein Wanderlager veranstaltet, wer auBerhalb seiner Niederlassung und auBerhalb einer Messe, einer
Ausstellung oder eines Marktes von einer festen Verkaufsstatte aus

1. Waren feilhalt oder Bestellungen auf Waren aufsucht oder
2. Leistungen anbietet oder Bestellungen auf Leistungen aufsucht.

(2) Der Veranstalter eines Wanderlagers hat dieses spatestens vier Wochen vor Beginn der fir den Ort des
Wanderlagers zustandigen Behdrde nach MalRgabe des Absatzes 3 anzuzeigen, wenn

1. auf das Wanderlager durch 6ffentliche Ankiindigung hingewiesen werden soll und

2. die An- und Abreise der Teilnehmer zum und vom Ort des Wanderlagers durch die geschaftsmaRig
erbrachte Beforderung durch den Veranstalter oder von Personen im Zusammenwirken mit dem
Veranstalter erfolgen soll.

Sofern das Wanderlager im Ausland veranstaltet werden soll, ist die Anzeige nach Satz 1 bei der flur den Ort der
Niederlassung des Veranstalters zustandigen Behérde abzugeben.

(3) Die Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 muss enthalten:
1. den Ort, das Datum und die Uhrzeit des Wanderlagers,

2. den Namen des Veranstalters sowie desjenigen, fur dessen Rechnung die Waren oder Leistungen
vertrieben werden, einschlieflich die Anschrift, unter der diese Personen niedergelassen sind, bei
juristischen Personen zusatzlich die Rechtsform und die Vertretungsberechtigten,

3. Angaben, die eine schnelle Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit dem Veranstalter
ermdglichen, einschlieBlich einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse,

4, die Angabe des Handelsregisters, Vereinsregisters oder Genossenschaftsregisters, in das der Veranstalter
eingetragen ist, und die entsprechende Registernummer,

den Wortlaut und die Form der beabsichtigten 6ffentlichen Ankiindigung und

den Namen eines schriftlich bevollmachtigten Vertreters des in der Anzeige genannten Veranstalters des
Wanderlagers, der dieses an Ort und Stelle flr den Veranstalter leitet.

(4) Der Veranstalter eines Wanderlagers hat sicherzustellen, dass in der éffentlichen Ankiindigung eines
Wanderlagers folgende Informationen enthalten sind:

1. die Art der Ware oder Leistung, die im Rahmen des Wanderlagers vertrieben wird,
2. der Ort des Wanderlagers,

3. der Name des Veranstalters, die Anschrift, unter der er niedergelassen ist, sowie Angaben, die eine
schnelle Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit dem Veranstalter ermdglichen,
einschlieBlich einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse, und

4, in leicht erkennbarer und deutlich lesbarer oder sonst gut wahrnehmbarer Form Informationen dariber,
unter welchen Bedingungen dem Verbraucher bei Vertragen, die im Rahmen des Wanderlagers
abgeschlossen werden, ein Widerrufsrecht zusteht.

In der 6ffentlichen Anklindigung eines Wanderlagers dirfen unentgeltliche Zuwendungen in Form von Waren oder
Leistungen einschlieBlich Preisausschreiben, Verlosungen und Ausspielungen nicht angekindigt werden.

(5) Wenn das Wanderlager nach Absatz 2 Satz 1 anzuzeigen ist, so darf es vorbehaltlich des Satzes 2 an Ort und
Stelle nur durch den in der Anzeige genannten Veranstalter geleitet werden. Der Veranstalter darf sich durch eine
von ihm schriftlich bevollmachtigte Person vertreten lassen.

(6) Es ist verboten, anlasslich eines Wanderlagers im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 folgende Leistungen oder
Waren zu vertreiben oder zu vermitteln:

1. Finanzanlagen im Sinne des § 34f Absatz 1 Satz 1, Versicherungsvertrage und Bausparvertrage sowie
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrage im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1 oder entsprechende
entgeltliche Finanzierungshilfen;
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2. Medizinprodukte im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2017/745 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 iiber Medizinprodukte, zur Anderung der Richtlinie 2001/83/
EG, der Verordnung (EG)Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der
Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABI. L 117 vom 5.5.2017,S. 1; L 117 vom 3.5.2019, S.
9; L 334 vom 27.12.2019, S. 165), die durch die Verordnung (EU) 2020/561 (ABI. L 130 vom 24.4.2020, S.
18) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung;

3. Nahrungserganzungsmittel im Sinne von § 1 Absatz 1 der Nahrungserganzungsmittelverordnung.

Satz 1 gilt nicht, wenn sich das Wanderlager ausschlieBlich an Personen richtet, die das Wanderlager im Rahmen
ihres Geschaftsbetriebes aufsuchen. § 56 bleibt unberlhrt.

(7) Die zustandige Behérde kann die Veranstaltung eines Wanderlagers untersagen, wenn

1. die Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 nicht rechtzeitig, nicht wahrheitsgemaR oder nicht vollstandig erstattet
wurde oder

2. die offentliche Anklindigung nicht Absatz 4 entspricht.

FuBBnote

(+++ § 56a Abs. 2, 3, 5 u. 7 Nr. 1: Zur Nichtanwendung vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 +++)

§ 57 Versagung der Reisegewerbekarte

(1) Die Reisegewerbekarte ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, da8 der Antragsteller die
fur die beabsichtigte Tatigkeit erforderliche Zuverlassigkeit nicht besitzt.

(2) Im Falle der Ausliibung des Bewachungsgewerbes, des Gewerbes der Makler, Bautrager und Baubetreuer,
Wohnimmobilienverwalter, des Versicherungsvermittiergewerbes, des Versicherungsberatergewerbes,

des Gewerbes des Finanzanlagenvermittlers und Honorar-Finanzanlagenberaters sowie des Gewerbes

des Immobiliardarlehensvermittlers gelten die Versagungsgriinde der §§ 34a, 34c, 34d, 34f, 34h oder 34i
entsprechend.

(3) Die Auslibung des Versteigerergewerbes als Reisegewerbe ist nur zulassig, wenn der Gewerbetreibende die
nach § 34b Abs. 1 erforderliche Erlaubnis besitzt.

FuBBnote

(+++ § 57 Abs. 3: Zur Nichtanwendung vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 +++)
§8 57a und 58 (weggefallen)

§ 59 Untersagung reisegewerbekartenfreier Tatigkeiten

Soweit nach § 55a oder § 55b eine Reisegewerbekarte nicht erforderlich ist, kann die reisegewerbliche Tatigkeit
unter der Voraussetzung des § 57 untersagt werden. § 35 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3, 4, 6, 7a und 8 qilt
entsprechend.

§ 60 Beschaftigte Personen

Die Beschaftigung einer Person im Reisegewerbe kann dem Gewerbetreibenden untersagt werden, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person die flr ihre Tatigkeit erforderliche Zuverlassigkeit nicht
besitzt.

§ 60a Veranstaltung von Spielen
(1) (weggefallen)

(2) Warenspielgerate dirfen im Reisegewerbe nur aufgestellt werden, wenn die Voraussetzungen des § 33c
Abs. 1 Satz 2 erfullt sind. Wer im Reisegewerbe ein anderes Spiel im Sinne des § 33d Abs. 1 Satz 1 veranstalten
will, bedarf der Erlaubnis der fur den jeweiligen Ort der Gewerbeaustbung zustandigen Behdrde. Die Erlaubnis
darf nur erteilt werden, wenn der Veranstalter eine von dem fir seinen Wohnsitz oder in Ermangelung

eines solchen von dem flir seinen gewdhnlichen Aufenthaltsort zustandigen Landeskriminalamt erteilte
Unbedenklichkeitsbescheinigung oder einen Abdruck der Unbedenklichkeitsbescheinigung im Sinne des § 33e
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Abs. 4 besitzt. § 33d Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 bis 5, die §§ 33e, 33f Abs. 1 und 2 Nr. 1 sowie die §§ 33g und 33h gelten
entsprechend.

(3) Wer im Reisegewerbe eine Spielhalle oder ein dhnliches Unternehmen betreiben will, bedarf der Erlaubnis der
far den jeweiligen Ort der Gewerbeaustbung zustandigen Behdrde. § 33i gilt entsprechend.

(4) Die Landesregierungen kdnnen durch Rechtsverordnung das Verfahren bei den Landeskriminalamtern (Absatz
2 Satz 3) regeln.

§ 60b Volksfest

(1) Ein Volksfest ist eine im allgemeinen regelmalig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der
eine Vielzahl von Anbietern unterhaltende Tatigkeiten im Sinne des § 55 Abs. 1 Nr. 2 ausibt und Waren feilbietet,
die Ublicherweise auf Veranstaltungen dieser Art angeboten werden.

(2) § 68a Satz 1 erster Halbsatz und Satz 2, § 69 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 69a bis 71a finden entsprechende
Anwendung; jedoch bleiben die §§ 55 bis 60a und 60c bis 61a sowie 71b unberihrt.

(3) (weggefallen)

§ 60c Mitfihren und Vorzeigen der Reisegewerbekarte

(1) Der Inhaber einer Reisegewerbekarte ist verpflichtet, sie wahrend der Ausibung des Gewerbebetriebes
bei sich zu flhren, auf Verlangen den zustandigen Behdrden oder Beamten vorzuzeigen und seine Tatigkeit
auf Verlangen bis zur Herbeischaffung der Reisegewerbekarte einzustellen. Auf Verlangen hat er die von ihm
geflihrten Waren vorzulegen.

(2) Der Inhaber der Reisegewerbekarte, der die Tatigkeit nicht in eigener Person ausubt, ist verpflichtet, den im
Betrieb Beschaftigten eine Zweitschrift oder eine beglaubigte Kopie der Reisegewerbekarte auszuhandigen, wenn
sie unmittelbar mit Kunden in Kontakt treten sollen; dies gilt auch, wenn die Beschaftigten an einem anderen

Ort als der Inhaber tatig sind. Fur den Inhaber der Zweitschrift oder der beglaubigten Kopie gilt Absatz 1 Satz 1
entsprechend.

(3) Im Fall des § 55a Abs. 1 Nr. 7 hat der Gewerbetreibende oder der von ihm im Betrieb Beschaftigte die
Erlaubnis, eine Zweitschrift, eine beglaubigte Kopie oder eine sonstige Unterlage, auf Grund derer die Erteilung
der Erlaubnis glaubhaft gemacht werden kann, mit sich zu fiihren. Im Ubrigen gelten die Absatze 1 und 2
entsprechend.

§ 60d Verhinderung der Gewerbeausiibung

Die Ausubung des Reisegewerbes entgegen § 55 Abs. 2 und 3, § 56 Abs. 1 oder 3 Satz 2, § 60a Abs. 2 Satz 1 oder
2 oder Abs. 3 Satz 1, § 60c Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2, § 61a Abs. 2 oder entgegen einer
auf Grund des § 55f erlassenen Rechtsverordnung kann von der zustandigen Behérde verhindert werden.

§ 61 Ortliche Zustandigkeit

Fur die Erteilung, die Versagung, die Ricknahme und den Widerruf der Reisegewerbekarte, fir die in den §§ 55c¢,
59 und 60 genannten Aufgaben und fur die Erteilung der Zweitschrift der Reisegewerbekarte ist die Behorde
ortlich zustandig, in deren Bezirk der Betroffene seinen gewéhnlichen Aufenthalt hat. Andert sich wéhrend des
Verfahrens der gewdhnliche Aufenthalt, so kann die bisher zustandige Behdrde das Verfahren fortsetzen, wenn
die nunmehr zustéandige Behdrde zustimmt.

§ 61a Anwendbarkeit von Vorschriften des stehenden Gewerbes fiir die Ausiibung als Reisegewerbe
(1) Fir die Austibung des Reisegewerbes gilt § 29 entsprechend.

(2) Fur die Ausubung des Bewachungsgewerbes, des Versteigerergewerbes, des Gewerbes der Makler,

Bautrager und Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter, des Versicherungsvermittlergewerbes, des
Versicherungsberatergewerbes, des Gewerbes des Finanzanlagenvermittlers oder Honorar-Finanzanlagenberaters
sowie des Gewerbes des Immobiliardarlehensvermittlers gelten § 34a Absatz 1a Satz 1 und Absatz 2 bis 5, § 34b
Absatz 5 bis 8 und 10, § 34c Absatz 2a, 3 und 5, § 34d Absatz 1 Satz 6 und 7, Absatz 2 Satz 3 bis 6, Absatz 3 und
8 bis 10, § 34f Absatz 4 bis 6, auch in Verbindung mit § 34h Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 und 3, die §§ 349, 34i
Absatz 5 bis 8 und § 34j sowie die auf Grund des § 34a Absatz 2, des § 34b Absatz 8, des § 34c Absatz 3, des §
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34e sowie der §§ 349 und 34j erlassenen Rechtsvorschriften entsprechend. Die zustéandige Behdrde kann fur die
Versteigerung leicht verderblicher Waren fir ihren Bezirk Ausnahmen zulassen.

§§ 62 und 63 (weggefallen)

Titel IV
Messen, Ausstellungen, Markte

§ 64 Messe

(1) Eine Messe ist eine zeitlich begrenzte, im allgemeinen regelmaRig wiederkehrende Veranstaltung, auf der
eine Vielzahl von Ausstellern das wesentliche Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt und
Uberwiegend nach Muster an gewerbliche Wiederverkaufer, gewerbliche Verbraucher oder GroRabnehmer
vertreibt.

(2) Der Veranstalter kann in beschranktem Umfang an einzelnen Tagen wahrend bestimmter C)ffnungszeiten
Letztverbraucher zum Kauf zulassen.

§ 65 Ausstellung

Eine Ausstellung ist eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Ausstellern ein
reprasentatives Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete ausstellt und vertreibt
oder Uber dieses Angebot zum Zweck der Absatzférderung informiert.

§ 66 GroBmarkt

Ein GroBmarkt ist eine Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern bestimmte Waren oder Waren aller Art
im wesentlichen an gewerbliche Wiederverkaufer, gewerbliche Verbraucher oder GroRabnehmer vertreibt.

§ 67 Wochenmarkt

(1) Ein Wochenmarkt ist eine regelmallig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl
von Anbietern eine oder mehrere der folgenden Warenarten feilbietet:

1. Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europaischen Parlaments
und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsatze und Anforderungen des Lebensmittelrechts,
zur Errichtung der Europaischen Behdrde fir Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren
zur Lebensmittelsicherheit (ABI. L 31 vom 1.2.2002, S. 1) die zuletzt durch die Verordnung (EU)
2019/1381 (ABI. L 231 vom 6.9.2019, S. 1) geandert worden ist, mit Ausnahme alkoholischer Getranke;
zugelassen sind alkoholische Getranke, soweit sie aus selbstgewonnenen Erzeugnissen des Weinbaus, der
Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaus hergestellt wurden; der Zukauf von Alkohol zur Herstellung
von Likdren und Geisten aus Obst, Pflanzen und anderen landwirtschaftlichen Ausgangserzeugnissen, bei
denen die Ausgangsstoffe nicht selbst vergoren werden, durch den Urproduzenten ist zulassig;

Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei;
3. rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des gréReren Viehs.

(2) Die Landesregierungen kdnnen zur Anpassung des Wochenmarkts an die wirtschaftliche Entwicklung und die
ortlichen Bedurfnisse der Verbraucher durch Rechtsverordnung bestimmen, daR Gber Absatz 1 hinaus bestimmte
Waren des taglichen Bedarfs auf allen oder bestimmten Wochenmarkten feilgeboten werden diirfen.

§ 68 Spezialmarkt und Jahrmarkt

(1) Ein Spezialmarkt ist eine im allgemeinen regelmaRig in groReren Zeitabstanden wiederkehrende, zeitlich
begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern bestimmte Waren feilbietet.

(2) Ein Jahrmarkt ist eine im allgemeinen regelmafig in groReren Zeitabstanden wiederkehrende, zeitlich
begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern Waren aller Art feilbietet.

(3) Auf einem Spezialmarkt oder Jahrmarkt kdnnen auch Tatigkeiten im Sinne des § 60b Abs. 1 ausgeubt werden;
die §§ 55 bis 60a und 60c bis 61a bleiben unberlhrt.

§ 68a Verabreichen von Getranken und Speisen
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Auf Markten durfen alkoholfreie Getranke und zubereitete Speisen, auf anderen Veranstaltungen im Sinne der §§
64 bis 68 Kostproben zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden. Im Ubrigen gelten flir das Verabreichen
von Getranken und zubereiteten Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle die allgemeinen Vorschriften.

§ 69 Festsetzung

(1) Die zustandige Behdérde hat auf Antrag des Veranstalters eine Veranstaltung, die die Voraussetzungen der §§
64, 65, 66, 67 oder 68 erfiillt, nach Gegenstand, Zeit, Offnungszeiten und Platz fiir jeden Fall der Durchfilhrung
festzusetzen. Auf Antrag kdnnen, sofern Griinde des 6ffentlichen Interesses nicht entgegenstehen, Volksfeste,
GroBmarkte, Wochenmarkte, Spezialmarkte und Jahrmarkte fir einen langeren Zeitraum oder auf Dauer, Messen
und Ausstellungen fur die innerhalb von zwei Jahren vorgesehenen Veranstaltungen festgesetzt werden.

(2) Die Festsetzung eines Wochenmarktes, eines Jahrmarktes oder eines Spezialmarktes verpflichtet den
Veranstalter zur Durchfiihrung der Veranstaltung.

(3) Wird eine festgesetzte Messe oder Ausstellung oder ein festgesetzter GroBmarkt nicht oder nicht mehr
durchgeflihrt, so hat der Veranstalter dies der zustandigen Behdrde unverzuglich anzuzeigen.

§ 69a Ablehnung der Festsetzung, Auflagen

(1) Der Antrag auf Festsetzung ist abzulehnen, wenn
1. die Veranstaltung nicht die in den §§ 64, 65, 66, 67 oder 68 aufgestellten Voraussetzungen erfillt,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dalk der Antragsteller oder eine der mit der Leitung der
Veranstaltung beauftragten Personen die fir die Durchfihrung der Veranstaltung erforderliche
Zuverlassigkeit nicht besitzt,

3. die Durchfihrung der Veranstaltung dem o&ffentlichen Interesse widerspricht, insbesondere der Schutz der
Veranstaltungsteilnehmer vor Gefahren fir Leben oder Gesundheit nicht gewahrleistet ist oder sonstige
erhebliche Stérungen der éffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu befiirchten sind oder

4, die Veranstaltung, soweit es sich um einen Spezialmarkt oder einen Jahrmarkt handelt, vollstandig oder
teilweise in Ladengeschaften abgehalten werden soll.

(2) Die zustandige Behorde kann im offentlichen Interesse, insbesondere wenn dies zum Schutz der
Veranstaltungsteilnehmer vor Gefahren flr Leben oder Gesundheit oder sonst zur Abwehr von erheblichen
Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist, die Festsetzung mit Auflagen verbinden;
unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachtréagliche Aufnahme, Anderung und Erganzung von Auflagen
zulassig.

§ 69b Anderung und Aufhebung der Festsetzung

(1) Die zustandige Behérde kann in dringenden Féllen voriibergehend die Zeit, die Offnungszeiten und den Platz
der Veranstaltung abweichend von der Festsetzung regeln.

(2) Die zustandige Behdrde hat die Festsetzung zurlickzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung ein Ablehnungsgrund
nach § 69a Abs. 1 Nr. 3 vorgelegen hat; im Ubrigen kann sie die Festsetzung zuriicknehmen, wenn nachtraglich
Tatsachen bekannt werden, die eine Ablehnung der Festsetzung gerechtfertigt hatten. Sie hat die Festsetzung

zu widerrufen, wenn nachtraglich ein Ablehnungsgrund nach § 69a Abs. 1 Nr. 3 eintritt; im Gbrigen kann sie die
Festsetzung widerrufen, wenn nachtraglich Tatsachen eintreten, die eine Ablehnung der Festsetzung rechtfertigen
wurden.

(3) Auf Antrag des Veranstalters hat die zustandige Behdrde die Festsetzung zu andern; § 69a gilt entsprechend.
Auf Antrag des Veranstalters hat die zustandige Behdrde die Festsetzung aufzuheben, die Festsetzung eines
Wochenmarktes, Jahrmarktes oder Volksfestes jedoch nur, wenn die Durchfihrung der Veranstaltung dem
Veranstalter nicht zugemutet werden kann.

§ 70 Recht zur Teilnahme an einer Veranstaltung

(1) Jedermann, der dem Teilnehmerkreis der festgesetzten Veranstaltung angehort, ist nach MalRgabe der fur alle
Veranstaltungsteilnehmer geltenden Bestimmungen zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt.
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(2) Der Veranstalter kann, wenn es flr die Erreichung des Veranstaltungszwecks erforderlich ist, die
Veranstaltung auf bestimmte Ausstellergruppen, Anbietergruppen und Besuchergruppen beschranken, soweit
dadurch gleichartige Unternehmen nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar
unterschiedlich behandelt werden.

(3) Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Grinden, insbesondere wenn der zur Verfligung stehende
Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller, Anbieter oder Besucher von der Teilnahme ausschlieRen.

§ 70a Untersagung der Teilnahme an einer Veranstaltung

(1) Die zustandige Behorde kann einem Aussteller oder Anbieter die Teilnahme an einer bestimmten
Veranstaltung oder einer oder mehreren Arten von Veranstaltungen im Sinne der §§ 64 bis 68 untersagen, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daB er die hierfiir erforderliche Zuverlassigkeit nicht besitzt.

(2) Im Falle der selbstandigen Auslibung des Bewachungsgewerbes, des Gewerbes der Makler, Bautrager und
Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter, des Gewerbes des Versicherungsvermittlers und Versicherungsberaters,
des Gewerbes des Finanzanlagenvermittlers und Honorar-Finanzanlagenberaters sowie des Gewerbes des
Immobiliardarlehensvermittlers auf einer Veranstaltung im Sinne der §§ 64 bis 68 gelten die Versagungsgriinde
der §§ 34a, 34c, 34d, 34f, 34h oder 34i entsprechend.

(3) Die selbstandige Auslibung des Versteigerergewerbes auf einer Veranstaltung im Sinne der §§ 64 bis 68 ist nur
zulassig, wenn der Gewerbetreibende die nach § 34b Abs. 1 erforderliche Erlaubnis besitzt.

§ 70b (weggefallen)

§ 71 Vergiitung

Der Veranstalter darf bei Volksfesten, Wochenmarkten und Jahrmarkten eine Vergiitung nur fiir die Uberlassung
von Raum und Standen und fur die Inanspruchnahme von Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen
einschliellich der Abfallbeseitigung fordern. Daneben kann der Veranstalter bei Volksfesten und Jahrmarkten eine
Beteiligung an den Kosten fur die Werbung verlangen. Landesrechtliche Bestimmungen Uber die Erhebung von
Benutzungsgebihren durch Gemeinden und Gemeindeverbande bleiben unberihrt.

§ 71a Offentliche Sicherheit oder Ordnung

Den Landern bleibt es vorbehalten, Vorschriften zur Aufrechterhaltung der &ffentlichen Sicherheit oder Ordnung
auf Veranstaltungen im Sinne der §§ 64 bis 68 zu erlassen.

§ 71b Anwendbarkeit von Vorschriften des stehenden Gewerbes fiir die Ausiibung im Messe-,
Ausstellungs- und Marktgewerbe

(1) Fur die Ausibung des Messe-, Ausstellungs- und Marktgewerbes gilt § 29 entsprechend.

(2) Fur die Ausubung des Bewachungsgewerbes, des Versteigerergewerbes, des Gewerbes der Makler,

Bautrager und Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter, des Versicherungsvermittlergewerbes, des
Versicherungsberatergewerbes, des Gewerbes des Finanzanlagenvermittlers und Honorar-Finanzanlagenberaters
sowie des Gewerbes des Immobiliardarlehensvermittlers gelten § 34a Absatz 1a Satz 1 und Absatz 2 bis 5, § 34b
Absatz 5 bis 8 und 10, § 34c Absatz 2a, 3 und 5, § 34d Absatz 1 Satz 6 und 7, Absatz 2 Satz 3 bis 6, Absatz 3

und 8 bis 10, § 34f Absatz 4 bis 6, § 34h Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 und 3, § 34i Absatz 5 bis 8 sowie die auf
Grund des § 34a Absatz 2, des § 34b Absatz 8, des § 34c Absatz 3, des § 34e sowie der §§ 34g und 34j erlassenen
Rechtsvorschriften entsprechend. Die zustandige Behérde kann fir die Versteigerung leicht verderblicher Waren
fur ihren Bezirk Ausnahmen zulassen.

Titel V
Taxen

§§ 72 bis 80 (weggefallen)

Titel VI
Innungen, Innungsausschiisse, Handwerkskammern, Innungsverbande
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§8 81 bis 104n (weggefallen)

Titel Vla
Handwerksrolle

§§ 1040 bis 104u (weggefallen)

Titel VII
Arbeitnehmer

l.
Allgemeine arbeitsrechtliche Grundsatze

§ 105 Freie Gestaltung des Arbeitsvertrages

Arbeitgeber und Arbeitnehmer kénnen Abschluss, Inhalt und Form des Arbeitsvertrages frei vereinbaren,

soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften, Bestimmungen eines anwendbaren Tarifvertrages oder einer
Betriebsvereinbarung entgegenstehen. Soweit die Vertragsbedingungen wesentlich sind, richtet sich ihr Nachweis
nach den Bestimmungen des Nachweisgesetzes.

§ 106 Weisungsrecht des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen naher bestimmen, soweit
diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines
anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung
und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Bei der Ausibung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf
Behinderungen des Arbeithehmers Ricksicht zu nehmen.

§ 107 Berechnung und Zahlung des Arbeitsentgelts
(1) Das Arbeitsentgelt ist in Euro zu berechnen und auszuzahlen.

(2) Arbeitgeber und Arbeitnehmer kdnnen Sachbezlige als Teil des Arbeitsentgelts vereinbaren, wenn dies

dem Interesse des Arbeitnehmers oder der Eigenart des Arbeitsverhaltnisses entspricht. Der Arbeitgeber darf
dem Arbeitnehmer keine Waren auf Kredit berlassen. Er darf ihm nach Vereinbarung Waren in Anrechnung

auf das Arbeitsentgelt Uberlassen, wenn die Anrechnung zu den durchschnittlichen Selbstkosten erfolgt. Die
geleisteten Gegenstande mussen mittlerer Art und Gite sein, soweit nicht ausdricklich eine andere Vereinbarung
getroffen worden ist. Der Wert der vereinbarten Sachbezlige oder die Anrechnung der Gberlassenen Waren auf
das Arbeitsentgelt darf die Hohe des pfandbaren Teils des Arbeitsentgelts nicht Ubersteigen.

(3) Die Zahlung eines regelmaRigen Arbeitsentgelts kann nicht fir die Falle ausgeschlossen werden, in denen
der Arbeitnehmer flr seine Tatigkeit von Dritten ein Trinkgeld erhalt. Trinkgeld ist ein Geldbetrag, den ein Dritter
ohne rechtliche Verpflichtung dem Arbeitnehmer zusatzlich zu einer dem Arbeitgeber geschuldeten Leistung
zahlt.

§ 108 Abrechnung des Arbeitsentgelts

(1) Dem Arbeitnehmer ist bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform zu erteilen. Die
Abrechnung muss mindestens Angaben Uber Abrechnungszeitraum und Zusammensetzung des Arbeitsentgelts
enthalten. Hinsichtlich der Zusammensetzung sind insbesondere Angaben Gber Art und Hohe der Zuschlage,
Zulagen, sonstige Vergatungen, Art und Héhe der Abzige, Abschlagszahlungen sowie Vorschlsse erforderlich.

(2) Die Verpflichtung zur Abrechnung entfallt, wenn sich die Angaben gegenuber der letzten ordnungsgemaRen
Abrechnung nicht gedndert haben.

(3) Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales wird ermachtigt, das Nahere zum Inhalt und Verfahren

einer Entgeltbescheinigung, die zu Zwecken nach dem Sozialgesetzbuch sowie zur Vorlage bei den Sozial- und
Familiengerichten verwendet werden kann, durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Besoldungsmitteilungen fur
Beamte, Richter oder Soldaten, die inhaltlich der Entgeltbescheinigung nach Satz 1 entsprechen, kénnen fur die in
Satz 1 genannten Zwecke verwendet werden. Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber zu anderen Zwecken eine
weitere Entgeltbescheinigung verlangen, die sich auf die Angaben nach Absatz 1 beschrankt.
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§ 109 Zeugnis

(1) Der Arbeitnehmer hat bei Beendigung eines Arbeitsverhaltnisses Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis.
Das Zeugnis muss mindestens Angaben zu Art und Dauer der Tatigkeit (einfaches Zeugnis) enthalten.

Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass sich die Angaben dartber hinaus auf Leistung und Verhalten im
Arbeitsverhaltnis (qualifiziertes Zeugnis) erstrecken.

(2) Das Zeugnis muss klar und verstandlich formuliert sein. Es darf keine Merkmale oder Formulierungen
enthalten, die den Zweck haben, eine andere als aus der aueren Form oder aus dem Wortlaut ersichtliche
Aussage Uber den Arbeitnehmer zu treffen.

(3) Das Zeugnis kann mit Einwilligung des Arbeitnehmers in elektronischer Form erteilt werden.

§ 110 Wettbewerbsverbot

Arbeitgeber und Arbeitnehmer kénnen die berufliche Tatigkeit des Arbeitnehmers flur die Zeit nach Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses durch Vereinbarung beschranken (Wettbewerbsverbot). Die §§ 74 bis 75f des
Handelsgesetzbuches sind entsprechend anzuwenden.

§ 111 Pflichtfortbildungen

(1) Ist der Arbeitgeber durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes, durch Tarifvertrag oder Betriebs- oder
Dienstvereinbarung verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine fur die Erbringung der Arbeitsleistung erforderliche
Fortbildung anzubieten, dirfen dem Arbeitnehmer die Kosten hierfir nicht auferlegt werden.

(2) Fortbildungen nach Absatz 1 sollen wahrend der regelmaligen Arbeitszeit durchgefihrt werden. Soweit
Fortbildungen nach Absatz 1 auBerhalb der regelmaBigen Arbeitszeit durchgefihrt werden missen, gelten sie als
Arbeitszeit.

§§ 112 bis 132a (weggefallen)

Il.
Meistertitel

§ 133 Befugnis zur Fihrung des Baumeistertitels

Die Befugnis zur Fihrung des Meistertitels in Verbindung mit einer anderen Bezeichnung, die auf eine Tatigkeit im
Baugewerbe hinweist, insbesondere des Titels Baumeister und Baugewerksmeister, wird durch Rechtsverordnung
der Bundesregierung*) mit Zustimmung des Bundesrates geregelt.

*) Zustandige Stelle gemal Artikel 129 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes.

§§ 133a bis 133d (weggefallen)
§8 133e bis 139aa (weggefallen)

Il.
Aufsicht

§ 139b Gewerbeaufsichtsbehorde

(1) Die Aufsicht Uber die Ausfihrung der Bestimmungen der auf Grund des § 120e oder des § 139h erlassenen
Rechtsverordnungen ist ausschlieBlich oder neben den ordentlichen Polizeibehdrden besonderen von den
Landesregierungen zu ernennenden Beamten zu Ubertragen. Denselben stehen bei Austibung dieser Aufsicht
alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehdrden, insbesondere das Recht zur jederzeitigen Besichtigung und
Prafung der Anlagen zu. Die amtlich zu ihrer Kenntnis gelangenden Geschafts- und Betriebsverhaltnisse der
ihrer Besichtigung und Prifung unterliegenden Anlagen durfen sie nur zur Verfolgung von Gesetzwidrigkeiten
und zur Erfullung von gesetzlich geregelten Aufgaben zum Schutz der Umwelt den dafur zustandigen Behdrden
offenbaren. Soweit es sich bei Geschafts- und Betriebsverhaltnissen um Informationen Uber die Umwelt im
Sinne des Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach dem
Umweltinformationsgesetz.
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(2) Die Ordnung der Zustandigkeitsverhaltnisse zwischen diesen Beamten und den ordentlichen Polizeibehérden
bleibt der verfassungsmaligen Regelung in den einzelnen Landern vorbehalten.

(3) Die erwahnten Beamten haben Jahresberichte Gber ihre amtliche Tatigkeit zu erstatten. Diese Jahresberichte
oder Auszuge aus denselben sind dem Bundesrat und dem Deutschen Bundestag vorzulegen.

(4) Die auf Grund der Bestimmungen der auf Grund des § 120e oder des § 139h erlassenen Rechtsverordnungen
auszufuhrenden amtlichen Besichtigungen und Prifungen mussen die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch
in der Nacht, wahrend des Betriebs gestatten.

(5) Die Arbeitgeber sind ferner verpflichtet, den genannten Beamten oder der Polizeibehérde diejenigen
statistischen Mitteilungen Gber die Verhaltnisse ihrer Arbeitnehmer zu machen, welchen vom Bundesministerium
fr Arbeit und Soziales *) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates oder von der
Landesregierung unter Festsetzung der dabei zu beobachtenden Fristen und Formen vorgeschrieben werden.

(5a) (weggefallen)

(6) Die Beauftragten der zustandigen Behdrden sind befugt, die Unterklnfte, auf die sich die Pflichten der
Arbeitgeber nach der Arbeitsstattenverordnung beziehen, zu betreten und zu besichtigen. Gegen den Willen
der Unterkunftsinhaber ist dies jedoch nur zur Verhitung dringender Gefahren flr die 6ffentliche Sicherheit
oder Ordnung zuldssig. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird
insoweit eingeschrankt.

(7) Ergeben sich im Einzelfall fir die flr den Arbeitsschutz zustandigen Landesbehérden konkrete Anhaltspunkte

far

1. eine Beschaftigung oder Tatigkeit von Auslandern ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4a Absatz 5
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechtigung nach § 4a Absatz 5 Satz 2 in Verbindung
mit Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die zur Austbung
der Beschaftigung berechtigen, oder eine Genehmigung nach § 284 Absatz 1 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch,

2. VerstoRe gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
gegenuber einer Dienststelle der Bundesagentur fiir Arbeit, einem Trager der gesetzlichen Kranken-,
Pflege-, Unfall- oder Rentenversicherung oder einem Trager der Sozialhilfe oder gegen die Meldepflicht
nach § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,

VerstoBe gegen das Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz,
VerstdlRe gegen das Arbeitnehmeriberlassungsgesetz,

b

VerstdlRe gegen Vorschriften des Vierten und Siebten Buches Sozialgesetzbuch tber die Verpflichtung zur
Zahlung von Sozialversicherungsbeitragen,

6 VerstoRe gegen das Aufenthaltsgesetz,

7. VerstoRe gegen die Steuergesetze,

8 VerstoRe gegen das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft,

9 VerstoRe gegen das Mindestlohngesetz,

10.  VerstoRe gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz,

unterrichten sie die fur die Verfolgung und Ahndung der VerstdRe jeweils zustandigen Behdérden und, soweit
erforderlich, die Trager der Sozialhilfe sowie die Behdrden nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes.

(8) In den Fallen des Absatzes 7 arbeiten die flr den Arbeitsschutz zustandigen Landesbehdrden insbesondere mit
folgenden Beh6rden zusammen:

1. den Agenturen flr Arbeit,

2 den Tragern der Krankenversicherung als Einzugsstellen flir die Sozialversicherungsbeitrage,

3. den Tragern der Unfallversicherung,
4

den nach Landesrecht flr die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz zustandigen Behdrden,
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den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes genannten Behdérden,
den Finanzbehdérden,

5
6
7. den Behérden der Zollverwaltung,
8 den Rentenversicherungstragern,
9

den Tragern der Sozialhilfe.

*) Kl Zusténdige Stelle gemaR Artikel 129 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes.

§§ 139c¢ bis 139h (weggefallen)
§ 139i

(weggefallen)

§§ 139k und 139m (weggefallen)

Titel VIII
Gewerbliche Hilfskassen

§ 140

(weggefallen)
§§ 141 bis 141f (weggefallen)

Titel IX
Statutarische Bestimmungen

§ 142

(weggefallen)

Titel X
Straf- und BuRgeldvorschriften

§143

(weggefallen)

§ 144 Verletzung von Vorschriften liber erlaubnisbediirftige stehende Gewerbe

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. ohne die erforderliche Erlaubnis
a) (weggefallen),
b) nach § 30 Abs. 1 eine dort bezeichnete Anstalt betreibt,

) nach § 33a Abs. 1 Satz 1 Schaustellungen von Personen in seinen Geschaftsraumen veranstaltet
oder fur deren Veranstaltung seine Geschaftsraume zur Verfigung stellt,

d) nach § 33c Abs. 1 Satz 1 ein Spielgerat aufstellt, nach § 33d Abs. 1 Satz 1 ein anderes Spiel
veranstaltet oder nach § 33i Abs. 1 Satz 1 eine Spielhalle oder ein ahnliches Unternehmen
betreibt,

e) nach § 34 Abs. 1 Satz 1 das Geschaft eines Pfandleihers oder Pfandvermittlers betreibt,
f) nach § 34a Abs. 1 Satz 1 Leben oder Eigentum fremder Personen bewacht,

g) nach § 34b Abs. 1 fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstiicke oder fremde Rechte
versteigert,

h) nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 den Abschlul8 von Vertragen der dort
bezeichneten Art vermittelt oder die Gelegenheit hierzu nachweist,
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i) nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ein Bauvorhaben vorbereitet oder durchfhrt,

j) nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Wohnimmobilien verwaltet,

k) nach § 34d Absatz 1 Satz 1 den Abschluss eines dort genannten Vertrages vermittelt,

) nach § 34d Absatz 2 Satz 1 Uber eine Versicherung oder Riickversicherung berat,

m)  nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Anlageberatung oder Anlagevermittlung erbringt,

n) nach § 34h Absatz 1 Satz 1 Anlageberatung erbringt oder

0) nach § 34i Absatz 1 Satz 1 den Abschluss von Vertragen der dort bezeichneten Art vermittelt oder
Dritte zu solchen Vertragen berat,

ohne Zulassung nach § 31 Absatz 1 Leben oder Eigentum fremder Personen auf einem Seeschiff bewacht,

einer vollziehbaren Auflage nach § 31 Absatz 2 Satz 2 zuwiderhandelt oder

ohne eine nach § 47 erforderliche Erlaubnis das Gewerbe durch einen Stellvertreter austiben Iait.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

la.

1b.

4a.

5a.

7a.

7b.

7c.

7d.

einer Rechtsverordnung nach § 31 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2, 3 Buchstabe a bis ¢ oder Buchstabe
d oder Nummer 4 oder Satz 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fiir einen bestimmten Tatbestand auf
diese BuBgeldvorschrift verweist,

einer Rechtsverordnung nach § 33f Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 4 oder einer vollziehbaren Anordnung
aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung flir einen
bestimmten Tatbestand auf diese BuBgeldvorschrift verweist,

einer Rechtsverordnung nach § 33g Nr. 2, § 34 Abs. 2, § 34a Abs. 2, § 34b Abs. 8, § 34e Absatz 1 Satz
1 Nummer 2, 4 oder 7, Absatz 2 oder 3 oder § 38 Abs. 3 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund
einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fir einen bestimmten
Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist,

entgegen § 34 Abs. 4 bewegliche Sachen mit Gewahrung des Riickkaufrechts ankauft,

einer vollziehbaren Auflage nach § 33a Abs. 1 Satz 3, § 33c Abs. 1 Satz 3, § 33d Abs. 1 Satz 2, § 33e Abs.
3,§33i Abs. 1 Satz 2, § 34 Abs. 1 Satz 2, § 34a Abs. 1 Satz 2, § 34b Abs. 3, § 34d Absatz 4 Satz 1, auch in
Verbindung mit Absatz 6 Satz 3, oder § 36 Abs. 1 Satz 3 oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 33c
Abs. 3 Satz 3 oder § 34a Abs. 4 zuwiderhandelt,

ein Spielgerat ohne die nach § 33c Abs. 3 Satz 1 erforderliche Bestatigung der zustandigen Behorde
aufstellt,

entgegen § 33c Absatz 3 Satz 4 eine Person beschaftigt,

einer vollziehbaren Auflage nach § 34c Abs. 1 Satz 2, § 34f Absatz 1 Satz 2, § 34h Absatz 1 Satz 2 oder §
34i Absatz 1 Satz 2 zuwiderhandelt,

entgegen § 34c Absatz 2a Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34c Absatz 3 Nummer
3 sich nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig weiterbildet,

einer Rechtsverordnung nach § 34c Abs. 3 oder § 34g Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer

1, 2 oder 4 oder Satz 2 oder § 34j oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fiir einen bestimmten Tatbestand auf
diese BuBgeldvorschrift verweist,

entgegen § 34d Absatz 1 Satz 7 eine Sondervergutung gewahrt oder verspricht,

entgegen § 34d Absatz 2 Satz 4, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34e Absatz 1
Nummer 3, eine Zuwendung annimmt,

entgegen § 34d Absatz 2 Satz 6 die Auskehrung einer Zuwendung nicht, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig veranlasst,

entgegen § 34d Absatz 3, § 34h Absatz 2 Satz 1 oder § 34i Absatz 5 Satz 2 ein Gewerbe oder eine Tatigkeit
ausubt,

entgegen § 34d Absatz 9 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 34e Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 Buchstabe c sich nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig weiterbildet,
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8. entgegen § 34d Absatz 10 Satz 1 oder § 34f Absatz 5 oder 6 Satz 1 eine Eintragung nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig vornehmen lasst,

9. entgegen § 34d Absatz 10 Satz 2, § 34f Absatz 5 oder Absatz 6 Satz 2 oder § 34i Absatz 8 Nummer 3 eine
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig macht,

10. entgegen § 34h Absatz 3 Satz 2 oder § 34i Absatz 5 eine Zuwendung annimmt oder
11. entgegen § 34h Absatz 3 Satz 3 eine Zuwendung nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig auskehrt.

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsatzlich oder fahrlassig bei einer Versteigerung einer Vorschrift des §
34b Abs. 6 oder 7 zuwiderhandelt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe m und n und Nummer 2

mit einer GeldbuBe bis zu flinfzigtausend Euro, in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a bis | und o,
Nummer 3 und 4 und des Absatzes 2 Nummer 1, 1a und 5 bis 11 mit einer GeldbuBe bis zu fiinftausend Euro, in
den Fallen des Absatzes 2 Nummer 1b und 2 bis 4a mit einer GeldbuBe bis zu dreitausend Euro und in den Fallen
des Absatzes 3 mit einer GeldbulRe bis zu eintausend Euro geahndet werden.

(5) Verwaltungsbehodrde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist in
den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 und 3 und des Absatzes 2 Nummer 1 das Bundesamt fur Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle.

§ 145 Verletzung von Vorschriften iiber das Reisegewerbe

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. ohne Erlaubnis nach § 55 Abs. 2
a) eine Tatigkeit nach § 34f Absatz 1 Satz 1 oder § 34h Absatz 1 Satz 1 oder
b) eine sonstige Tatigkeit als Reisegewerbe betreibt,
2. einer auf Grund des § 55f erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie flr einen bestimmten
Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist,
2a. entgegen § 57 Abs. 3 das Versteigerergewerbe als Reisegewerbe auslibt,
3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 59 Satz 1, durch die
a) eine reisegewerbliche Tatigkeit nach § 34f Absatz 1 Satz 1 oder § 34h Absatz 1 Satz 1 oder
b) eine sonstige reisegewerbliche Tatigkeit untersagt wird, zuwiderhandelt oder

4, ohne die nach § 60a Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 1 erforderliche Erlaubnis ein dort bezeichnetes
Reisegewerbe betreibt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. einer auf Grund des § 60a Abs. 2 Satz 4 in Verbindung mit § 33f Abs. 1 oder § 33g Nr. 2 erlassenen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie fur einen bestimmten Tatbestand auf diese
BuRgeldvorschrift verweist,

2. Waren im Reisegewerbe
a) entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 1 vertreibt,
b) entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 2 feilbietet oder ankauft oder
) entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 3 feilbietet,
3. bis 5. (weggefallen)
entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 6 Ruckkauf- oder Darlehensgeschafte abschlieBt oder vermittelt,
einer vollziehbaren Auflage nach
a) § 55 Abs. 3, auch in Verbindung mit § 56 Abs. 2 Satz 3 zweiter Halbsatz,
b) § 60a Abs. 2 Satz 4 in Verbindung mit § 33d Abs. 1 Satz 2 oder
C) § 60a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 33i Abs. 1 Satz 2
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zuwiderhandelt,

einer Rechtsverordnung nach § 61a Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34a Abs. 2, § 34b Abs. 8, § 34e
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 4 oder 7, Absatz 2 oder 3 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund
einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fiir einen bestimmten
Tatbestand auf diese BuBRgeldvorschrift verweist oder

einer Rechtsverordnung nach § 61a Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34c Absatz 3, mit § 349 Absatz

1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 4 oder Satz 2, mit § 34j Absatz 1 Nummer 1 oder 3 oder
Absatz 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund dieser Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit
die Rechtsverordnung fir einen bestimmten Tatbestand auf diese BuBRgeldvorschrift verweist.

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

w

e R -

10.

11.

entgegen § 55c oder § 56a Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Anzeige nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

an Sonn- oder Feiertagen eine im § 55e Abs. 1 bezeichnete Tatigkeit im Reisegewerbe auslibt,

entgegen § 56a Absatz 4 Satz 1 nicht sicherstellt, dass in der 6ffentlichen Ankundigung die dort genannten
Informationen enthalten sind,

entgegen § 56a Absatz 4 Satz 2 eine Zuwendung ankiindigt,

entgegen § 56a Absatz 5 Satz 1 ein Wanderlager leitet,

entgegen § 56a Absatz 6 Satz 1 eine Leistung oder Ware vertreibt oder vermittelt,
einer vollziehbaren Anordnung nach § 56a Absatz 7 zuwiderhandelt,

entgegen § 60c Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 56 Abs. 2 Satz 3 zweiter Halbsatz oder § 60c Abs.
2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2, die Reisegewerbekarte oder eine dort genannte Unterlage nicht bei sich flhrt
oder nicht oder nicht rechtzeitig vorzeigt oder eine dort genannte Tatigkeit nicht oder nicht rechtzeitig
einstellt,

entgegen § 60c Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit § 56 Abs. 2 Satz 3, die gefiihrten Waren nicht
vorlegt,

entgegen § 60c Abs. 2 Satz 1 eine Zweitschrift oder eine beglaubigte Kopie der Reisegewerbekarte nicht
oder nicht rechtzeitig aushandigt oder

entgegen § 60c Abs. 3 Satz 1 eine dort genannte Unterlage nicht mit sich fihrt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 3 Buchstabe a mit einer
GeldbuRe bis zu flnfzigtausend Euro, in den Fallen des Absatzes 3 mit einer GeldbuBe bis zu zehntausend Euro,
in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2, 2a, 3 Buchstabe b, Nr. 4 und des Absatzes 2 Nr. 9 mit
einer GeldbulRe bis zu finftausend Euro und in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 8 mit einer Geldbul3e bis zu
zweitausendfinfhundert Euro geahndet werden.

§ 146 Verletzung sonstiger Vorschriften iiber die Ausiibung eines Gewerbes

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

la.

einer vollziehbaren Anordnung

a) nach § 35 Abs. 1 Satz 1 oder 2,

b) nach § 35 Abs. 7a Satz 1, 3 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 oder 2 oder

) nach § 35 Abs. 9 in Verbindung mit den in den Buchstaben a oder b genannten Vorschriften
zuwiderhandelt,

einer mit einer Erlaubnis nach § 35 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 9, verbundenen vollziehbaren
Auflage zuwiderhandelt oder

entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach § 51 Satz 1 eine gewerbliche Anlage benutzt.

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsatzlich oder fahrlassig
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einer Rechtsverordnung nach § 6¢ oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fir einen bestimmten Tatbestand auf
diese BuBgeldvorschrift verweist,

entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder § 11b Absatz 6 Satz 2 oder 3
eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig macht,

entgegen
a) § 13a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 2,

b) § 14 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, Absatz 2 oder einer Rechtsverordnung nach
§ 14 Absatz 14 Satz 2 Nummer 1, oder

) § 14 Absatz 3 Satz 1
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen § 14 Absatz 3 Satz 2 oder Satz 3 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht
vollstédndig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig anbringt,

entgegen § 29 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 4, jeweils auch in Verbindung mit § 61a Abs. 1 oder §
71b Abs. 1, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erteilt,

im Wochenmarktverkehr andere als nach § 67 Abs. 1 oder 2 zugelassene Waren feilbietet,
entgegen § 69 Abs. 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,

einer vollziehbaren Auflage nach § 69a Abs. 2, auch in Verbindung mit § 60b Abs. 2 erster Halbsatz,
zuwiderhandelt,

einer vollziehbaren Anordnung nach § 70a Abs. 1, auch in Verbindung mit § 60b Abs. 2, zuwiderhandelt,
durch die die Teilnahme an einer dort genannten Veranstaltung

a) zum Zwecke der Auslibung einer Tatigkeit nach § 34f Absatz 1 Satz 1 oder § 34h Absatz 1 Satz 1
oder

b) zum Zwecke der Auslibung einer sonstigen gewerbsmafigen Tatigkeit untersagt wird,

entgegen § 70a Abs. 3 das Versteigerergewerbe auf einer Veranstaltung im Sinne der §§ 64 bis 68
auslbt,

(weggefallen)

einer Rechtsverordnung nach § 71b Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34a Abs. 2, § 34b Abs. 8, § 34e
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 4 oder 7, Absatz 2 oder 3 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund
einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fir einen bestimmten
Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist,

einer Rechtsverordnung nach § 71b Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34c Abs. 3, § 34g Absatz 1 Satz
1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 4 oder Satz 2 oder § 34j oder einer vollziehbaren
Anordnung auf Grund dieser Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fur einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bullgeldvorschrift verweist oder

entgegen einer nach § 133 Abs. 2 Satz 1 ergangenen Rechtsverordnung die Berufsbezeichnung
"Baumeister" oder eine Berufsbezeichnung fuhrt, die das Wort "Baumeister" enthalt und auf eine
Tatigkeit im Baugewerbe hinweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 8 Buchstabe a mit einer Geldbul3e bis

zu funfzigtausend Euro, in den Fallen der Absatze 1 und 2 Nummer 1a und 11a mit einer GeldbuRe bis zu
funftausend Euro, in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 4 und 7 mit einer GeldbuBe bis zu zweitausendflinfhundert
Euro, in den Ubrigen Fallen des Absatzes 2 mit einer GeldbuRe bis zu eintausend Euro geahndet werden.

FuBBnote

(+++ § 146: Zur Anwendung vgl. § 158 i.d. bis zum 22.6.2022 geltenden F. +++)

§ 147 Verletzung von Arbeitsschutzvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
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1. eine Besichtigung oder Prifung nach § 139b Abs. 1 Satz 2, Abs. 4, 6 Satz 1 oder 2 nicht gestattet oder

2. entgegen § 139b Abs. 5 eine vorgeschriebene statistische Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbulRe geahndet werden.

§ 147a Verbotener Erwerb von Edelmetallen und Edelsteinen

(1) Es ist verboten, von Minderjahrigen gewerbsmaRig

1. Edelmetalle (Gold, Silber, Platin und Platinbeimetalle), edelmetallhaltige Legierungen sowie Waren aus
Edelmetall oder edelmetallhaltigen Legierungen oder

2. Edelsteine, Schmucksteine, synthetische Steine oder Perlen
zu erwerben.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig Gegenstéande der in Absatz 1 bezeichneten Art von
Minderjahrigen gewerbsmaRig erwirbt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe bis zu funftausend Euro
geahndet werden.

§ 147b Verletzung von Vorschriften liber die Insolvenzsicherung bei Pauschalreisen und verbundenen
Reiseleistungen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 651t Nummer 1, auch in Verbindung mit § 651u Absatz 1 Satz 1 oder § 651w Absatz 3 Satz 4,
oder

2. entgegen § 651t Nummer 2, auch in Verbindung mit § 651u Absatz 1 Satz 1, § 651v Absatz 2 Satz 1 oder §
651w Absatz 3 Satz 4,

des Burgerlichen Gesetzbuchs eine Riickbeférderung vereinbart oder eine Zahlung fordert oder annimmt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer GeldbuRe bis zu dreiigtausend
Euro, in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 mit einer GeldbulRe bis zu funftausend Euro geahndet werden.

§ 147c VerstoR gegen Wohlverhaltenspflichten bei der Vermittlung von
Versicherungsanlageprodukten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei der Vermittlung eines Versicherungsanlageproduktes im Sinne des Artikels
2 Absatz 1 Nummer 17 der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar
2016 Uber Versicherungsvertrieb (Neufassung) (ABI. L 26 vom 2.2.2016, S. 19)

1. entgegen § 59 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 7c Absatz 1 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes
eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erfragt oder

2. entgegen § 59 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 7c Absatz 1 Satz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes
ein Versicherungsanlageprodukt empfiehlt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbule bis zu funfhunderttausend Euro geahndet werden. § 30
Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

§ 147d Verletzung von Vorschriften uber die digitale operationale Resilienz durch
Versicherungsvermittler nach § 34d Absatz 1, Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2 und
Versicherungsvermittler in Nebentatigkeit nach § 34d Absatz 6

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Person im Anwendungsbereich dieses Gesetzes gegen die Verordnung (EU)
2022/2554 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 Uber die digitale operationale
Resilienz im Finanzsektor und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr.
600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2016/1011 (ABI. L 333 vom 27.12.2022, S. 1) verstoRt, indem er vorsatzlich
oder fahrlassig,

1. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 6 Absatz 5 Satz 3, Artikel 28 Absatz 3 Unterabsatz 4 oder
Artikel 42 Absatz 6 Satz 1 zuwiderhandelt,
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2. entgegen Artikel 19 Absatz 4 der zustandigen Behdrde dort genannte Meldung nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

3. entgegen Artikel 28 Absatz 3 Unterabsatz 3 der zustandigen Behdrde einen Bericht nicht, nicht richtig,
nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

4, entgegen Artikel 28 Absatz 3 Unterabsatz 5 der zustandigen Behdrde die Unterrichtung nicht, nicht richtig,
nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig Ubermittelt oder

5. entgegen Artikel 45 Absatz 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
vornimmt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu finfhunderttausend Euro geahndet werden.

§ 148 Strafbare Verletzung gewerberechtlicher Vorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. einein § 144 Abs. 1, § 145 Abs. 1, 2 Nr. 2 oder 6 oder § 146 Abs. 1 bezeichnete Zuwiderhandlung
beharrlich wiederholt oder

2. durch eine in § 144 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, Absatz 2 Nummer 1a oder Nummer 1b, § 145 Abs. 1, 2 Nr.
1 oder 2, oder § 146 Abs. 1 bezeichnete Zuwiderhandlung Leben oder Gesundheit eines anderen oder
fremde Sachen von bedeutendem Wert gefahrdet.

§ 148a Strafbare Verletzung von Priiferpflichten

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Prifer oder als Gehilfe eines
Priifers Uber das Ergebnis einer Prifung nach § 16 Abs. 1 oder 2 der Makler- und Bautragerverordnung falsch
berichtet oder erhebliche Umstéande im Bericht verschweigt.

(2) Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen
anderen zu schadigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder Geldstrafe.

§ 148b Fahrlassige Hehlerei von Edelmetallen und Edelsteinen

Wer gewerbsmaRig mit den in § 147a Abs. 1 bezeichneten Gegenstanden Handel treibt oder gewerbsmaRig
Edelmetalle und edelmetallhaltige Legierungen und Rickstédnde hiervon schmilzt, probiert oder scheidet oder
aus den Gemengen und Verbindungen von Edelmetallabfallen mit Stoffen anderer Art Edelmetalle wiedergewinnt
und beim Betrieb eines derartigen Gewerbes einen der in § 147a Abs. 1 bezeichneten Gegenstande, von dem er
fahrldssig nicht erkannt hat, dal8 ihn ein anderer gestohlen oder sonst durch eine gegen ein fremdes Vermdégen
gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat, ankauft oder sich oder einem Dritten verschafft, ihn absetzt oder
absetzen hilft, um sich oder einen anderen zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.

§ 148c Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 144 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d oder Absatz 2 Nummer 1a, 3 oder 4 oder
§ 145 Absatz 1 Nummer 4 oder Absatz 2 Nummer 1 oder 7 Buchstabe b oder c begangen worden, so kénnen

1. Gegenstande, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, oder
2. Gegenstande, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,
eingezogen werden. § 23 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

Titel XI
Gewerbezentralregister

§ 149 Einrichtung eines Gewerbezentralregisters
(1) Das Bundesamt fir Justiz (Registerbehdrde) fihrt ein Gewerbezentralregister.

(2) In das Register sind einzutragen

1. die vollziehbaren und die nicht mehr anfechtbaren Entscheidungen einer Verwaltungsbehérde, durch die
wegen Unzuverlassigkeit oder Ungeeignetheit
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a) ein Antrag auf Zulassung (Erlaubnis, Genehmigung, Konzession, Bewilligung) zu einem Gewerbe
oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung abgelehnt oder eine erteilte Zulassung
zuruckgenommen oder widerrufen,

b) die Ausiibung eines Gewerbes, die Tatigkeit als Vertretungsberechtigter einer Gewerbetreibenden
oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte Person oder der Betrieb oder die
Leitung einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung untersagt,

) ein Antrag auf Erteilung eines Befahigungsscheines nach § 20 des Sprengstoffgesetzes abgelehnt
oder ein erteilter Befahigungsschein entzogen,

d) im Rahmen eines Gewerbebetriebes oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung die
Befugnis zur Einstellung oder Ausbildung von Auszubildenden entzogen oder die Beschaftigung,
Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Kindern und Jugendlichen verboten oder

e) die Fhrung von Kraftverkehrsgeschaften untersagt
wird,

2. Verzichte auf eine Zulassung zu einem Gewerbe oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung
wahrend eines Ricknahme- oder Widerrufsverfahrens wegen Unzuverlassigkeit oder Ungeeignetheit,

3. rechtskraftige BuBgeldentscheidungen, insbesondere auch solche wegen einer Steuerordnungswidrigkeit,
die aufgrund von Taten ergangen sind, die

a) bei oder in Zusammenhang mit der Austibung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen
wirtschaftlichen Unternehmung oder

b) bei der Tatigkeit in einem Gewerbe oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung von
einem Vertreter oder Beauftragten im Sinne des § 9 des Gesetzes ber Ordnungswidrigkeiten oder
von einer Person, die in einer Rechtsvorschrift ausdrucklich als Verantwortlicher bezeichnet ist,

begangen worden sind, wenn die GeldbuRe mehr als 200 Euro betragt,

4, rechtskraftige strafgerichtliche Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 10 und 11 des
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes, nach den 8§ 15 und 15a des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes
oder nach § 266a Abs. 1, 2 und 4 des Strafgesetzbuches, die bei oder im Zusammenhang mit der
Auslbung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung begangen
worden ist, wenn auf Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90
Tagessatzen erkannt worden ist.

Von der Eintragung sind Entscheidungen und Verzichte ausgenommen, die nach § 28 des
Strallenverkehrsgesetzes in das Fahreignungsregister einzutragen sind.

(3) Gerichte und Behérden teilen der Registerbehdrde die in Absatz 2 genannten Entscheidungen und Tatsachen
mit. Stellen sie fest, dass die mitgeteilten Daten unrichtig sind, haben sie der Registerbehérde dies und, soweit
und sobald sie bekannt sind, die richtigen Daten unverziiglich anzugeben. Stellt die Registerbehdrde eine
Unrichtigkeit fest, hat sie die richtigen Daten der mitteilenden Stelle zu Ubermitteln oder die mitteilende Stelle zu
ersuchen, die richtigen Daten mitzuteilen. In beiden Fallen hat die Registerbehdérde die unrichtige Eintragung zu
berichtigen. Die mitteilende Stelle sowie Stellen, denen nachweisbar eine unrichtige Auskunft erteilt worden ist,
sind hiervon zu unterrichten, sofern es sich nicht um eine offenbare Unrichtigkeit handelt. Die Unterrichtung der
mitteilenden Stelle unterbleibt, wenn seit Eingang der Mitteilung nach Satz 1 mehr als finf Jahre verstrichen sind.
Die Frist verlangert sich bei Verurteilungen zu Freiheitsstrafe um deren Dauer.

(4) Legt die betroffene Person schllssig dar, dass eine Eintragung unrichtig ist, hat die Registerbehdrde die
Eintragung mit einem Sperrvermerk zu versehen, solange sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit

der Eintragung feststellen lassen. Die Daten dirfen auer zur Prifung der Richtigkeit und auBer zur
Auskunftserteilung in den Fallen des § 150a Absatz 2 Nummer 1 und 2 ohne Einwilligung der betroffenen Person
nicht verarbeitet oder genutzt werden. In der Auskunft nach Satz 2 ist auf den Sperrvermerk hinzuweisen. Im
Ubrigen wird nur auf den Sperrvermerk hingewiesen.

§ 150 Auskunft auf Antrag der betroffenen Person

(1) Auf Antrag erteilt die Registerbehérde einer Person Auskunft Uber den sie betreffenden Inhalt des Registers.
Das Auskunftsrecht nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 wird dadurch gewahrleistet, dass die
Registerbehodrde der betroffenen Person einen formlosen kostenfreien Auszug Uber den sie betreffenden Inhalt
des Registers erteilt.
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(2) Wohnt der Antragsteller innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, ist der Antrag bei der nach § 155
Absatz 2 zustandigen Behdrde zu stellen; sofern der Antragsteller nicht persdnlich erscheint, ist eine schriftliche
Antragstellung mit amtlich oder &ffentlich beglaubigter Unterschrift des Antragstellers zulassig. Der Antragsteller
hat seine Identitat und, wenn er als gesetzlicher Vertreter handelt, seine Vertretungsmacht nachzuweisen; er
kann sich bei der Antragstellung durch einen Bevollmachtigten oder eine Bevollmachtigte nur vertreten lassen,
wenn die Bevollmachtigung im Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragen ist. Die Behérde nimmt die
Geblhr fir die Auskunft entgegen, behalt davon drei Achtel ein und fihrt den Restbetrag an die Bundeskasse ab.

(3) Wohnt der Antragsteller auBerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann er den Antrag unmittelbar
bei der Registerbehérde stellen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Die Ubersendung der Auskunft an eine andere Person als die betroffene Person ist nicht zulassig.

(5) Fur die Vorbereitung der Entscheidung Uber einen Antrag auf Zulassung zu einem Gewerbe oder einer
sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, auf 6ffentliche Bestellung und Vereidigung nach § 36, auf Erteilung
eines Befahigungsscheins nach § 20 des Sprengstoffgesetzes oder zur Uberpriifung der Zuverlassigkeit nach § 38
Abs. 1 kann die Auskunft auch zur Vorlage bei einer Behérde beantragt werden. Dies gilt auch fir Zwecke einer
Zuverlassigkeitsiberprifung durch die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht. Wird die Auskunft zur
Vorlage bei einer Behdrde beantragt, ist sie der Behérde unmittelbar zu Gbersenden.

§ 150a Auskunft an Behérden oder 6ffentliche Auftraggeber

(1) Ausklinfte aus dem Register werden flr
1. die Verfolgung wegen einer
a) in§ 148 Nr. 1,

b) in § 404 Abs. 1, 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, in § 8 Abs. 1 des
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes, § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 10, 12 und 13 sowie Absatz
2 des Mindestlohngesetzes, in § 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 11 und 13 sowie Absatz 2 des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und in § 16 Abs. 1 bis 2 des Arbeitnehmerlberlassungsgesetzes

bezeichneten Ordnungswidrigkeit,

2. die Vorbereitung
a) der Entscheidung Uber die in § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und c bezeichneten Antrage,
b) der Ubrigen in § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a bis e bezeichneten Entscheidungen,

C) von Verwaltungsentscheidungen auf Grund des StraBenverkehrsgesetzes, des Fahrlehrergesetzes,
des Fahrpersonalgesetzes, des Binnenschiffahrtsaufgabengesetzes oder der auf Grund dieser
Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften tber Eintragungen, die das Personenbeférderungsgesetz
oder das Guterkraftverkehrsgesetz betreffen,

3. die Vorbereitung von Rechtsvorschriften und allgemeinen Verwaltungsvorschriften, insoweit nur in
anonymisierter Form,

4, (weggefallen)

erteilt. Auskunftsberechtigt sind die Behdrden, denen die in Satz 1 bezeichneten Aufgaben obliegen.

(2) Ausklnfte aus dem Register werden ferner

1. den Gerichten und Staatsanwaltschaften tber die in § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten
Eintragungen fir Zwecke der Rechtspflege, zur Verfolgung von Straftaten nach § 148 Nr. 1, nach § 95 Abs.
1 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes und § 27 Absatz 2 Nummer 2 des Jugendschutzgesetzes auch Uber die in §
149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 bezeichneten Eintragungen,

2. den Kriminaldienst verrichtenden Dienststellen der Polizei fur Zwecke der Verhitung und Verfolgung der
in § 74c Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Gerichtsverfassungsgesetzes aufgeflihrten Straftaten tGber die in § 149
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Eintragungen,

3. den zustandigen Behorden fir die Aufhebung der in § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 bezeichneten
BuBgeldentscheidungen, auch wenn die GeldbulRe weniger als 200 Euro betragt,
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4, den nach § 82 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen zustandigen
Behdrden zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 81 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen Uber die in § 149 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bezeichneten Eintragungen,

5. der Zentralstelle fur Finanztransaktionsuntersuchungen zur Erfillung ihrer Aufgaben nach dem
Geldwaschegesetz,

6. den Verfassungsschutzbehdrden des Bundes und der Lander, dem Bundesnachrichtendienst und dem
Militarischen Abschirmdienst fur die diesen Behdrden Ubertragenen Sicherheitsaufgaben nach dem
Sicherheitstberprifungsgesetz des Bundes oder einer entsprechenden landesrechtlichen Vorschrift,

7. der Zentralstelle fiir Sanktionsdurchsetzung,

8. der Bundesnetzagentur flr Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben nach Kapitel 2 des Postgesetzes Uber die in § 149 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bezeichneten
Eintragungen

erteilt.

(3) AuskUlnfte Gber BuRgeldentscheidungen wegen einer Steuerordnungswidrigkeit diirfen nur in den in Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Fallen erteilt werden.

(4) Die auskunftsberechtigten Stellen haben den Zweck anzugeben, fiir den die Auskunft benétigt wird.

(5) Die Ausklnfte aus dem Register dirfen nur den mit der Entgegennahme oder Bearbeitung betrauten
Bediensteten zur Kenntnis gebracht werden.

(6) Soweit eine Auskunft nach den Absatzen 1 und 2 nur fir eingeschrankte Zwecke erteilt wird, darf die
auskunftsberechtigte Stelle nicht die Vorlage einer Auskunft nach § 150 Absatz 1 verlangen.

§ 150b Auskunft fiir die wissenschaftliche Forschung

(1) Die Registerbehdrde kann Hochschulen, anderen Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben,
und o&ffentlichen Stellen Auskunft aus dem Register erteilen, soweit diese fiir die Durchfihrung bestimmter
wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist.

(2) Die Auskunft ist zulassig, soweit das 6ffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwirdige
Interesse der betroffenen Person an dem Ausschlul® der Auskunft erheblich Gberwiegt.

(3) Die Auskunft wird in anonymisierter Form erteilt, wenn der Zweck der Forschungsarbeit unter Verwendung
solcher Informationen erreicht werden kann.

(4) Vor Erteilung der Auskunft wird von der Registerbehdrde zur Geheimhaltung verpflichtet, wer nicht Amtstrager
oder fur den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteter ist. § 1 Abs. 2 und 3 des Verpflichtungsgesetzes findet
entsprechende Anwendung.

(5) Die Ubermittlung fiir Forschungsarbeiten Dritter im Sinne des Artikels 4 Nummer 10 der Verordnung (EU)
2016/679 richtet sich nach den Absatzen 1 bis 4 und bedarf der Zustimmung der Registerbehdrde.

(6) Die Informationen sind gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte zu schitzen. Die wissenschaftliche
Forschung betreibende Stelle hat daflr zu sorgen, dal die Verarbeitung der personenbezogenen Informationen
raumlich und organisatorisch getrennt von der Erfullung solcher Verwaltungsaufgaben oder Geschaftszwecke
erfolgt, fur die diese Informationen gleichfalls von Bedeutung sein kénnen.

(7) Sobald der Forschungszweck es erlaubt, sind die personenbezogenen Informationen zu anonymisieren.
Solange dies noch nicht maglich ist, sind die Merkmale gesondert aufzubewahren, mit denen Einzelangaben Uber
personliche oder sachliche Verhaltnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden kénnen.
Sie dirfen mit den Einzelangaben nur zusammengefihrt werden, soweit der Forschungszweck dies erfordert.

(8) Wer nach den Absatzen 1 bis 3 personenbezogene Informationen erhalten hat, darf diese nur veréffentlichen,
wenn dies fur die Darstellung von Forschungsergebnissen Uber Ereignisse der Zeitgeschichte unerlaflich ist.

(9) Ist der Empfanger eine nichtoffentliche Stelle, finden die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 auch

Anwendung flr die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die nicht in einem Dateisystem
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.
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§ 150c Auskunft an auslandische sowie liber- und zwischenstaatliche Stellen

(1) Ersuchen von Stellen eines anderen Staates sowie von Uber- und zwischenstaatlichen Stellen um Erteilung
einer Auskunft aus dem Register werden nach den hierfiir geltenden vélkerrechtlichen Vertragen, soweit an ihnen
nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes die gesetzgebenden Korperschaften mitgewirkt haben, von der
Registerbehérde ausgefiihrt und mit Zustimmung des Bundesministeriums der Justiz bewilligt. Die Ubermittlung
personenbezogener Daten muss im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 und den sonstigen
allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften stehen.

(2) Ersuchen eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union um Erteilung einer Auskunft werden von

der Registerbehérde ausgefihrt und bewilligt. Die Auskunft kann, soweit kein vélkerrechtlicher Vertrag im Sinne
des Absatzes 1 vorliegt, dem ersuchenden Mitgliedstaat fir die gleichen Zwecke und in gleichem Umfang wie
gegenuber vergleichbaren deutschen Stellen erteilt werden. Der auslandische Empfanger ist darauf hinzuweisen,
dass er die Auskunft nur zu dem Zweck verwenden darf, flr den sie erteilt worden ist. Die Auskunftserteilung
unterbleibt, wenn sie in Widerspruch zur Charta der Grundrechte der Europaischen Union steht.

(3) Ersuchen eines anderen Mitgliedstaates um Erteilung einer Auskunft aus dem Register flir nichtstrafrechtliche
Zwecke, deren Art oder Umfang in diesem Gesetz nicht vorgesehen ist, erledigt die Registerbehorde, soweit die
Erteilung nach MaRBgabe eines Rechtsaktes der Europaischen Union geboten ist, es sei denn, dass eine besondere
fachliche Bewertung zur Beschrankung der Auskunft erforderlich ist. Ist eine solche Bewertung erforderlich, erhalt
die fur die internationale Amtshilfe zustandige Behdrde eine Auskunft aus dem Register. Absatz 2 Satz 2 und 3
und § 8e des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten entsprechend.

(4) Die Verantwortung fiir die Zulassigkeit der Ubermittiung tragt die Gbermittelnde Stelle.

§ 150d Protokollierungen

(1) Die Registerbehorde fertigt zu den von ihr erteilten Auskinften Protokolle, die folgende Daten enthalten:

1. die Vorschrift des Gesetzes, auf der die Auskunft beruht,
die in der Anfrage und der Auskunft verwendeten Daten der betroffenen Person,

3. die Bezeichnung der Stelle, die um Erteilung der Auskunft ersucht hat, sowie die Bezeichnung der
empfangenden Stelle,

den Zeitpunkt der Auskunftserteilung,
den Namen der Person, die die Auskunft erteilt hat,
das Aktenzeichen oder den Zweck, wenn keine Auskunft nach § 150 Absatz 1 vorliegt.

(2) Die Protokolldaten diirfen nur zu internen Prifzwecken, zur Datenschutzkontrolle und zur Auskunft aus
Protokolldaten entsprechend Absatz 3 verarbeitet werden. Sie sind durch geeignete Vorkehrungen gegen
Missbrauch zu schitzen. Die Protokolldaten sind nach einem Jahr zu I6schen, es sei denn, sie werden weiterhin flr
Zwecke nach Satz 1 benétigt. Danach sind sie unverziglich zu I6schen.

(3) Soweit sich das Auskunftsrecht der betroffenen Person nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 auf
Auskilnfte bezieht, die einer Stelle nach § 150a Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 erteilt wurden, entscheidet die
Registerbehérde Uber die Beschrankung des Auskunftsrechts nach MaRgabe des Bundesdatenschutzgesetzes
im Einvernehmen mit dieser Stelle. Fir die Antragsberechtigung und das Verfahren gilt § 150 Absatz 2 bis 4
entsprechend.

§ 150e Elektronische Antragstellung

(1) Erfolgt die Antragstellung abweichend von § 150 Absatz 2 oder Absatz 3 elektronisch, ist der Antrag unter
Nutzung des im Internet angebotenen Zugangs unmittelbar bei der Registerbehdrde oder Uber das Nutzerkonto
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des Onlinezugangsgesetzes zu stellen. Der Antragsteller kann sich bei der Antragstellung
nicht durch einen Bevollmachtigten vertreten lassen. Handelt der Antragsteller als gesetzlicher Vertreter, hat er
seine Vertretungsmacht nachzuweisen.

(2) Der elektronische Identitatsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des elD-Karte-
Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes ist zu fihren. Der Nachweis ist ausschlieBlich Gber
elektronische Identifizierungssysteme zulassig, die mit dem Vertrauensniveau ,hoch” im Sinne des Artikels 8
Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli
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2014 Uber elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. L 257 vom 28.8.2014, S. 73; L 23 vom 29.1.2015, S. 19; L 155
vom 14.6.2016, S. 44) notifiziert sind. Um den elektronischen Identitdtsnachweis fihren zu kénnen, missen aus
dem elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium des Personalausweises, der elD-Karte, eines mobilen
Endgerats oder des elektronischen Aufenthaltstitels an die Registerbehérde Gbermittelt werden:

1. die Daten nach § 18 Absatz 3 Satz 1 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 Absatz 3 Satz 2 des
elD-Karte-Gesetzes in Verbindung mit § 18 Absatz 3 Satz 1 des Personalausweisgesetzes oder
nach § 78 Absatz 5 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes in Verbindung mit § 18 Absatz 3 Satz 1 des
Personalausweisgesetzes und

2. Familienname, Geburtsname, Vornamen, Geburtsort sowie Geburtsdatum, Staatsangehdrigkeit und
Anschrift.

Lasst das elektronische Speicher- und Verarbeitungsmedium die Ubermittlung des Geburtsnamens nicht zu, ist
der Geburtsname im Antrag anzugeben und nachzuweisen. Bei der Datenlbermittlung ist ein dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechendes sicheres Verfahren zu verwenden, das die Vertraulichkeit und Integritat des
elektronisch Ubermittelten Datensatzes gewahrleistet.

(3) Vorzulegende Nachweise sind gleichzeitig mit dem Antrag elektronisch einzureichen und ihre Echtheit
sowie inhaltliche Richtigkeit sind an Eides statt zu versichern. Bei vorzulegenden Schriftstlicken kann die
Registerbehérde im Einzelfall die Vorlage des Originals verlangen.

(4) Die naheren Einzelheiten des elektronischen Verfahrens regelt die Registerbehérde. Im Ubrigen gilt § 150
entsprechend.

FuBBnote

(+++ Hinweis: Die Anderung d. Art. 6 Abs. 1 G v. 21.6.2019 | 846 durch Art. 154a Nr. 3 Buchst. a G v. 20.11.2019
| 1626 (Verschiebung d. Inkrafttretens zum 1.11.2020) ist nicht ausfuhrbar, da Art. 5d. G v. 21.6.2019 | 846 zum
Zeitpunkt d. Inkrafttretens d. G v. 20.11.2019 | 1626 bereits mWv 1.11.2019 in Kraft getreten war +++)

§ 150f Automatisiertes Auskunftsverfahren

Die Einrichtung eines automatisierten Anfrage- und Auskunftsverfahrens fiir die Ubermittlung personenbezogener
Daten ist zulassig, soweit diese Form der Datentubermittlung unter Bericksichtigung der schutzwirdigen
Interessen der betroffenen Personen wegen der Vielzahl der Ubermittlungen oder wegen ihrer besonderen
Eilbedurftigkeit angemessen ist und wenn gewahrleistet ist, dass die Daten gegen den unbefugten Zugriff Dritter
bei der Ubermittlung wirksam geschiitzt werden. § 493 Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2 der Strafprozessordnung gilt
entsprechend.

§ 151 Eintragungen in besonderen Fallen

(1) In den Fallen des § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b ist die Eintragung auch bei
1. dem Vertretungsberechtigten einer juristischen Person,
2. der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person,

die unzuverlassig oder ungeeignet sind, vorzunehmen, in den Fallen des § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1

Buchstabe b jedoch nur, sofern der betroffenen Person die Ausibung eines Gewerbes oder die Tatigkeit als
Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte
Person nicht selbst untersagt worden ist.

(2) Wird eine nach § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 eingetragene vollziehbare Entscheidung unanfechtbar, so ist dies in
das Register einzutragen.

(3) Sind in einer BulRgeldentscheidung mehrere GeldbulSen festgesetzt (§ 20 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten), von denen nur ein Teil einzutragen ist, so sind lediglich diese einzutragen.

(4) In das Register ist der rechtskraftige Beschluf§ einzutragen, durch den das Gericht hinsichtlich einer

eingetragenen BulRgeldentscheidung die Wiederaufnahme des Verfahrens anordnet (§ 85 Abs. 1 des Gesetzes
Uber Ordnungswidrigkeiten).
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(5) Wird durch die endgultige Entscheidung in dem Wiederaufnahmeverfahren die frihere Entscheidung
aufrechterhalten, so ist dies in das Register einzutragen. Andernfalls wird die Eintragung nach Absatz 4 aus dem
Register entfernt. Enthalt die neue Entscheidung einen einzutragenden Inhalt, so ist dies mitzuteilen.

§ 152 Entfernung von Eintragungen

(1) Wird eine nach § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 eingetragene Entscheidung aufgehoben oder eine solche
Entscheidung oder ein nach § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 eingetragener Verzicht durch eine spatere Entscheidung
gegenstandslos, so wird die Entscheidung oder der Verzicht aus dem Register entfernt.

(2) Ebenso wird verfahren, wenn die Behdrde eine befristete Entscheidung erlassen hat oder in der Mitteilung an
das Register bestimmt hat, dal die Entscheidung nur fiir eine bestimmte Frist eingetragen werden soll, und diese
Frist abgelaufen ist.

(3) Das gleiche gilt, wenn die Vollziehbarkeit einer nach § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 eingetragenen Entscheidung
auf Grund behérdlicher oder gerichtlicher Entscheidung entfallt.

(4) Eintragungen, die eine (ber 80 Jahre alte Person betreffen, werden aus dem Register entfernt.

(5) Wird ein BuRgeldbescheid in einem Strafverfahren aufgehoben (§ 86 Abs. 1, § 102 Abs. 2 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten), so wird die Eintragung aus dem Register entfernt.

(6) Eintragungen Uber Personen, deren Tod der Registerbehérde amtlich mitgeteilt worden ist, werden ein Jahr
nach dem Eingang der Mitteilung aus dem Register entfernt. Wahrend dieser Zeit darf Uber die Eintragungen
keine Auskunft erteilt werden.

(7) Eintragungen Uber juristische Personen und Personenvereinigungen nach § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und

2 werden nach Ablauf von zwanzig Jahren seit dem Tag der Eintragung aus dem Register entfernt. Enthalt das
Register mehrere Eintragungen, so ist die Entfernung einer Eintragung erst zulassig, wenn fur alle Eintragungen
die Voraussetzungen der Entfernung vorliegen.

§ 153 Tilgung von Eintragungen

(1) Die Eintragungen nach § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 sind nach Ablauf einer Frist

1. von drei Jahren, wenn die Hohe der GeldbuBe nicht mehr als 300 Euro betragt,
2. von funf Jahren in den Gbrigen Fallen
zu tilgen.

(2) Eintragungen nach § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 sind nach Ablauf einer Frist von funf Jahren zu tilgen. Ohne
Ricksicht auf den Lauf der Frist nach Satz 1 wird eine Eintragung getilgt, wenn die Eintragung im Zentralregister
getilgt ist.

(3) Der Lauf der Frist beginnt bei Eintragungen nach Absatz 1 mit der Rechtskraft der Entscheidung, bei
Eintragungen nach Absatz 2 mit dem Tag des ersten Urteils. Dieser Zeitpunkt bleibt auch malSgebend, wenn eine
Entscheidung im Wiederaufnahmeverfahren rechtskraftig abgeandert worden ist.

(4) Enthalt das Register mehrere Eintragungen, so ist die Tilgung einer Eintragung erst zuldssig, wenn bei allen
Eintragungen die Frist des Absatzes 1 oder 2 abgelaufen ist.

(5) Eine zu tilgende Eintragung wird ein Jahr nach Eintritt der Voraussetzungen fir die Tilgung aus dem Register
entfernt. Wahrend dieser Zeit darf Uber die Eintragung keine Auskunft erteilt werden.

(6) Ist die Eintragung im Register getilgt worden oder ist sie zu tilgen, so dirfen die Ordnungswidrigkeit

und die BulBgeldentscheidung nicht mehr zum Nachteil der betroffenen Person verwertet werden. Dies gilt
nicht, wenn die betroffene Person die Zulassung zu einem Gewerbe oder einer sonstigen wirtschaftlichen
Unternehmung beantragt, falls die Zulassung sonst zu einer erheblichen Gefahrdung der Allgemeinheit fihren
wirde, oder die betroffene Person die Aufhebung einer die Austibung des Gewerbes oder einer sonstigen
wirtschaftlichen Unternehmung untersagenden Entscheidung beantragt. Hinsichtlich einer getilgten oder zu
tilgenden strafgerichtlichen Verurteilung gelten die §§ 51 und 52 des Bundeszentralregistergesetzes.
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(7) Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden auf rechtskraftige BuBgeldentscheidungen wegen
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, bei denen die GeldbulRe nicht mehr als 200 Euro
betragt, sofern seit dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung mindestens drei Jahre vergangen sind.

§ 153a Mitteilungen zum Gewerbezentralregister

(1) Die Behérden und die Gerichte teilen dem Gewerbezentralregister die einzutragenden Entscheidungen,
Feststellungen und Tatsachen mit. § 30 der Abgabenordnung steht den Mitteilungen von Entscheidungen im Sinne
des § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 nicht entgegen.

(2) Erhalt die Registerbehérde eine Mitteilung liber die Anderung des Geburtsnamens, des Familiennamens,
eines Vornamens oder des Geburtsdatums einer Person, lber die das Register eine Eintragung enthalt, so ist die
geanderte Angabe bei der Eintragung zu vermerken.

§ 153b Identifizierungsverfahren

Soweit dies zur Durchfihrung der Aufgaben der Registerbehérde, insbesondere nach diesem Gesetz
erforderlich ist, darf die Registerbehdrde bei Zweifeln an der Identitat einer Person, fir die eine Eintragung im
Gewerbezentralregister gespeichert ist, ausschlieBlich zur Feststellung der Identitat dieser Person, allein oder
nebeneinander, insbesondere Auskilinfte von folgenden &ffentlichen Stellen einholen:

1. aus dem Melderegister,
2. aus dem Auslanderzentralregister sowie
3. von Auslanderbehdérden und Standesamtern.

Im Rahmen eines solchen Auskunftsersuchens darf die Registerbehdrde den ersuchten 6ffentlichen Stellen die
hierzu erforderlichen personenbezogenen Daten Ubermitteln. Die ersuchten 6ffentlichen Stellen haben die von der
Registerbehérde Ubermittelten personenbezogenen Daten spatestens nach Erteilung der Auskunft unverzuglich
zu léschen.

§ 153c Verwaltungsvorschriften

Die naheren Bestimmungen Uber den Aufbau des Registers trifft das Bundesministerium der Justiz im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz. Soweit die Bestimmungen
die Erfassung und Aufbereitung der Daten sowie die Auskunftserteilung betreffen, werden sie von der
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates getroffen.

SchluBbestimmungen

§ 154

(weggefallen)

§ 154a

(weggefallen)

§ 155 Landesrecht, Zustandigkeiten

(1) Wo in diesem Gesetz auf die Landesgesetze verwiesen ist, sind unter den letzteren auch die verfassungs- oder
gesetzmaRig erlassenen Rechtsverordnungen zu verstehen.

(2) Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen bestimmen die fir die Ausflhrung dieses
Gesetzes und der nach diesem Gesetz ergangenen Rechtsverordnungen zustandigen Behdrden, soweit in diesem
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Landesregierungen werden ermachtigt, ihre Befugnis zum ErlaRR von Rechtsverordnungen auf oberste
Landesbehdérden und auf andere Behdrden zu Ubertragen und dabei zu bestimmen, daR diese ihre Befugnis durch
Rechtsverordnung auf nachgeordnete oder ihrer Aufsicht unterstehende Behérden weiter lbertragen kénnen.

(4) (weggefallen)
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(5) Die Senate der Lander Berlin, Bremen und Hamburg werden ermachtigt, zustandige 6ffentliche Stellen oder
zustandige Behérden von mehreren Verwaltungseinheiten fur Zwecke der Datenverarbeitung als einheitliche
Stelle oder Behérde zu bestimmen.

§ 155a Versagung der Auskunft zu Zwecken des Zeugenschutzes

Fur die Versagung der Auskunft zu Zwecken des Zeugenschutzes gilt § 44a des Bundeszentralregistergesetzes
entsprechend.

§ 156 Ubergangsregelungen zu den §§ 34d und 34e

(1) Eine vor dem 23. Februar 2018 erteilte Erlaubnis als Versicherungsberater nach § 34e Absatz 1 Satz 1 in der
bis zum Ablauf des 22. Februar 2018 geltenden Fassung gilt als Erlaubnis als Versicherungsberater nach § 34d
Absatz 2 Satz 1. Die Bezeichnung der Erlaubnis im Register nach § 34d Absatz 10 Satz 1 in Verbindung mit § 11a
Absatz 1 Satz 1 wird von der Registerbehdrde aktualisiert.

(2) Wird die Erlaubnis nach § 34d Absatz 2 Satz 1 unter Vorlage der Erlaubnisurkunde nach § 34d Absatz 1

Satz 1 in der bis zum Ablauf des 22. Februar 2018 geltenden Fassung beantragt, so erfolgt keine Prifung der
Zuverlassigkeit, der Vermdgensverhaltnisse und der Sachkunde. Die Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 Satz 1 in der
bis zum Ablauf des 22. Februar 2018 geltenden Fassung erlischt mit Erteilung der Erlaubnis nach Satz 1.

(3) Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2 Satz 1 dirfen abweichend von § 34d Absatz 2 Satz 4 Zuwendungen
eines Versicherungsunternehmens auf Grund einer Vermittlung annehmen, die bis zur Erteilung der Erlaubnis
nach § 34d Absatz 2 Satz 1 erfolgt ist.

§ 157 Ubergangsregelungen zu den §§ 34c und 34f

(1) Fur einen Gewerbetreibenden, der am 1. November 2007 eine Erlaubnis fur die Vermittlung des Abschlusses
von Vertragen im Sinne des § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b in der bis zum 31. Oktober 2007
geltenden Fassung hat, gilt die Erlaubnis fir die Anlageberatung im Sinne des § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in der ab
dem 1. November 2007 geltenden Fassung als zu diesem Zeitpunkt erteilt.

(2) Gewerbetreibende, die am 1. Januar 2013 eine Erlaubnis fir die Vermittlung des Abschlusses von Vertragen
im Sinne des § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder fur die Anlageberatung nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 haben und diese Tatigkeit nach dem 1. Januar 2013 weiterhin austben wollen, sind verpflichtet, bis zum

1. Juli 2013 eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 zu beantragen und sich selbst

sowie die nach § 34f Absatz 6 einzutragenden Personen nach Erteilung der Erlaubnis gemaR § 34f Absatz 5
registrieren zu lassen. Die fur die Erlaubniserteilung zustandige Stelle Gbermittelt dazu die erforderlichen
Informationen an die Registerbehdrde. Wird die Erlaubnis unter Vorlage der bisherigen Erlaubnisurkunde gemafd
§ 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 beantragt, so erfolgt keine Prifung der Zuverlassigkeit und der
Vermogensverhaltnisse nach § 34f Absatz 2 Nummer 1 und 2. Fir den Nachweis der nach § 34f Absatz 2 Nummer
4 erforderlichen Sachkunde qilt Absatz 3. Die Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3
erlischt mit der bestandskraftigen Entscheidung Uber den Erlaubnisantrag nach § 34f Absatz 1 Satz 1, spatestens
aber mit Ablauf der in Satz 1 genannten Frist. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz
1 Nummer 2 oder Nummer 3 als Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1.

(3) Gewerbetreibende im Sinne des Absatzes 2 sind verpflichtet, bis zum 1. Januar 2015 einen
Sachkundenachweis nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 gegeniber der zustandigen Behdrde zu erbringen. Die
Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 erlischt, wenn der erforderliche Sachkundenachweis nach § 34f Absatz

2 Nummer 4 nicht bis zum Ablauf dieser Frist erbracht wird. Beschaftigte im Sinne des § 34f Absatz 4 sind
verpflichtet, bis zum 1. Januar 2015 einen Sachkundenachweis nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 zu erwerben.
Personen, die seit dem 1. Januar 2006 ununterbrochen unselbststandig oder selbststandig als Anlagevermittler
oder Anlageberater gemaR § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 in der bis zum 31. Dezember 2012
geltenden Fassung tatig waren, bedirfen keiner Sachkundeprifung fur die Produktkategorien der Erlaubnis
nach § 34f Absatz 1, die bis zum 1. Januar 2015 beantragt wurde. Selbststandig tatige Anlagevermittler oder
Anlageberater haben die ununterbrochene Tatigkeit durch Vorlage der erteilten Erlaubnis und die lickenlose
Vorlage der Prafungsberichte nach § 16 Absatz 1 Satz 1 der Makler- und Bautragerverordnung in der am 31.
Dezember 2012 geltenden Fassung nachzuweisen.

(4) Far einen Gewerbetreibenden, der am 21. Juli 2013 eine Erlaubnis fur die Anlageberatung oder die Vermittiung

des Abschlusses von Vertragen gemaR § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 3 in der bis zum 21. Juli
2013 geltenden Fassung hat, gilt die Erlaubnis fir die Anlageberatung oder die Vermittlung des Abschlusses von
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Vertragen gemaR § 34f Absatz 1 Satz 1 in der ab dem 22. Juli 2013 geltenden Fassung als zu diesem Zeitpunkt
erteilt. FUr einen Gewerbetreibenden, der am 18. Juli 2014 eine Erlaubnis flur die Anlageberatung oder die
Vermittlung des Abschlusses von Vertragen gemald § 34f Absatz 1 Satz 1 in der bis zum 19. Juli 2014 geltenden
Fassung hat, gilt die Erlaubnis als fir die Anlageberatung oder Anlagevermittlung gemaR § 34f Absatz 1 Satz 1
als zu diesem Zeitpunkt erteilt. Die Absatze 2 und 3 bleiben unberlhrt. Die Bezeichnungen der Erlaubnisse im
Register nach § 34f Absatz 5 in Verbindung mit § 11a Absatz 1 werden von Amts wegen aktualisiert.

(5) Gewerbetreibende, die am 10. Juli 2015 eine Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 fur die
Vermittlung von Darlehensvertragen oder die Gelegenheit zum Nachweis solcher Vertrage haben und damit
partiarische Darlehen oder Nachrangdarlehen vermitteln und die diese Tatigkeit nach dem 10. Juli 2015

weiterhin ausuben wollen, sind verpflichtet, bis zum 1. Januar 2016 eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler
nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zu beantragen und sich selbst sowie die nach § 34f Absatz 6 Satz 1
einzutragenden Personen nach Erteilung der Erlaubnis nach § 34f Absatz 5 und 6 registrieren zu lassen. Die fur
die Erlaubniserteilung zustandige Stelle Ubermittelt dazu die erforderlichen Informationen an die Registerbehdrde.
Wird die Erlaubnis unter Vorlage der bisherigen Erlaubnisurkunde nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
beantragt, erfolgt keine Prifung der Zuverlassigkeit und der Vermégensverhaltnisse nach § 34f Absatz 2 Nummer
1 und 2. Die Erlaubnis ist auf die Vermittlung von partiarischen Darlehen und Nachrangdarlehen beschrankt.

FUr den Nachweis der nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 erforderlichen Sachkunde ist Absatz 6 anzuwenden. Die
Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erlischt hinsichtlich der Vermittlung von partiarischen Darlehen
oder Nachrangdarlehen mit der bestandskraftigen Entscheidung tGber den Erlaubnisantrag nach § 34f Absatz

1 Satz 1 Nummer 3, spatestens aber mit Ablauf der in Satz 1 genannten Frist. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die
Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 als Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 fur die
Vermittlung partiarischer Darlehen und Nachrangdarlehen.

(6) Gewerbetreibende im Sinne des Absatzes 5 sind verpflichtet, bis zum 1. Juli 2016 einen Sachkundenachweis
nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 gegeniber der zustandigen Behérde zu erbringen. Die nach Absatz 5 erteilte
Erlaubnis erlischt, wenn der erforderliche Sachkundenachweis nicht bis zum Ablauf dieser Frist erbracht wird.
Nach Erbringung des Sachkundenachweises ist dem Erlaubnisinhaber eine unbeschrankte Erlaubnis nach § 34f
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zu erteilen. Beschaftigte dieses Erlaubnisinhabers im Sinne des § 34f Absatz 4 Satz 1
sind verpflichtet, bis zum 1. Juli 2016 einen Sachkundenachweis nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 zu erwerben.

(7) Gewerbetreibende, die zu Vermégensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 7 des
Vermoégensanlagengesetzes Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1 des Kreditwesengesetzes
oder Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer la des Kreditwesengesetzes erbringen wollen, bedirfen
bis zum 15. Oktober 2015 keiner Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3.

(8) Gewerbetreibende, die zu Vermégensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 8 des
Vermoégensanlagengesetzes Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1 des Kreditwesengesetzes
oder Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer la des Kreditwesengesetzes erbringen wollen, bedirfen
bis zum 31. Dezember 2021 keiner Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3.

§ 158 Ubergangsregelung zu § 11b; Probebetrieb
(1) § 11b Absatz 1 ist bis zum 10. Oktober 2022 in der bis zum 22. Juni 2022 geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (ibermittelt dem Statistischen Bundesamt zum 10.
Oktober 2022 die im Bewacherregister nach § 11b gespeicherten Daten. Das Bundesamt fiir Wirtschaft

und Ausfuhrkontrolle darf die nach Satz 1 (ibermittelten personenbezogenen Daten bis einen Monat nach

der Ubermittlung speichern. Danach sind die personenbezogenen Daten beim Bundesamt fiir Wirtschaft

und Ausfuhrkontrolle zu I6schen. Die Speicherung nach Satz 2 dient ausschlieBlich der Absicherung der
Inbetriebnahme des Bewacherregisters beim Statistischen Bundesamt im Falle eines dortigen Datenverlustes.
Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle darf im Falle eines Datenverlustes bei der Inbetriebnahme
des Bewacherregisters beim Statistischen Bundesamt die im Bewacherregister nach § 11b gespeicherten Daten
erneut an das Statistische Bundesamt bis einen Monat nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt Gbermitteln. Die
personenbezogenen Daten nach Satz 2 dirfen durch das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nicht zu
anderen Zwecken verarbeitet werden.

(3) Das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle darf vor der Ubertragung der Aufgabe der Fiihrung des
Bewacherregisters dem Statistischen Bundesamt die im Bewacherregister nach § 11b gespeicherten Daten
Ubermitteln. Zweck dieser Ubermittiung ist die Erprobung der Ubermittiung der im Bewacherregister nach § 11b
erfassten Daten von den informationstechnischen Systemen des Bundesamtes fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
in die informationstechnischen Systeme des Statistischen Bundesamtes und die Erprobung der Lauffahigkeit
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der einzelnen Bestandteile der informationstechnischen Systeme flr das Bewacherregister im Statistischen
Bundesamt. Das Statistische Bundesamt darf die nach Satz 1 Gbermittelten Daten ausschlieBlich zu den in Satz
2 genannten Zwecken verarbeiten. Das Statistische Bundesamt hat die Daten unverzlglich zu 16schen, wenn
die Erprobung nach Satz 2 abgeschlossen ist. Die Erprobungszeit endet spatestens mit der Inbetriebnahme des
Bewacherregisters im Statistischen Bundesamt.

(4) Die Ubermittlung der Daten nach den Abséatzen 2 und 3 ist von der iibermittelnden Stelle zu protokollieren.
§ 14 Absatz 3 der Bewacherregisterverordnung gilt entsprechend. Die zu UbermitteInden Daten werden

als Speicherabzug Ubermittelt, der den Aufbewahrungspflichten nach § 14 Absatz 3 Satz 2 und 3 der
Bewacherregisterverordnung unterliegt.

(5) Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und das Statistische Bundesamt ergreifen wahrend der
Erprobungszeit nach Absatz 3 dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende technische und organisatorische
MaBnahmen zur Gewahrleistung der Datensicherheit und zur Sicherstellung des Datenschutzes nach MaRgabe der
Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

§ 159 Ubergangsregelung zu § 34a

(1) Bis zum Ablauf des 31. Mai 2019 ist § 34a Absatz 1 bis 5 in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung
anzuwenden.

(2) Gewerbetreibende sind verpflichtet, bis zum Ablauf des 30. Juni 2019 die in § 11b Absatz 2 Nummer 1, 10
und 11 aufgeflihrten Daten zu den mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten
Personen und zu den in § 11b Absatz 2 Nummer 3, 10 und 11 aufgefihrten Daten zu Wachpersonen der flr den
Vollzug des § 34a zustandigen Behorde (iber das Bewacherregister mitzuteilen.

(3) Zur Uberprifung der Zuverlassigkeit von Wachpersonen, die ab dem 1. Juni 2019 mit Aufgaben nach §

34a Absatz 1a Satz 5 beauftragt sind oder werden sollen, fragt die zustandige Behorde bis zum Ablauf des 30.
September 2019 eine Stellungnahme nach § 34a Absatz 1a Satz 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 5 Nummer 4
ab.

§ 160 Ubergangsregelungen zu den §§ 34c und 34i

(1) Gewerbetreibende, die am 21. Marz 2016 eine Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 haben, welche zur
Vermittlung des Abschlusses von Darlehensvertragen berechtigt, und die Vertrage uber Immobiliardarlehen

im Sinne des § 34i Absatz 1 weiterhin vermitteln wollen, missen bis zum 21. Marz 2017 eine Erlaubnis als
Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i Absatz 1 erworben haben und sich selbst sowie die nach § 34i Absatz 8
Nummer 2 einzutragenden Personen registrieren lassen.

(2) Wird die Erlaubnis unter Vorlage der bisherigen Erlaubnisurkunde beantragt, so erfolgt keine Prifung der
Zuverlassigkeit und der Vermdgensverhaltnisse nach § 34i Absatz 2 Nummer 1 und 2.

(3) Personen, die seit dem 21. Marz 2011 ununterbrochen unselbstandig oder selbstandig eine Tatigkeit im Sinne
des § 34i Absatz 1 Satz 1 auslben, bedirfen keiner Sachkundeprufung nach § 34i Absatz 2 Nummer 4, wenn sie
bei Beantragung der Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 die ununterbrochene Tatigkeit nachweisen kénnen.

(4) Die Erlaubnisse nach § 34c Absatz 1 Satz 1, die zur Vermittlung des Abschlusses von Darlehensvertragen
berechtigen, erléschen fur die Vermittlung von Vertragen im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1 mit der Erteilung der
Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 Satz 1, spatestens aber zum 21. Marz 2017. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten diese
Erlaubnisse als Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 Satz 1.

(5) Beschaftigte im Sinne des § 34i Absatz 6 sind verpflichtet, bis zum 21. Marz 2017 einen Sachkundenachweis
nach § 34i Absatz 2 Nummer 4 zu erwerben. Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Bis zur Erteilung der Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 findet das Verfahren des § 11a Absatz 4 auf
Gewerbetreibende im Sinne des Absatzes 1 keine Anwendung.

§ 161 Ubergangsregelung zu § 14 Absatz 4

(1) § 14 Absatz 4 Satz 1 ist, soweit die Mitteilung der Wirtschaftsidentifikationsnummer nach § 139c der
Abgabenordnung und des Unterscheidungsmerkmals nach § 139¢ Absatz 5a der Abgabenordnung betroffen ist,
bis zu dem Tag, an dem das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz im Bundesgesetzblatt bekannt
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gibt, dass diese Identifikationsmerkmale eingefuhrt worden sind, in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden
Fassung anzuwenden.

(2) § 14 Absatz 4 Satz 2 ist bis zu dem Tag, an dem das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz

im Bundesgesetzblatt bekannt gibt, dass die technischen und organisatorischen Voraussetzungen fir die
automatisierte und medienbruchfreie Ubermittiung der Daten aus der steuerlichen Abmeldung von den
Finanzbehdrden an die Gewerbebehérden bundesweit vorliegen, in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden
Fassung anzuwenden.

Anlage (zu § 36 Absatz 4a Satz 1)
VerhaltnismaBigkeitspriifung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen

(Fundstelle: BGBI. 2024 | Nr. 12, S. 11 - 13)

l. Begriffshestimmungen

Im Rahmen dieser Anlage bezeichnen die Begriffe

1. .reglementierter Beruf” eine berufliche Tatigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tatigkeiten, bei der die
Aufnahme, die Auslibung oder eine der Arten der Ausiibung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
direkt oder indirekt an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist; eine Art der
Auslbung ist insbesondere die Fihrung einer geschiitzten Berufsbezeichnung, die durch Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften auf Personen beschrankt ist, die eine bestimmte Berufsqualifikation besitzen;

2. »Berufsqualifikation” eine Qualifikation, die durch einen Ausbildungsnachweis, durch einen
Befahigungsnachweis im Sinne des Artikels 11 Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG oder durch
Berufserfahrung nachgewiesen wird;

3. ~geschutzte Berufsbezeichnung” eine Form der Reglementierung eines Berufs, bei der die Verwendung
einer Bezeichnung bei der Ausubung einer beruflichen Tatigkeit oder einer Gruppe von beruflichen
Tatigkeiten auf Grund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar an den Besitz
einer bestimmten Berufsqualifikation gebunden ist und bei der bei einer missbrauchlichen Verwendung
der Bezeichnung Sanktionen verhangt werden;

4, »vorbehaltene Tatigkeit” eine Form der Reglementierung eines Berufs, bei der der Zugang zu einer
beruflichen Tatigkeit oder einer Gruppe von beruflichen Tatigkeiten auf Grund von Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar Angehérigen eines reglementierten Berufs
vorbehalten wird, die eine bestimmte Berufsqualifikation besitzen, und zwar auch dann, wenn diese
Tatigkeit mit anderen reglementierten Berufen geteilt wird.

Il. Zu prifende Kriterien

Eine Vorschrift im Sinne des § 36 Absatz 4 Satz 3

1. darf weder eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung auf Grund der Staatsangehdrigkeit oder des
Wohnsitzes darstellen;

2. muss durch zwingende Ziele des Allgemeininteresses objektiv gerechtfertigt sein; wahrend Grinde, die
rein wirtschaftlicher oder verwaltungstechnischer Natur sind, hierbei ausscheiden, kommen insbesondere
in Betracht
a) die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung,

b) die 6ffentliche Gesundheit,

C) die geordnete Rechtspflege,

d) der Schutz der Verbraucher und der sonstigen Dienstleistungsempfanger,
e) der Schutz der Arbeitnehmer,

f) die Lauterkeit des Handelsverkehrs,

g) die Betrugsbekampfung,

h) die Verhinderung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung einschlieflich der wirksamen
Steueraufsicht,
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der Schutz des geistigen Eigentums,
der Umweltschutz,

k) die Sozialpolitik einschliel8lich des finanziellen Gleichgewichts der sozialen Sicherungssysteme und

) die Kulturpolitik einschlieBlich des Schutzes des Kulturerbes;

3. muss zur Erreichung des angestrebten Ziels des Allgemeininteresses geeignet sein und darf nicht Gber
das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Mals hinausgehen; hierbei sind zu berticksichtigen

a) die Eigenarten der mit dem angestrebten Ziel verbundenen Risiken, insbesondere der Risiken fir
Verbraucher und sonstige Dienstleistungsempfanger, flr Berufsangehdérige und fir Dritte;

b) die Eignung bereits bestehender spezifischer oder allgemeiner Regelungen, etwa solcher auf dem
Gebiet der Produktsicherheit oder des Verbraucherschutzes, das angestrebte Ziel zu erreichen;

) die Eignung der Vorschrift, das angestrebte Ziel angemessen, koharent und systematisch zu
erreichen, wobei insbesondere zu beachten ist, wie solchen Risiken entgegengewirkt werden soll,
die bei vergleichbaren Tatigkeiten in ahnlicher Weise identifiziert wurden;

d) die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der Europaischen
Union, den anderen Vertragsstaaten des Europaischen Wirtschaftsraums und der Schweiz;

e) die Auswirkungen auf die Wahimdglichkeiten der Verbraucher;

f) die Auswirkungen auf die Qualitat der bereitgestellten Dienstleistungen;

g) die Méglichkeit, das angestrebte Ziel mit milderen Mitteln zu erreichen; hierbei ist in dem Fall, in
dem die Vorschrift nur durch den Verbraucherschutz gerechtfertigt ist und sich die identifizierten
Risiken auf das Verhaltnis zwischen den Berufsangehdrigen und den Verbrauchern beschranken
und sich deshalb nicht negativ auf Dritte auswirken, insbesondere zu priifen, ob mildere Mittel in
Betracht kommen, als eine Tatigkeit einem reglementierten Beruf vorzubehalten;

h) die positiven oder negativen Auswirkungen der Vorschrift, wenn sie mit anderen Vorschriften

kombiniert wird, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Auslibung beschranken;
hierbei ist insbesondere zu prifen, wie die Vorschrift in der Kombination mit anderen
Anforderungen zur Erreichung desselben im Allgemeininteresse liegenden Ziels beitragt und ob sie
hierfir notwendig ist; dies gilt insbesondere flir folgende Anforderungen:

aa) Tatigkeitsvorbehalte, geschltzte Berufsbezeichnungen und sonstige Formen der
Reglementierung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG;

bb) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung;
cc) Vorgaben zur Berufsorganisation, zu Standesregeln und zur Aufsicht;

dd) Pflichtmitgliedschaften in einer Berufsorganisation sowie Registrierungs- und
Genehmigungsregelungen, und zwar insbesondere dann, wenn diese den Besitz einer
bestimmten Berufsqualifikation implizieren;

ee) quantitative Beschrankungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der
Zulassungen zur Auslbung eines Berufs begrenzen oder eine Mindest- oder Hochstzahl
derjenigen Arbeitnehmer, Geschaftsfihrer oder Vertreter festsetzen, die bestimmte
Berufsqualifikationen besitzen missen oder durfen;

ff) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen, an Beteiligungsstrukturen oder an die
Geschaftsleitung eines Unternehmens, soweit diese Anforderungen unmittelbar mit der
Auslbung des reglementierten Berufs zusammenhangen;

g9) geografische Beschrankungen, einschliellich solcher Bestimmungen, die den Beruf in
einigen Teilen der Bundesrepublik Deutschland in anderer Weise reglementieren als in
anderen Teilen;

hh) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausiibung eines
reglementierten Berufs beschranken;

i) Unvereinbarkeitsregeln;

i Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persdnlichen oder
kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht;

kk) Anforderungen an Sprachkenntnisse, die fir die Austbung des Berufs erforderlich sind;
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Festlegungen zu Mindest- oder Hochstpreisen;
Anforderungen an die Werbung;

die folgenden Kriterien, sofern sie fiir die Art oder den Inhalt der neuen oder geanderten Vorschrift
relevant sind:

aa)

bb)

cc)
dd)

ee)

ff)

der Zusammenhang zwischen dem Umfang der von einem reglementierten Beruf erfassten
oder ihm vorbehaltenen Tatigkeiten und der erforderlichen Berufsqualifikation;

der Zusammenhang zwischen der Komplexitat der betroffenen Aufgaben und der
Notwendigkeit einer bestimmten Berufsqualifikation der sie wahrnehmenden Personen,
insbesondere in Bezug auf das Niveau, die Eigenart und die Dauer der erforderlichen
Ausbildung oder Erfahrung;

die Méglichkeit, die berufliche Qualifikation auf alternativen Wegen zu erlangen;

die Eignung der einem bestimmten Beruf vorbehaltenen Tatigkeiten, mit anderen Berufen
geteilt zu werden;

der Grad an Autonomie bei der Auslibung eines reglementierten Berufs und die
Auswirkungen von Organisations- und Uberwachungsmodalitaten auf die Erreichung
des angestrebten Ziels, insbesondere wenn die mit dem Beruf zusammenhangenden
Tatigkeiten unter der Kontrolle und Verantwortung einer ordnungsgemaR qualifizierten
Fachkraft stehen;

die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die
Informationsasymmetrie zwischen Berufsangehérigen und Verbrauchern verringern oder
verstarken kdnnen;

muss, soweit sie spezifische Anforderungen im Zusammenhang mit der voriibergehenden oder
gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen gemaR Titel Il der Richtlinie 2005/36/EG enthalt,
insbesondere auch im Hinblick auf diese Anforderungen verhaltnismaRig sein, es sei denn, dass es sich
um MaBnahmen handelt, durch die die Einhaltung geltender Arbeits- und Beschaftigungsbedingungen
gewahrleistet werden soll und die im Einklang mit dem Recht der Europaischen Union angewendet
werden; die VerhaltnismaBigkeitsprifung umfasst vor allem

a)

b)

automatische voribergehende Eintragungen oder Pro-forma-Mitgliedschaften bei einer
Berufsorganisation im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG;

vorherige Meldungen im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, erforderliche
Dokumente im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG und sonstige gleichwertige
Anforderungen;

Gebuhren und Entgelte, die vom Dienstleistungserbringer fir Verwaltungsverfahren im
Zusammenhang mit dem Zugang zu einem reglementierten Beruf oder dessen Ausiibung
gefordert werden;

muss, soweit sie die Reglementierung eines Berufs des Gesundheitswesens betrifft und
Auswirkungen auf die Patientensicherheit hat, insbesondere das Ziel der Sicherstellung eines hohen
Gesundheitsschutzniveaus berlcksichtigen.

- Seite 86 von 86 -



	Gewerbeordnung
	Fußnote
	Inhaltsübersicht 
	Titel IAllgemeine Bestimmungen
	§ 1 Grundsatz der Gewerbefreiheit
	§ 2 
	§ 3 Betrieb verschiedener Gewerbe
	§ 4 Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung, Niederlassung
	Fußnote
	§ 5 Zulassungsbeschränkungen
	§ 6 Anwendungsbereich
	§ 6a Entscheidungsfrist, Genehmigungsfiktion
	§ 6b Verfahren über eine einheitliche Stelle Europäischer Berufsausweis; Verordnungsermächtigung
	§ 6c Informationspflichten für Dienstleistungserbringer
	Fußnote
	§ 7 Mitteilungspflicht bei Gewerben mit Zuverlässigkeitsüberprüfung
	§ 8 (weggefallen)
	§ 9 (weggefallen)
	§ 10 (weggefallen)
	§ 11 Verarbeitung personenbezogener Daten; Verordnungsermächtigung
	Fußnote
	§ 11a Vermittlerregister
	Fußnote
	§ 11b Bewacherregister; Verordnungsermächtigung
	Fußnote
	§ 11c Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes bei reglementierten Berufen
	§ 11d Zusammenarbeit der Behörden
	§ 12 Insolvenzverfahren und Restrukturierungssachen
	§ 13 Erprobungsklausel
	§ 13a Anzeige der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen in reglementierten Berufen
	§ 13b Anerkennung ausländischer Unterlagen und Bescheinigungen
	§ 13c Anerkennung von ausländischen Befähigungsnachweisen
	Titel IIStehendes Gewerbe
	I.Allgemeine Erfordernisse
	§ 14 Anzeigepflicht; Verordnungsermächtigung
	Fußnote
	§ 15 Empfangsbescheinigung, Betrieb ohne Zulassung
	Fußnote
	II.Erfordernis besonderer Überwachung oder Genehmigung
	A.Anlagen, die einer besonderen Überwachung bedürfen
	§§ 16 bis 28 (weggefallen)
	B.Gewerbetreibende, die einer besonderen Genehmigung bedürfen
	§ 29 Auskunft und Nachschau
	Fußnote
	§ 30 Privatkrankenanstalten
	§ 30a 
	§ 30b 
	§ 30c (weggefallen)
	§ 31 Bewachungsgewerbe auf Seeschiffen; Verordnungsermächtigung
	§ 32 Regelung der Sachkundeprüfung, Aufgabenauswahlausschüsse
	§ 33 (weggefallen)
	§ 33a Schaustellungen von Personen
	§ 33b (weggefallen)
	§ 33c Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
	§ 33d Andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit
	§ 33e Bauartzulassung und Unbedenklichkeitsbescheinigung
	§ 33f Ermächtigung zum Erlaß von Durchführungsvorschriften
	§ 33g Einschränkung und Ausdehnung der Erlaubnispflicht
	§ 33h Spielbanken, Lotterien, Glücksspiele
	§ 33i Spielhallen und ähnliche Unternehmen
	§ 34 Pfandleihgewerbe
	§ 34a Bewachungsgewerbe; Verordnungsermächtigung
	§ 34b Versteigerergewerbe
	Fußnote
	§ 34c Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter, Verordnungsermächtigung
	Fußnote
	§ 34d Versicherungsvermittler, Versicherungsberater
	§ 34e Verordnungsermächtigung
	§ 34f Finanzanlagenvermittler
	§ 34g Verordnungsermächtigung
	§ 34h Honorar-Finanzanlagenberater
	§ 34i Immobiliardarlehensvermittler
	Fußnote
	§ 34j Verordnungsermächtigung
	§ 34l Verordnungsermächtigung
	§ 35 Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit
	§§ 35a und 35b (weggefallen)
	§ 36 Öffentliche Bestellung von Sachverständigen
	§ 36a Öffentliche Bestellung von Sachverständigen mit Qualifikationen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
	§ 37 
	§ 38 Überwachungsbedürftige Gewerbe
	Fußnote
	§ 39 
	§ 39a 
	§ 40 
	III.Umfang, Ausübung und Verlust der Gewerbebefugnisse
	§ 41 (weggefallen)
	§§ 41a und 41b (weggefallen)
	§ 42 (weggefallen)
	§§ 42a bis 44a (weggefallen)
	§ 45 Stellvertreter
	Fußnote
	§ 46 Fortführung des Gewerbes
	§ 47 Stellvertretung in besonderen Fällen
	§ 48 (weggefallen)
	§ 49 Erlöschen von Erlaubnissen
	§ 50 
	§ 51 Untersagung wegen überwiegender Nachteile und Gefahren
	§ 52 (weggefallen)
	§§ 53 bis 54 (weggefallen)
	Titel IIIReisegewerbe
	§ 55 Reisegewerbekarte
	Fußnote
	§ 55a Reisegewerbekartenfreie Tätigkeiten
	§ 55b Weitere reisegewerbekartenfreie Tätigkeiten, Gewerbelegitimationskarte
	§ 55c Anzeigepflicht
	Fußnote
	§ 55d 
	§ 55e Sonn- und Feiertagsruhe
	§ 55f Haftpflichtversicherung
	§ 56 Im Reisegewerbe verbotene Tätigkeiten
	§ 56a Wanderlager
	Fußnote
	§ 57 Versagung der Reisegewerbekarte
	Fußnote
	§§ 57a und 58 (weggefallen)
	§ 59 Untersagung reisegewerbekartenfreier Tätigkeiten
	§ 60 Beschäftigte Personen
	§ 60a Veranstaltung von Spielen
	§ 60b Volksfest
	§ 60c Mitführen und Vorzeigen der Reisegewerbekarte
	§ 60d Verhinderung der Gewerbeausübung
	§ 61 Örtliche Zuständigkeit
	§ 61a Anwendbarkeit von Vorschriften des stehenden Gewerbes für die Ausübung als Reisegewerbe
	§§ 62 und 63 (weggefallen)
	Titel IVMessen, Ausstellungen, Märkte
	§ 64 Messe
	§ 65 Ausstellung
	§ 66 Großmarkt
	§ 67 Wochenmarkt
	§ 68 Spezialmarkt und Jahrmarkt
	§ 68a Verabreichen von Getränken und Speisen
	§ 69 Festsetzung
	§ 69a Ablehnung der Festsetzung, Auflagen
	§ 69b Änderung und Aufhebung der Festsetzung
	§ 70 Recht zur Teilnahme an einer Veranstaltung
	§ 70a Untersagung der Teilnahme an einer Veranstaltung
	§ 70b (weggefallen)
	§ 71 Vergütung
	§ 71a Öffentliche Sicherheit oder Ordnung
	§ 71b Anwendbarkeit von Vorschriften des stehenden Gewerbes für die Ausübung im Messe-, Ausstellungs- und Marktgewerbe
	Titel VTaxen
	§§ 72 bis 80 (weggefallen)
	Titel VIInnungen, Innungsausschüsse, Handwerkskammern, Innungsverbände
	§§ 81 bis 104n (weggefallen)
	Titel VIaHandwerksrolle
	§§ 104o bis 104u (weggefallen)
	Titel VIIArbeitnehmer
	I.Allgemeine arbeitsrechtliche Grundsätze
	§ 105 Freie Gestaltung des Arbeitsvertrages
	§ 106 Weisungsrecht des Arbeitgebers
	§ 107 Berechnung und Zahlung des Arbeitsentgelts
	§ 108 Abrechnung des Arbeitsentgelts
	§ 109 Zeugnis
	§ 110 Wettbewerbsverbot
	§ 111 Pflichtfortbildungen
	§§ 112 bis 132a (weggefallen)
	II.Meistertitel
	§ 133 Befugnis zur Führung des Baumeistertitels
	§§ 133a bis 133d (weggefallen)
	§§ 133e bis 139aa (weggefallen)
	III.Aufsicht
	§ 139b Gewerbeaufsichtsbehörde
	§§ 139c bis 139h (weggefallen)
	§ 139i 
	§§ 139k und 139m (weggefallen)
	Titel VIIIGewerbliche Hilfskassen
	§ 140 
	§§ 141 bis 141f (weggefallen)
	Titel IXStatutarische Bestimmungen
	§ 142 
	Titel XStraf- und Bußgeldvorschriften
	§ 143 
	§ 144 Verletzung von Vorschriften über erlaubnisbedürftige stehende Gewerbe
	§ 145 Verletzung von Vorschriften über das Reisegewerbe
	§ 146 Verletzung sonstiger Vorschriften über die Ausübung eines Gewerbes
	Fußnote
	§ 147 Verletzung von Arbeitsschutzvorschriften
	§ 147a Verbotener Erwerb von Edelmetallen und Edelsteinen
	§ 147b Verletzung von Vorschriften über die Insolvenzsicherung bei Pauschalreisen und verbundenen Reiseleistungen
	§ 147c Verstoß gegen Wohlverhaltenspflichten bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten
	§ 147d Verletzung von Vorschriften über die digitale operationale Resilienz durch Versicherungsvermittler nach § 34d Absatz 1, Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2 und Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit nach § 34d Absatz 6
	§ 148 Strafbare Verletzung gewerberechtlicher Vorschriften
	§ 148a Strafbare Verletzung von Prüferpflichten
	§ 148b Fahrlässige Hehlerei von Edelmetallen und Edelsteinen
	§ 148c Einziehung
	Titel XIGewerbezentralregister
	§ 149 Einrichtung eines Gewerbezentralregisters
	§ 150 Auskunft auf Antrag der betroffenen Person
	§ 150a Auskunft an Behörden oder öffentliche Auftraggeber
	§ 150b Auskunft für die wissenschaftliche Forschung
	§ 150c Auskunft an ausländische sowie über- und zwischenstaatliche Stellen
	§ 150d Protokollierungen
	§ 150e Elektronische Antragstellung
	Fußnote
	§ 150f Automatisiertes Auskunftsverfahren
	§ 151 Eintragungen in besonderen Fällen
	§ 152 Entfernung von Eintragungen
	§ 153 Tilgung von Eintragungen
	§ 153a Mitteilungen zum Gewerbezentralregister
	§ 153b Identifizierungsverfahren
	§ 153c Verwaltungsvorschriften
	-Schlußbestimmungen
	§ 154 
	§ 154a 
	§ 155 Landesrecht, Zuständigkeiten
	§ 155a Versagung der Auskunft zu Zwecken des Zeugenschutzes
	§ 156 Übergangsregelungen zu den §§ 34d und 34e
	§ 157 Übergangsregelungen zu den §§ 34c und 34f
	§ 158 Übergangsregelung zu § 11b; Probebetrieb
	§ 159 Übergangsregelung zu § 34a
	§ 160 Übergangsregelungen zu den §§ 34c und 34i
	§ 161 Übergangsregelung zu § 14 Absatz 4
	Anlage (zu § 36 Absatz 4a Satz 1)Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen

